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§ 26

Be s t e u e r ung au s l e nd i s c h e r E i nkun f t s t e i l e

idF des KStG v. 15.12.2002 (BGBl. I 2002, 4144; BStBl. I 2002, 1169),
zuletzt genndert durch EG-Amtshilfe-AnpG v. 2.12.2004

(BGBl. I 2004, 3112; BStBl. I 2004, 1148)

(1) Bei unbeschrenkt Steuerpflichtigen, die mit auslendischen Einkdnf-
ten in dem Staat, aus dem die Einkdnfte stammen, zu einer der deut-
schen Kgrperschaftsteuer entsprechenden Steuer herangezogen werden,
ist die festgesetzte und gezahlte und keinem Ermeßigungsanspruch
mehr unterliegende auslendische Steuer auf die deutsche Kgrperschaft-
steuer anzurechnen, die auf die Einkdnfte aus diesem Staat entfellt.
(2) 1Ist eine unbeschrenkt steuerpflichtige Khrperschaft, Personenvereinigung oder Vermhgens-
masse (Muttergesellschaft) nachweislich ununterbrochen seit mindestens zwhlf Monaten vor
dem Ende des Veranlagungszeitraums oder des davon abweichenden Gewinnermittlungszeit-
raums mindestens zu einem Zehntel unmittelbar am Nennkapital einer Kapitalgesellschaft
mit Gescheftsleitung und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes (Tochtergesell-
schaft) beteiligt, die in dem nach Satz 2 maßgebenden Wirtschaftsjahr ihre Bruttoertrege aus-
schließlich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Außensteuergesetzes
fallenden Tetigkeiten oder aus unter § 8 Abs. 2 des Außensteuergesetzes fallenden Beteiligun-
gen bezieht, so ist auf Antrag der Muttergesellschaft auf deren Khrperschaftsteuer von Gewinn-
anteilen, die die Tochtergesellschaft an sie ausschdttet, auch eine vom Gewinn erhobene Steuer
der Tochtergesellschaft anzurechnen. 2Anrechenbar ist die der inlendischen Khrperschaftsteuer
entsprechende Steuer, die die Tochtergesellschaft fdr das Wirtschaftsjahr, fdr das sie die Aus-
schdttung vorgenommen hat, entrichtet hat, soweit die Steuer dem Verheltnis der auf die Mut-
tergesellschaft entfallenden Gewinnanteile zum ausschdttbaren Gewinn der Tochtergesellschaft,
hhchstens jedoch dem Anteil der Muttergesellschaft am Nennkapital der Tochtergesellschaft,
entspricht. 3Verdeckte Gewinnausschdttungen zehlen nur zu den Gewinnanteilen, soweit sie
die Bemessungsgrundlage bei der Besteuerung der Tochtergesellschaft nicht gemindert haben.
4Ausschdttbarer Gewinn ist der nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelte Gewinn des
Wirtschaftsjahrs, fdr das die Tochtergesellschaft die Ausschdttung vorgenommen hat, vor Bil-
dung oder Auflhsung von offenen Rdcklagen, erhhht um verdeckte Gewinnausschdttungen, so-
weit diese den Gewinn gemindert haben. 5Der anrechenbare Betrag ist bei der Ermittlung der
Einkdnfte der Muttergesellschaft den auf ihre Beteiligung entfallenden Gewinnanteilen hinzu-
zurechnen. 6Die nach diesem Absatz anrechenbare Steuer ist erst nach der nach Absatz 1 an-
rechenbaren Steuer anzurechnen. 7Im dbrigen ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
(2a) 1Gilt eine Gesellschaft, die die in der Anlage 7 zum Einkommensteuergesetz bezeichne-
ten Voraussetzungen des Artikels 2 der Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom
23. Juli 1990 (ABl. EG Nr. L 225 S. 6) erfdllt, nach einem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung als in einem anderen Mitgliedstaat der Europeischen Gemeinschaften
ansessig, ist auf Antrag der Muttergesellschaft, die nachweislich ununterbrochen seit minde-
stens zwhlf Monaten vor dem Ende des Veranlagungszeitraums oder des davon abweichenden
Gewinnermittlungszeitraums mindestens zu einem Zehntel am Kapital dieser Gesellschaft be-
teiligt ist, auf deren Khrperschaftsteuer von Gewinnanteilen aus Ausschdttungen der anderen
Gesellschaft eine vom Gewinn erhobene Steuer der anderen Gesellschaft nach Maßgabe des Ab-
satzes 2 Satz 2 bis 7 anzurechnen, soweit diese Gewinnanteile nicht schon nach einem Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung befreit oder nach den Absetzen 2 oder 3 be-
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gdnstigt sind. 2Zu den Gewinnanteilen im Sinne des Satzes 1 gehhren nicht Bezdge der Mut-
tergesellschaft, die auf Grund einer Herabsetzung des Kapitals oder nach Auflhsung der ande-
ren Gesellschaft anfallen.
(3) Hat eine Tochtergesellschaft, die alle Voraussetzungen des Absatzes 2 erfdllt, Gescheftslei-
tung und Sitz in einem Entwicklungsland, so ist bei Anwendung des Absatzes 2 davon aus-
zugehen, daß der anrechenbare Betrag dem Steuerbetrag entspricht, der nach den Vorschriften
dieses Gesetzes auf die bezogenen Gewinnanteile entfellt.
(4) Die Anwendung der Absetze 2 und 3 setzt voraus, daß die Muttergesellschaft alle Nach-
weise erbringt, insbesondere
1. durch Vorlage sachdienlicher Unterlagen nachweist, daß die Tochtergesellschaft ihre Brutto-

ertrege ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Außen-
steuergesetzes fallenden Tetigkeiten oder aus unter § 8 Abs. 2 des Außensteuergesetzes fal-
lenden Beteiligungen bezieht,

2. den ausschdttbaren Gewinn der Tochtergesellschaft durch Vorlage von Bilanzen und Er-
folgsrechnungen nachweist; auf Verlangen sind diese Unterlagen mit dem im Staat der Ge-
scheftsleitung oder des Sitzes vorgeschriebenen oder dblichen Prdfungsvermerk einer behhrd-
lich anerkannten Wirtschaftsprdfungsstelle oder einer vergleichbaren Stelle vorzulegen und

3. die Festsetzung und Zahlung der anzurechnenden Steuern durch geeignete Unterlagen nach-
weist.

(5) 1Bezieht eine Muttergesellschaft, die dber eine Tochtergesellschaft (Absatz 2) mindestens
zu einem Zehntel an einer Kapitalgesellschaft mit Gescheftsleitung und Sitz außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes (Enkelgesellschaft) mittelbar beteiligt ist, in einem Wirt-
schaftsjahr Gewinnanteile von der Tochtergesellschaft und schdttet die Enkelgesellschaft zu ei-
nem Zeitpunkt, der in dieses Wirtschaftsjahr fellt, Gewinnanteile an die Tochtergesellschaft
aus, so wird auf Antrag der Muttergesellschaft der Teil der von ihr bezogenen Gewinnanteile,
der der nach ihrer mittelbaren Beteiligung auf sie entfallenden Gewinnausschdttung der Enkel-
gesellschaft entspricht, steuerlich so behandelt, als hette sie in dieser Hhhe Gewinnanteile un-
mittelbar von der Enkelgesellschaft bezogen. 2Hat die Tochtergesellschaft in dem betreffenden
Wirtschaftsjahr neben den Gewinnanteilen einer Enkelgesellschaft noch andere Ertrege bezo-
gen, so findet Satz 1 nur Anwendung fdr den Teil der Ausschdttung der Tochtergesellschaft,
der dem Verheltnis dieser Gewinnanteile zu der Summe dieser Gewinnanteile und der dbrigen
Ertrege entspricht, hhchstens aber in Hhhe des Betrags dieser Gewinnanteile. 3Die Anwen-
dung der vorstehenden Vorschriften setzt voraus, daß
1. die Enkelgesellschaft in dem Wirtschaftsjahr, fdr das sie die Ausschdttung vorgenommen

hat, ihre Bruttoertrege ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1
bis 6 des Außensteuergesetzes fallenden Tetigkeiten oder aus unter § 8 Abs. 2 Nr. 1 des
Außensteuergesetzes fallenden Beteiligungen bezieht und

2. die Tochtergesellschaft unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 am Nennkapital der
Enkelgesellschaft beteiligt ist und

3. die Muttergesellschaft fdr die mittelbar gehaltenen Anteile alle steuerlichen Pflichten erfdllt,
die ihr gemeß Absatz 4 bei der Anwendung der Absetze 2 und 3 fdr unmittelbar gehalte-
ne Anteile obliegen.

(6) 1Vorbehaltlich des Satzes 2 sind die Vorschriften des § 34c Abs. 1
Satz 2 bis 5, Abs. 2 bis 7 und des § 50 Abs. 6 des Einkommensteuergeset-
zes entsprechend anzuwenden. 2Bei der Anwendung des § 34c Abs. 1
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ist der Berechnung der auf die aus-
lendischen Einkdnfte entfallenden inlendischen Kgrperschaftsteuer die
Kgrperschaftsteuer zugrunde zu legen, die sich ohne Anwendung der
§§ 37 und 38 ergibt. 3Soweit die in Artikel 6 der Richtlinie 2003/49/EG
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des Rates vom 3. Juni 2003 dber eine gemeinsame Steuerregelung fdr
Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebdhren zwischen verbundenen Un-
ternehmen verschiedener Mitgliedstaaten (ABl. EU Nr. L 157 S. 49), zu-
letzt geendert durch die Richtlinie 2004/76/EG des Rates vom 29. April
2004 zur bnderung der Richtlinie 2003/49/EG (ABl. EU Nr. L 157 S. 106,
Nr. L 195 S. 33), festgelegten Setze der Quellensteuer fdr Zinsen und Li-
zenzgebdhren, die aus Griechenland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal,
Slowakei, Spanien oder der Tschechischen Republik stammen, niedriger
sind als die in den Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
mit diesen Staaten dafdr festgelegten Setze, ist auf Grund des § 34c
Abs. 6 in Verbindung mit § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes die
Quellensteuer hgchstens zu den nach den Richtlinien festgelegten Setzen
anzurechnen. 4§ 34c Abs. 6 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes ist bei
den aus einem Mitgliedstaat der Europeischen Union stammenden Ein-
kdnften auch auf Einkdnfte anzuwenden, die nach den Richtlinien nicht
besteuert werden kgnnen. 5Eine Zahlung, die von einem Unternehmen
der in Satz 3 genannten Staaten oder von einer in diesen Staaten gelege-
nen Betriebsstette eines Unternehmens eines Mitgliedstaates der Euro-
peischen Union als Schuldner erfolgt, gilt als aus dem betreffenden Mit-
gliedstaat der Europeischen Union stammend, wenn die Einkdnfte nach
Artikel 6 der Richtlinie in dem Mitgliedstaat der Europeischen Union be-
steuert werden kgnnen. 6Soweit ein Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung mit einem dieser Staaten bei Zinsen oder Lizenzge-
bdhren die Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer vorsieht, ist
die Anrechnung bei den unter die Richtlinie fallenden Zinsen und Li-
zenzgebdhren letztmals fdr den Veranlagungszeitraum zu gewehren, in
dem dieser Staat nach Artikel 6 der Richtlinie hierauf noch Quellen-
steuern erheben kann. 7Werden die aus den in Satz 3 genannten Staaten
stammenden Zinsen oder Lizenzgebdhren an eine in der Bundesrepublik
Deutschland gelegene Betriebsstette eines Unternehmens eines anderen
Mitgliedstaates der Europeischen Union gezahlt, sind bei Anwendung
des § 50 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes die Zinsen und Lizenzge-
bdhren als auslendische Einkdnfte anzusehen. 8Eine Steueranrechnung
erfolgt hgchstens zu den in Artikel 6 der Richtlinie genannten Setzen.
(7) Die Absetze 2 und 3 gelten sinngemeß fdr Gewinnanteile, die eine inlendische gewerbliche
Betriebsstette einer beschrenkt steuerpflichtigen Khrperschaft von einer auslendischen Tochter-
gesellschaft bezieht, wenn die Voraussetzungen des § 8b Abs. 4 Satz 1 und 3 im dbrigen er-
fdllt sind.

Autorin: Dr. Bettina Lieber, Rechtsanwnltin/Steuerberaterin,
Deloitte & Touche, Dmsseldorf

Mitherausgeber: Prof. Dr. Ulrich Prinz, Wirtschaftsprmfer/Steuerberater,
Flick Gocke Schaumburg, Bonn
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Steuerrecht, in: Gednchtnisschrift fmr Knobbe-Keuk, Kqln 1997, 743; Kramer, Vermei-
dung der Doppelbesteuerung durch Anrechnung auslnndischer Steuern – Berechnung des
Hqchstbetrags, IStR 1998, 15; Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 2. Aufl. Kqln
1998; Wassermeyer, Die Beurteilung der Abkommensberechtigung auslnndischer Perso-
nengesellschaften durch Deutschland als dem Nichtansnssigkeitsstaat der Personengesell-
schaft, IStR 1998, 489; Ammelung, Optimierung auslnndischer Quellensteuern bei Ban-
ken, IStR 1999, 425; Richter, Anrechnung oder Abzug auslnndischer Steuern –
Ermittlung kritischer Werte zu § 34c Abs. 1, 2 EStG, BB 1999, 613; Schneider, Gestal-
tungsmissbrauch bei der Anrechnung auslnndischer Steuern, RIW 1999, 336; Schneider,
Anrechnung auslnndischer Steuern durch Kreditinstitute, RIW 1999, 911; Vogel, Zur Ab-
kommensberechtigung auslnndischer Personengesellschaften, IStR 1999, 5; Kussmaul/
Beckmann, Anrechnung oder Abzug auslnndischer Steuern, StuB 2000, 1188; Schaum-
burg, Systemdefizite im internationalen Steuerrecht, StuW 2000, 369; Tumpel, Europn-
ische Besteuerungsmaßstnbe fmr die grenzmberschreitende Organisation und Finanzierung
von Unternehmen, DStJG Bd. 23 (2000), 321; Schaumburg, Besteuerung von Kapitaler-
trngen – Vollzugsdefizite und Vorgaben des Europnischen und Internationalen Steuer-
rechts, DStJG Bd. 24 (2001), 225; Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung,
5. Aufl. Mmnchen 2002; Menhorn, Anrechnungshqchstbetrag gem. § 34c EStG noch ge-
meinschaftskonform?, IStR 2002, 15; Schnitger, Die Rechtsprechung des EuGH zur Be-
rmcksichtigung der persqnlichen Verhnltnisse – eine Sackgasse?, IStR 2002, 478; Amann/
GMttsche/Stockmann, Aktuelle knderungen im deutschen internationalen Steuerrecht,
RIW 2003, 814; Grotherr, International relevante knderungen durch das Steuervergmn-
stigungsabbaugesetz, IWB F. 3 Gr. 3, 1935; GrOtzner, knderungen bei der Besteuerung
von Auslandbeziehungen durch das Steuervergmnstigungsabbaugesetz, NWB F. 3b, 5571;
Kaminski/Strunk, Internationale Aspekte des StVergAbG, Stbg. 2003, 253; LOdicke, In-
ternationale Aspekte des Steuervergmnstigungsabbaugesetzes, IStR 2003, 433; MOller-
Dott, Zur Rechtsnnderung des § 34c EStG zur Anrechnung auslnndischer Steuern durch
das StVergAbG, DB 2003, 1468; RMdder/Schumacher, Das Steuervergmnstigungsabbau-
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gesetz, DStR 2003, 805 (816 f.); Schnitger, Internationale Aspekte des Entwurfs eines
Gesetzes zum Abbau von Steuervergmnstigungen und Ausnahmeregelungen (Steuerver-
gmnstigungsabbaugesetz – StVergAbG), IStR 2003, 73; Schnitger, Anrechnung auslnndi-
scher Quellensteuern bei steuerfreien auslnndischen Einkmnften unter besonderer Beach-
tung von § 8b Abs. 5 KStG, IStR 2003, 298; Schnitger, Das Ende der Bruttobesteuerung
beschrnnkt Steuerpflichtiger, FR 2003, 745; SchMn, Unternehmensbesteuerung und Euro-
pnisches Gemeinschaftsrecht, StbJb. 2003/2004, 27; Vogel/Lehner, DBA-Komm.,
4. Aufl. 2003; Wagner, Die beratungs- und prmfungspraktische Relevanz der knderungen
von § 34c Abs. 1 und 6 EStG durch das StVergAbG, IWB (2003), F. 3 Gr. 3, 1390; DMrr/
Krauss/Schreiber, Quellensteuerbefreiung bei Lizenzgebmhren auf Grund EG-Richtlinie:
Wann handelt der Gesetzgeber?, IStR 2004, 469; Grotherr, Gennderte Rechtsauffassung
des BFH zur Anwendung der abkommensrechtlichen Rmckfallklausel („subject-to-tax-
clause“) – Offene Fragen aus dem BFH-Urteil vom 17.12.2003 – IWB (2004) F. 3 Gr. 2,
1145; J. Hey, Personalstatut und Steuerrecht – Auswirkungen der Rechtsprechung des Eu-
ropnischen Gerichtshofs zur Sitztheorie auf die Besteuerung doppelansnssiger Kapitalge-
sellschaften, Der Konzern 2004, 577; KMrner, obergangsregelungen zur Zins-/Lizenz-
richtlinie, IStR 2004, 751; Lausterer, Zur „volnufigen Umsetzung“ von EG-Richtlinien
durch BMF-Schreiben – Beispiel Zins- und Lizenzrichtlinie, IStR 2004, 642; Meilicke/
Portner, Grenzen fmr den obergang von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode,
IStR 2004, 397; SchMn, Besteuerung im Binnenmarkt – die Rechtsprechung des EuGH zu
den direkten Steuern, IStR 2004, 289; Cordewener, Kqrperschaftsteueranrechnung fmr
Gebietsfremde – Zur Fokus Bank Entscheidung, FR 2005, 345; DMtsch/Pung, Richtli-
nien-Umsetzungsgesetz: Die knderungen des EStG, des KStG und des GewStG, DB
2005, 10; Grotherr, Zweifelsfragen zur Ausgabenbermcksichtigung bei der Ermittlung
auslnndischer Einkmnfte, in: Festschrift fmr Wassermeyer, Mmnchen 2005, 303; Korn/
Strahl, Aktuelle Hinweise zum Richtlinien-Umsetzungsgesetz und EG-Amtshilfeanpas-
sungsgesetz, KsSDI 2005, 14510; HNuselmann/Ludemann, Besteuerung von verbunde-
nen Unternehmen: Richtlinien-Umsetzungsgesetz und EG-Amtshilfe-Anpassungsgesetz,
RIW 2005, 123; Schnitger, Deutsche Vorabentscheidungsersuchen zu den direkten Steu-
ern des Jahres 2004, BB 2005, 407; SchMn, Der Kapitalverkehr mit Drittstaaten und das
internationale Steuerrecht, in: Festschrift fmr Wassermeyer, Mmnchen 2005, 489; SchMn-
feld, in: Wassermeyer/Andresen/Ditz (Hrsg.), Betriebsstnttengewinnermittlung, Kqln
2005, Tz. 1120 ff.; SchMnfeld, Die Fortbestandsgarantie des Art. 57 Abs. 1 EG im Steuer-
recht: Anmerkung zu FG Hamburg v. 9.3.2004 – VI 279/01, EFG 2004, 1573, IStR 2005,
410.

I. Grundinformation zu § 26

§ 26 ist im Grundsatz eine unilaterale kstl. StErmnßigungsvorschrift, die sich mit
Inhalt und Ausgestaltung der Anrechnung auslnnd. Steuern auf die deutsche
KSt. bezogen auf auslnnd. Einkmnfte befaßt.
Abs. 1 gestattet die Anrechnung auslnnd., mit der deutschen KSt. vergleichbarer
Steuern bis zur Hqhe der auf die auslnnd. Einkmnfte aus einem bestimmten Staat
entfallenden KSt. bei demselben StSubjekt (direkte StAnrechnung).
Abs. 2–5 und 7 sahen bis zur knderung des KStSystems durch das StSenkG v.
23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I 2000, 1428) die sog. indirekte StAn-
rechnung vor, die wegen der grundsntzlichen Freistellung von Beteiligungsertrn-
gen bei kstpfl. Anteilseignern im Halbeinkmnfteverfahren (§ 8b Abs. 1) mit Wir-
kung ab VZ 2001 weggefallen ist.
Abs. 6 Satz 1 regelt mber den Verweis auf § 34c Abs. 1 Sntze 2–5 EStG die Mo-
dalitnten der StAnrechnung (Hqchstbetragsberechnung) und ermqglicht mber
den Verweis auf § 34c Abs. 2 und 3 EStG den Abzug der auslnnd. Steuern bei
der Ermittlung der Einkmnfte sowie mber den Verweis auf § 34c Abs. 5 EStG
den StErlaß und die StPauschalierung und schließlich mber den Verweis auf § 50
Abs. 6 EStG die Anwendung der StAnrechnung auf beschrnnkt stpfl. Kqrper-
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schaften in bestimmten Fnllen. ober den Verweis auf § 34c Abs. 6 EStG wird
die technische Durchfmhrung der StAnrechnung und die Anwendung des StAb-
zugs auch auf DBA-Fnlle erstreckt.
Abs. 6 Satz 2 bestimmt, daß im Rahmen der StAnrechnung nur die tarifliche
KSt. zu bermcksichtigen ist, und nicht KStErhqhungen bzw. KStMinderungen,
die sich aus den obergangsregelungen infolge der Systemumstellung vom An-
rechnungsverfahren zum Halbeinkmnfteverfahren (§§ 37 und 38) ergeben.
Abs. 6 Setze 3–8 enthalten Sonderregelungen zur Anrechnung auslnnd. Quel-
lensteuern auf Zinsen und Lizenzgebmhren im obergangsregime des Art. 6 der
Zins- und Lizenzgebmhren-Richtlinie (Richtlinie 2003/49/EG des Rates v.
3.6.2003 – ABl. EU Nr. L 157/49).

II. Rechtsentwicklung des § 26

Zur Rechtsentwicklung des wegen des Rechtsverweises maßgeblichen § 34c
EStG s. § 34c Anm. 2.
Vorgeschichte: Bis zum VZ 1956 wurde die Doppelbesteuerung in Nicht-
DBA-Fnllen durch Abzug der auslnnd. Steuern vom Gesamtbetrag der Ein-
kmnfte gemildert (§ 51 EStDV 1955). Daneben galten frmhere Verwaltungs-
erlasse (aus 1939, 1942 und 1943) fort, die in bestimmten Fnllen eine StBefrei-
ung von auslnnd. Einkmnften vorsahen.
StbndG 1956 v. 5.10.1956 (BGBl. I 1956, 781; BStBl. I 1956, 433): § 19a, die
Vorgnngervorschrift des § 26, wurde unter der oberschrift „Steuerermnßigung
bei auslnndischen Einkmnften“ in das KStG mit Wirkung ab VZ 1957 eingefmgt.
StbndG 1958 v. 18.7.1958 (BGBl. I 1958, 473; BStBl. I 1958, 412): Mit Wirkung
ab VZ 1959 wurde die Regelung um die Pauschalierung beim Betrieb von Han-
delsschiffen im internationalen Verkehr erweitert.
Außensteuerreformgesetz v. 8.9.1972 (BGBl. I 1972, 1713; BStBl. I 1972,
450): Mit den Abs. 2–5 wurde die indirekte StAnrechnung in § 19a eingefmhrt.
KStReformG v. 31.8.1976 (BGBl. I 1976, 2597; BStBl. I 1976, 445): Im Rah-
men der KStReform 1977 wurde § 19a als Tarifvorschrift in § 26 weitergefmhrt
und an die neue Systematik angepaßt.
StbndG 1980 v. 20.8.1980 (BGBl. I 1980, 1545; BStBl. I 1980, 589): Abs. 1
Satz 1 wurde dahingehend ergnnzt, daß nur noch die „keinem Ermnßigungsan-
spruch mehr unterliegende“ auslnnd. Steuer anzurechnen ist. Die indirekte An-
rechnung wurde auf alle unbeschrnnkt stpfl. Kqrperschaften ausgedehnt. Durch
die knderung des Verweises in Abs. 6 auf § 34c EStG und § 50 Abs. 6 EStG
wurde das Wahlrecht zum StAbzug geschaffen, die Mqglichkeit zum StAbzug in
Nichtanrechnungsfnllen erweitert und die Anrechnungs- bzw. Abzugsmqglich-
keit auf beschrnnkt stpfl. Kqrperschaften ausgedehnt. Die Regelung wurde ab
VZ 1980 wirksam.
StEntlG 1984 v. 22.12.1983 (BGBl. I 1983, 1583; BStBl. I 1984, 14): Durch kn-
derung von Abs. 2 und Abs. 5 wurde die Beteiligungsquote fmr die indirekte An-
rechnung von mindestens einem Viertel (25 vH) auf mindestens ein Zehntel
(10 vH) herabgesetzt. Durch den neu eingefmgten Abs. 7 wurde die Beteiligungs-
grenze fmr die StBefreiung aufgrund abkommensrechtlicher Schachtelprivilegien
(einseitig, dh. unabhnngig von der im DBA genannten Mindestbeteiligungsquo-
te) auf mindestens ein Zehntel herabgesetzt. Die knderung galt ab VZ 1984.
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StReformG 1990 v. 25.7.1988 (BGBl. I 1988, 1093; BStBl. I 1988, 224): In
Abs. 6 Satz 4 wurde mit Wirkung ab VZ 1990 der StSatz von 28 vH auf 25 vH
gesenkt. Abs. 8 zur Regelung von ausschmttungsbedingten Teilwertabschreibun-
gen auf Auslandsbeteiligungen und Verlusten aus der Vernußerung solcher Be-
teiligungen sowie bei Auflqsung oder Herabsetzung des Kapitals wurde einge-
fmgt. Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 54 Abs. 7 idF des StReformG 1990.
StbndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1992, 297; BStBl. I 1992, 146): Abs. 2a zur
Regelung der indirekten StAnrechnung bei Ausschmttungen innerhalb der EU
wurde eingefmgt (Umsetzung der EG-Mutter/Tochter-Richtlinie v. 23.7.1990
Nr. 90/435/EWG, ABl. EG Nr. L 225 v. 20.8.1990, 6). Die Regelung galt mit
Wirkung ab VZ 1992.
StandOG v. 13.9.1993 (BGBl. I 1993, 1569; BStBl. I 1993, 774): In Abs. 6
Satz 4 (StErmnßigung fmr den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr) wurden mit Wirkung ab VZ 1994 Anpassungen an die StSatzsenkung
in § 23 vorgenommen (22,5 vH). Abs. 7 und 8 wurden aus der Vorschrift her-
ausgenommen und als § 8b Abs. 5 und 6 weitergefmhrt. Mit dem neu eingefmg-
ten Abs. 7 wurde ab dem VZ 1994 die Anrechnung auslnnd. KSt. in den Fnllen
gewnhrt, in denen der inlnnd. gewerblichen Betriebsstntte einer beschrnnkt stpfl.
Kqrperschaft die StFreistellung fmr an sie erfolgte Ausschmttungen nach § 8b
Abs. 4 idF des StandOG nicht gewnhrt wurde.
StMBG v. 21.12.1993 (BGBl. I 1993, 2310; BStBl. I 1994, 50): Mit dem Verweis
auf die Ergnnzung in § 34c Abs. 6 Satz 2 EStG wurde der Abzug fiktiver Quel-
lensteuern bei der Ermittlung der Einkmnfte ab VZ 1994 bzw. 1996 (vgl. § 52
Abs. 1 und 25a EStG idF des StMBG) ausgeschlossen.
SeeschiffahrtsanpassungsG v. 9.9.1998 (BGBl. I 1998, 2860; BStBl. I 1998,
1158): Abs. 6 Satz 4 wurde mit Wirkung ab VZ 1999 aufgehoben. Die Begmnsti-
gung des Betriebs von Handelsschiffen im internationalen Verkehr erfolgt ab
dem VZ 1999 durch die sog. „Tonnagebesteuerung“ nach § 5a EStG iVm. § 8
Abs. 1.
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304):
Abs. 6 wurde mit Wirkung ab VZ 1999 an die Senkung des KStSatzes in § 23
Abs. 1 idF des StEntlG 1999/2000/2002 auf 40 vH angepaßt, ohne Anwendung
von § 23 Abs. 2 idF des StEntlG 1999/2000/2002.
StSenkG v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I 2000, 1428): Die Regelun-
gen in Abs. 2–5 und 7 zur indirekten StAnrechnung wurden infolge der System-
umstellung (Halbeinkmnfteverfahren mit genereller StFreistellung von Ausschmt-
tungen an kstpfl. Anteilseigner) aufgehoben. Abs. 6 wurde angepaßt, dh. fmr die
Hqchstbetragsberechung ist auf die inlnnd. Tarifbelastung (§ 23 nF) ohne Be-
rmcksichtigung der durch den Systemwechsel verursachten KStMinderungen
und KStErhqhungen (§§ 37, 38 nF) abzustellen. Die Aufhebung der Abs. 2–5
und 7 sowie die knderung von Abs. 6 gilt grds. mit Wirkung ab VZ 2001 (§ 34
Abs. 1 idF des StSenkG). Fmr Kqrperschaften mit vom Kj. abweichendem Wj.
sind Aufhebung und knderung erstmals fmr den VZ 2002 wirksam, wenn das er-
ste im VZ 2001 endende Wj. vor dem 1.1.2001 beginnt (§ 34 Abs. 1a idF des
StSenkG bzw. Abs. 2 idF des UntStFG).
UntStFG v. 20.12.2001 (BGBl. I 2001, 3858; BStBl. I 2002, 35): In Abs. 6 Satz 1
wurde der Verweis auf § 34c EStG berichtigt und damit ein redaktioneller Fehler
beseitigt.
StVergAbG v. 16.5.2003 (BGBl. I 2003, 660; BStBl. I 2003, 321): In Abs. 6
Satz 1 wurde mit Wirkung ab VZ 2003 der Verweis auf „§ 34c Abs. 1 Satz 2 und
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3“ durch den Verweis auf „§ 34c Abs. 1 Satz 2 bis 5“ ersetzt. Die Vorschrift
wurde damit an den gennderten § 34c Abs. 1 EStG angepaßt. Die knderungen
von § 34c Abs. 1 Sntze 3 und 4 EStG fmhren dazu, daß bei der Ermittlung des
Anrechnungshqchstbetrags von den auslnnd. Einkmnften die nach dem Recht
dieses Staats nicht besteuerten Einkmnfte sowie die mit den Einkmnften nur mit-
telbar zusammenhnngenden BA und BV-Minderungen abgezogen werden. Da-
durch verringert sich der Anrechungshqchstbetrag. Nach der knderung von
§ 34c Abs. 6 Satz 3 EStG, auf den Abs. 6 Satz 1 ebenfalls verweist, gilt die
Nichtbermcksichtigung von auslnnd. Einkmnften bei der Berechnung des An-
rechnungshqchstbetrags auch fmr solche Einkmnfte, die aufgrund eines DBA
nicht besteuert werden. Der Gesetzgeber hat damit auf die in seinen Augen
nicht akzeptable Rspr. (BFH v. 20.12.1995 – I R 57/94, BStBl. II 1996, 261, so-
wie BFH v. 16.3.1994 – I R 42/93, BStBl. II 1994, 799; v. 9.4.1997 – I R 178/
94, BStBl. II 1997, 657; v. 29.3.2000 – I R 15/99, BStBl. II 2000, 577) reagiert (s.
dazu Anm. 21 f.).
EG-Amtshilfe-AnpassungsG v. 2.12.2004 (BGBl. I 2004, 3112; BStBl. I 2004,
1148): In Abs. 6 wurden die Sntze 3–8 angefmgt. Sie sollen die Doppelbesteue-
rung bei einer inlnnd. Kqrperschaft oder Betriebsstntte als verbundenen Unter-
nehmen vermeiden, sofern die dort genannten EU-Staaten fmr eine obergangs-
zeit noch Quellensteuern auf Zinsen und Lizenzen erheben dmrfen. Es handelt
sich um eine Folgeregelung aus Sonderbestimmungen in der Richtlinie 2003/
49/EG des Rates v. 3.6.2003 mber die gemeinsame Steuerregelung fmr Zahlun-
gen von Zinsen und Lizenzgebmhren zwischen verbundenen Unternehmen ver-
schiedener Mitgliedstaaten – Zins- und Lizenzgebmhren-Richtlinie (ABl. EU Nr.
L 157/49) – und der Anpassung dieser Richtlinie infolge des Beitritts der zehn
neuen Mitgliedstaaten zur EU zum 1.5.2004 (ABl. EU Nr. L 195/33 – Richtlinie
2004/76/EG des Rates v. 29.4.2004). Die Sntze 3–8 sind erstmals ab VZ 2004
anzuwenden (§ 34 Abs. 11c). Allerdings wurde die nicht rechtzeitig umgesetzte
Richtlinie 2003/49/EG aufgrund ihrer hinreichenden Bestimmtheit bereits ab
dem 1.1.2004 unmittelbar angewandt (vgl. BMF v. 26.4.2004, BStBl. I 2004, 479,
sowie zur Anwendung auf die neuen Beitrittsstaaten BMF v. 16.8.2004, BStBl. I
2004, 851; DMrr/Krauss/Schreiber, IStR 2004, 469 ff.; Lausterer, IStR 2004,
642 ff.).

III. Bedeutung des § 26

Unilaterale Steuerermeßigungsvorschrift: Die Vorschrift beschreibt in
Abs. 1 und 6 die innerstaatlichen Maßnahmen zu Beseitigung bzw. Milderung
der internationalen Doppelbesteuerung im KStRecht. Sie ist Ausfluß des Welt-
einkommensprinzips (vgl. § 1 Abs. 2). Zur Mqglichkeit der indirekten Anrech-
nung bis VZ 2000 s.u. Besteuert der Ansnssigkeitsstaat das Welteinkommen, so
ist er gehalten, die betriebs- und volkswirtschaftlich unerwmnschte Doppelbe-
steuerung, die dadurch entsteht, daß derselbe Stpfl. mit denselben Einkmnften
der deutschen unbeschrnnkten StPflicht und einer auslnnd. beschrnnkten
StPflicht unterliegt, zu beseitigen, zumindest abzumildern. § 26 sieht hierfmr die
direkte StAnrechnung (Abs. 1), den StAbzug von der Bemessungsgrundlage
(Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 2 und 3 EStG) und die StPauschalierung bzw.
den StErlaß (Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 5 EStG) vor. Die Ausgleichsmetho-
den sind an der Beibehaltung des inlnnd. Steuerniveaus ausgerichtet. Die anre-
chen- bzw. abziehbare auslnnd. Steuer ist auf den Betrag der entsprechenden an-

K 11

Besteuerung auslnndischer Einkunftsteile Anm. 2–3 § 26 KStG

3



K 12 Lieber

teilig auf die auslnnd. Einkmnfte entfallenden inlnnd. KSt. beschrnnkt. Ein hq-
heres Steuerniveau im Ausland fmhrt nicht zur Herabschleusung auf das niedri-
gere inlnnd. Steuerniveau, obwohl es im umgekehrten Fall zur Heraufschleusung
auf das hqhere inlnnd. Steuerniveau kommt. Dadurch wird die StBelastung des
jeweils hqher besteuernden Staats maßgebend und im Grundsatz Kapitalexport-
neutralitnt verwirklicht. Durch die inlnnd. Nachbesteuerung gehen auslnnd.
StVergmnstigungen fmr den deutschen Investor verloren.
Bedeutung in DBA-Fellen: Sofern mit dem Staat, der die Einkmnfte ebenfalls
besteuert, ein DBA abgeschlossen wurde, finden die abkommensrechtlichen Re-
gelungen vorrangig Anwendung (§ 2 AO; Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Satz 1
EStG; zum Stand der DBA vgl. BMF v. 6.1.2005, BStBl. I 2005, 298). Die Ver-
meidung der Doppelbesteuerung erfolgt nach dem jeweiligen DBA getrennt
nach Einkunftskategorien (die nicht den Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 EStG
entsprechen) entweder nach der Freistellungsmethode oder nach der Anrech-
nungsmethode. Bei der Freistellungsmethode nimmt der Ansnssigkeitsstaat die
auslnnd. Einkmnfte, die im Quellenstaat besteuert werden kqnnen, aus der in-
lnnd. Steuerbemessungsgrundlage heraus (regelmnßig unter Anwendung des
Progressionsvorbehalts, vgl. Art. 23 A Abs. 3 OECD-MA, welcher allerdings fmr
die KSt. wegen des linearen Tarifs keine Bedeutung hat). Bei Anwendung der
Anrechnungsmethode bezieht der Ansnssigkeitsstaat snmtliche Einkmnfte (Welt-
einkommen) in die Bemessungsgrundlage ein, rechnet aber die Steuern des
Quellenstaats, begrenzt auf den Betrag der auf die auslnnd. Einkmnfte entfallen-
den Steuer, an. Die insbes. fmr Betriebsstntteneinkmnfte und Schachteldividenden
relevante abkommensrechtliche Freistellung ist in den letzten Jahren zugunsten
der Anrechnung zurmckgedrnngt worden; rechtstechnisch wird dies insbes.
durch Aktivitntsklauseln, Rmckfallklauseln (subject-to-tax) und sog. „switch-
over-Klauseln“ erreicht. Diese Vorbehaltsklauseln fmhren dazu, daß bei Nichter-
fmllen der Aktivitntserfordernisse (zB passive Betriebsstntteneinkmnfte) bzw. bei
drohender Nicht- oder Minderbesteuerung statt der vorgesehenen Freistellungs-
methode die Anrechnungsmethode anzuwenden ist.
Wnhrend die einseitige nationale Regelung zur Doppelbesteuerungsvermeidung
in § 26 bei Anwendung der Freistellungsmethode keine Rolle spielt, kommt ihr
bei Eingreifen der Anrechnungsmethode nach DBA insofern erhebliche prakti-
sche Bedeutung zu, als die DBA idR die Modalitnten der Anrechnung nicht re-
geln; dementsprechend wird der Anwendungsvorrang der DBA in Abs. 6 Satz 1
iVm. § 34c Abs. 6 Sntze 2 ff. EStG durchbrochen.
Umfangreiche Verweisungstechnik: Die Parallelvorschrift zu § 26 fmr das
EStRecht ist § 34c EStG. Die umfangreichen Verweise in § 26 auf § 34c EStG
(innerhalb dessen auch noch verwiesen wird) machen die Vorschrift schwer les-
bar. Zu den bei der Anwendung von § 34c EStG festgestellten Vollzugsdefiziten
vgl. § 34c EStG Anm. 6.
Hinweis zu der bis VZ 2000 geltenden indirekten Anrechnung: Die durch
das StSenkG v. 23.10.2000 aufgehobenen Vorschriften der Abs. 2–5 und 7 zur
indirekten StAnrechnung waren Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Milderung
der internationalen Mehrfachbesteuerung im wirtschaftlichen Sinne (Doppelbe-
lastung). Der fmr Ausschmttungen verwendete Gewinn wird grds. zum einen auf
Ebene der ausschmttenden KapGes. (anteilig) mit KSt. und zum anderen auf
Ebene des Anteilseigners mit ESt. bzw. KSt. belastet. Unter Verzicht auf die
StSubjektidentitnt wurde eine Anrechnung der KSt. auslnnd. Tochtergesellschaf-
ten bzw. Enkelgesellschaften auf die KSt. der inlnnd. Muttergesellschaft im Rah-
men der Dividendenbesteuerung zugelassen. Dadurch wurde die stl. Mehrfach-
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belastung gemildert. Mit der Einfmhrung der allgemeinen Dividendenfreistellung
des § 8b Abs. 1 wurde die indirekte StAnrechnung fmr entbehrlich gehalten (vgl.
BTDrucks. 14/2683, 125; krit. im Hinblick auf die verschiedenen Ausnahmen
von der Dividendenfreistellung in § 8b Abs. 2 Satz 2, Abs. 5 u. 7 Gosch/Roser,
§ 26 Rn. 3; Ernst & Young/Geurts, § 26 Rn. 2.1 ff.). Wegen der Fiktion von
5 vH der Bezmge iSd. § 8b Abs. 1 als nicht abziehbare BA gem. § 8b Abs. 5 sind
faktisch nur 95 vH der Dividende stfrei. Demnach sind Konstellationen mqg-
lich, in denen die indirekte Anrechnung gmnstiger ist als die StFreistellung nach
§ 8b Abs. 1 (zur Frage der direkten Anrechnung auslnnd. Quellensteuern auf die
mit inlnnd. KSt. belasteten 5 vH der Dividende s. Anm. 22).

IV. Verfassungsrechtliche und EG-rechtliche Beurteilung

Verfassungsmeßigkeit: In der Begrenzung der direkten StAnrechnung auf ei-
nen Hqchstbetrag fmr die Einkmnfte aus einem bestimmten auslnnd. Staat („per-
country-limitation“) kann man einen Verstoß gegen das Leistungsfnhigkeitsprin-
zip und damit gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) sehen.
Hintergrund ist die Rechtfertigung der Welteinkommensbesteuerung: Leistungs-
fnhigkeit wird sowohl durch inlnnd. als auch auslnnd. Einkmnfte begrmndet. Die
StAnrechnung soll die doppelte Besteuerung der auslnnd. Einkmnfte infolge der
umfassenden doppelbesteuerungsbegrmndenden unbeschrnnkten StPflicht aus-
gleichen. Dies kann jedoch nur durch eine weltweite Zusammenfassung aller
auslnnd. Einkmnfte („overall-limitation“) und nicht durch eine lnnderspezifische
Einkmnfteerfassung erfolgen (vgl. Schaumburg, DStJG Bd. 24 [2001], 225 [252];
Burmester in Gassner/Lang/Lechner, 1995, 241 [253]; Kirchhof/Gosch V.
§ 34c EStG Rn. 39). Darmber hinaus begrmndet schon die Beschrnnkung der
Anrechnung auslnnd. Steuern auf die entsprechende anteilige inlnnd. Steuer eine
Durchbrechung des Welteinkommensprinzips (so Schaumburg, StuW 2000, 369
[375]; Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 2. Aufl. 1998, Rn. 14.27; aA FG
Kqln v. 11.7.2002, EFG 2002, 1391, rkr.); eine unbegrenzte StAnrechnung ist
aber mit einer ungerechtfertigten Mehrbelastung fmr den Fiskus und dem Risiko
verbunden, daß der Quellenstaat seine Besteuerung auf Kosten des Wohnsitz-
staats ausweitet. Im Hinblick darauf wird als „Minimalprogramm einer an der
weltweiten Leistungsfnhigkeit ausgerichteten Besteuerung“ ein Vor- oder Rmck-
trag von Anrechnungsmberhnngen gefordert (vgl. Schaumburg, Internationales
Steuerrecht, 2. Aufl. 1998, Rn. 14.28).
Europarechtskonformitet: Bei der Frage, ob sich die direkte StAnrechnung
nach § 26 als diskriminierende Beschrnnkung der Niederlassungsfreiheit (Art. 43
EGV) bzw. der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 56 EGV) im Verhnltnis zu den eu-
ropnischen Mitgliedstaaten darstellt, ist zu differenzieren:
E Keine Erstattung auslend. Quellensteuer: Die Ausgestaltung der StAnrechnung am
Prinzip der Kapitalexportneutralitnt begrmndet keinen Eingriff in die EU-
Grundfreiheiten. Der Stpfl. hat keinen Anspruch darauf, daß die StBelastung in
dem Quellenstaat nicht hqher ist als im Wohnsitzstaat (vgl. EuGH v. 12.5.1998
– Rs. C-336/96 „Gilly“, EuGHE 1998, I-2793; v. 12.12.2002 – Rs. C-385/00
„de Groot“, EuGHE 2002, I-11838). Die auslnnd. Quellensteuer ist auch nicht
der inlnnd. KapErtrSt. vergleichbar, weil sich diese im Gegensatz zur abgeltend
wirkenden auslnnd. Quellensteuer als Vorauszahlung auf die deutsche ESt. bzw.
KSt. des Kapitalinhabers darstellt.
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Vgl. FG Kqln v. 11.7.2002, EFG 2002, 1391, rkr., mit Anm. Herlinghaus; BFH v.
3.12.2003 – I S 10/03 (PKH), IStR 2004, 279 mit Anm. Wassermeyer; SchMn, StbJb.
2003/2004, 27 (44 f.); SchMn in Gednchtnisschrift Knobbe-Keuk, 1997, 743 (772 f.);
SchMnfeld in Wassermeyer/Andresen/Ditz (Hrsg.), Betriebsstnttengewinnermittlung,
2005, Rn. 1122; BlOmich/Wied, § 34c EStG Rn. 11; demgegenmber fmr eine gemein-
schaftsrechtlich geforderte unbegrenzte Anrechnung der auslnnd. Quellensteuer
Schaumburg, StuW 2000, 369 (375 f.); Kirchhof/Gosch V., § 34c EStG Rn. 39; Ja-
cobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, 5. Aufl. 2002, 249.

E „Per-community-limitation“ statt „per-country-limitation“?: Wenn die Grundfreihei-
ten auch keine Anrechnung mber den inlnnd. Steuerbetrag hinaus verlangen, so
wird die Segmentierung der Anrechnungsbetrnge durch die „per-country-limita-
tion“ jedenfalls als europarechtlich zweifelhaft eingestuft. Diese Begrenzung der
Anrechnung auslnnd. Quellensteuern fmhre zu einer Verzerrung der Kapitalanla-
geentscheidungen, und zwar in Richtung auf eine mqglichst starke Konzentra-
tion der Investitionen in einem oder zumindest wenigen Mitgliedstaaten (so ins-
bes. SchMn in Gednchtnisschrift Knobbe-Keuk, 1997, 743 [774]; SchMn, StbJb.
2003/2004, 27 [45]; ferner Tumpel, DStJG Bd. 23 [2000], 321 [345]; Schaum-
burg, DStJG Bd. 24 [2001], 225 [251 f.]; Jacobs, Internationale Unternehmens-
besteuerung, 5. Aufl. 2002, 249). Im Hinblick darauf wird eine „per-community-
limitation“ gefordert, welche die Anrechnungsbetrnge aus snmtlichen Mitglied-
staaten zusammenfaßt (SchMn, StbJb. 2003/2004, 27 [45]). Abgesehen von dem
dann nicht gelqsten Problem von Kapitalanlagen in EG-Drittstaaten, die unter
bestimmten Voraussetzungen auch in den Schutzbereich der Kapitalverkehrs-
freiheit fallen (vgl. SchMn in Festschr. Wassermeyer, 2005, 489), stellt sich die
Frage, ob die Grundfreiheiten tatsnchlich einen Anspruch auf einen Ausgleich
eines Anrechnungsmberhangs aus dem einen EU-Mitgliedstaat mit dem „An-
rechnungsguthaben“ aus einem anderen Mitgliedstaat verlangen, wenn sowohl
Anrechnungsmberhang als auch -guthaben allein aus dem unterschiedlichen
Steuerniveau der Staaten resultieren. Ist der Wohnsitzstaat gemeinschaftsrecht-
lich nicht verpflichtet, das gmnstigere Steuerniveau des Quellenstaats herbeizu-
fmhren, so kann er auch nicht verpflichtet werden, das ungmnstigere Steuerni-
veau des einen Quellenstaats mit dem gmnstigeren Steuerniveau des anderen
Quellenstaats auszugleichen, indem er Anrechnungsbetrnge poolt (vgl. auch
SchMnfeld in Wassermeyer/Andresen/Ditz [Hrsg.], Betriebsstnttengewinner-
mittlung, 2005, Rn. 1123).
E Vor- und Rdcktrag von Anrechnungsdberhengen?: Im Hinblick auf die Vermeidung
einer Doppelbesteuerung gemeinschaftsrechtlich geboten erscheint demgegen-
mber der bisher nicht geregelte Ausgleich von Anrechnungsmberhnngen eines
Jahres mit Anrechnungsguthaben anderer Jahre in bezug auf einen bestimmten
EU-Quellenstaat. Denn Anrechnungsmberhnnge entstehen ua. durch zeitliche
Verschiebungen der Besteuerung infolge unterschiedlicher Bemessungsgrundla-
gen im In- und Ausland (zB Anwendung von §§ 2a, 15a EStG), dh. Besteue-
rungsdivergenzen, die sich bei mehrjnhriger Betrachtung regelmnßig ausglei-
chen.
E Berdcksichtigung von Betriebsausgaben (§ 34c Abs. 1 Satz 4 EStG): Aus der Quellen-
besteuerung auf Bruttobasis (insbes. bei Dividenden, Zinsen und Lizenzgebmh-
ren) auf der einen Seite und der Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte als Netto-
grqße im Rahmen der Hqchstbetragsberechnung auf der anderen Seite ergeben
sich hnufig Anrechnungsmberhnnge. Das bedeutet, die Doppelbesteuerung wird
insofern nicht vermieden, als bei der Berechnung der betreffenden auslnnd. Ein-
kmnfte Erwerbsaufwendungen abgezogen werden. Dieses Problem wurde durch
die rechtsprechungsbrechende Einfmgung von § 34c Abs. 1 Satz 4 EStG (der
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mber Abs. 6 Satz 1 in Bezug genommen wird) fmr bestimmte Kategorien betrieb-
licher Einkmnfte durch das StVergAbG noch verschnrft. Wnhrend der BFH im
Hinblick auf die abkommensrechtlich gebotene Abgrenzung zwischen den Ein-
kunftsarten nur die unmittelbar mit den im Ausland erzielten Einnahmen in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Ausgaben zum Abzug zugelassen
hatte (vgl. BFH v. 16.3.1994 – I R 42/93, BStBl. II 1994, 799; v. 9.4.1997 – I R
178/94, BStBl. II 1997, 657; v. 29.3.2000 – I R 15/99, BStBl. II 2000, 577), wer-
den mit Wirkung ab VZ 2003 auch mittelbar mit den auslnnd. Einnahmen in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehende BA und BV-Minderungen bei der
Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte bermcksichtigt. Die zusntzliche Bermcksichti-
gung der idR nach einem indirekten (globalen) Aufteilungsschlmssel zuordenba-
ren Aufwendungen fmhrt zu einer Verminderung des Hqchstbetrags der anre-
chenbaren auslnnd. Steuern. Verglichen mit dem reinen Inlandssachverhalt
bewirkt der Abzug von unmittelbar und mittelbar betrieblich veranlaßten Auf-
wendungen eine Schlechterstellung des Auslandssachverhalts. Ganz gravierend
sind die Auswirkungen bei Kreditgewnhrungen und Lizenzvergaben, wenn den
Einnahmen Aufwendungen in (nahezu) gleicher Hqhe gegenmberstehen. Aus
gemeinschaftsrechtlicher Sicht stellt sich die Frage, ob diese Ungleichbehand-
lung und damit auch der Abbau der diskriminierenden Doppelbesteuerung in
den Verantwortungsbereich des Ansnssigkeitsstaats oder des Quellenstaats fnllt.
In der Bruttobesteuerung hat der EuGH in der Rechtssache „Gerritse“ (EuGH
v. 12.6.2003 – Rs. C-234/01, EuGHE 2003, I-5945) einen Verstoß gegen die
Dienstleistungsverkehrsfreiheit gesehen, dh. der Quellenstaat ist grds. nur be-
rechtigt, beschrnnkt stpfl. Einkmnfte als Nettobetrag nach Abzug von BA und
WK zu besteuern (vgl. SchMn, IStR 2004, 289 [293]; Schnitger, FR 2003, 745
[748]). Andererseits hat der EuGH in der Rechtssache „de Groot“ (EuGH v.
12.12.2002 – Rs. C-385/00, EuGHE 2002, I-11838) zum Ausdruck gebracht,
daß eine stl. Ungleichbehandlung, die sich aus der Nicht-Bermcksichtigung aus-
lnnd. Steuern bei der inlnnd. Veranlagung ergibt, eine Beschrnnkung der Grund-
freiheiten darstellen kann, soweit diese nicht das Ergebnis eines unterschiedli-
chen Steuerniveaus in den beteiligten Staaten ist. Die vom EuGH entwickelten
Grundsntze zur Bermcksichtigung des subjektiven Nettoprinzips durch den An-
snssigkeitsstaat (sog. „Schumacker-Doktrin“) lassen sich mit Einschrnnkungen
auf die Bermcksichtigung des objektiven Nettoprinzips mbertragen (vgl. SchMn-
feld in Wassermeyer/Andresen/Ditz [Hrsg.], Betriebsstnttengewinnermittlung,
2005, Rn. 1127, der dementsprechend in § 34c Abs. 1 Satz 4 EStG grundsntzlich
eine nicht gerechtfertige Beschrnnkung der einschlngigen Grundfreiheiten sieht;
offen Schnitger, BB 2005, 407 [409]). Allerdings wird man hinsichtlich der An-
rechnungsmberhnnge, die allein aus der gemeinschaftswidrigen Bruttobesteue-
rung durch den Quellenstaat resultieren, auf die Verantwortlichkeit des Quellen-
staats verweisen dmrfen (Cordewener, FR 2005, 345 [356]). Zu der hiervon zu
unterscheidenden Frage der Bermcksichtigung der persqnlichen Verhnltnisse
durch mqglichen (anteiligen) Abzug von Sonderausgaben und außergewqhnli-
chen Belastungen bei der Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte vgl. Menhorn,
IStR 2002, 15 ff. einerseits, Schnitger, IStR 2002, 478 ff. andererseits.
E Die fehlende Anrechnungsalternative fdr Drittstaatensteuern, die nach Abs. 6 Satz 1
iVm. § 34c Abs. 3 EStG lediglich von der kstl. Bemessungsgrundlage abgezogen
werden kqnnen, bewirkt eine nicht gerechtfertigte Beschrnnkung der einschlngi-
gen Grundfreiheiten (vgl. SchMnfeld in Wassermeyer/Andresen/Ditz [Hrsg.],
Betriebsstnttengewinnermittlung, 2005, Rn. 1128).
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V. Verheltnis des § 26 zu anderen Vorschriften

1. Verheltnis zu DBA
Die in den DBA vereinbarten bilateralen Maßnahmen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung gehen den unilateralen Maßnahmen des § 26 vor (§ 2 AO; vgl.
auch Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Satz 1 EStG). Sieht das DBA die StAn-
rechnung vor, regelt § 26 grundsntzlich die Technik der Anrechnung (Abs. 6
Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Satz 2 EStG); das ist der Regelfall, da die Abkommen
selbst nur ausnahmsweise Anrechnungsmodalitnten enthalten. Außerdem findet
§ 26 Anwendung, wenn die Doppelbesteuerung nach dem DBA nicht vermie-
den wird (Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Satz 4 EStG). Im Ergebnis wird damit
fmr den DBA-Fall auf die unilateralen Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Milde-
rung der Doppelbesteuerung verwiesen, es sei denn, das DBA sieht fmr die maß-
geblichen auslnnd. Einkmnfte die StFreistellung vor.

2. Verheltnis zu §§ 2a, 15a EStG iVm. § 8 Abs. 1
Fmr die Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte und der Einkmnfte im Rahmen der
Hqchstbetragsberechnung gelten die Verlustausgleichsbeschrnnkungen der
§§ 2a, 15a EStG (R 212a Abs. 2 EStR 2003; OFD Frankf. v. 24.8.1998, RIW
1999, 313). Die Anwendung fmhrt zu Periodenverschiebungen des Anrech-
nungsvolumens (entsprechend krit. § 34c EStG Anm. 91). Im Jahr der Verlust-
entstehung ist es idR hqher, weil andere positive auslnnd. Einkmnfte keiner Ver-
lustverrechnung unterliegen. Der nicht ausgleichfnhige Verlust bedingt im
Verlustentstehungsjahr eine Erhqhung der Summe der Einkmnfte und damit
eine Erhqhung der KStBelastung. Zugleich erhqht sich der Hqchstbetrag der
auf die deutsche KSt. anrechenbaren auslnnd. Steuer, da der nicht ausgleichsfnhi-
ge Verlust auch in den auslnnd. Einkmnften enthalten ist. In spnteren Wj. min-
dern die nicht ausgeglichenen Verluste positive Einkmnfte (§ 2a Abs. 1 Sntze 3
und 4, § 15a Abs. 2 EStG), so daß sich in diesen Perioden der Anrechnungs-
hqchstbetrag entsprechend vermindert. Werden nur negative Einkmnfte iSd. § 2a
oder § 15a EStG aus dem auslnnd. Staat erzielt, entfnllt auf diese Einkmnfte
keine anteilige deutsche KSt., so daß eine im Ausland entrichtete Steuer nicht
angerechnet werden kann. Beim StAbzug nach Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34 Abs. 2
EStG erhqhen die auf die negativen auslnnd. Einkmnfte entfallenden auslnnd.
Steuern die der Verrechnungsbeschrnnkung unterliegenden Einkmnfte (R 212a
Abs. 2 Satz 2 EStR 2003).

3. Verheltnis zu weiteren Regelungsbereichen
Tonnagebesteuerung (§ 5a EStG iVm. § 8 Abs. 1): Nach § 5a Abs. 5 Satz 2
EStG ist die Anwendung der § 34c Abs. 1–3 EStG (iVm. § 8 Abs. 1) fmr Ein-
kmnfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr ausge-
schlossen, wenn hierfmr die Gewinnermittlung nach § 5a EStG beantragt wird.
Gewerbesteuer: Die StAnrechnung hat als tarifnre StErmnßigung keine Auswir-
kungen auf die GewSt., wohl aber der StAbzug gem. Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c
Abs. 2 bzw. Abs. 3 EStG (vgl. Anm. 15).
§ 12 Abs. 2 AStG verweist fmr die Durchfmhrung der Anrechnung der auf die
Zwischeneinkmnfte erhobenen Steuern auf die Steuer auf den Hinzurechnungs-
betrag auf § 26 Abs. 1 und 6. Die Regelung wird als entsprechende Anwendung
der in § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG iVm. Abs. 6 Satz 1 vorgeschriebenen Hqchstbe-
tragsberechnung verstanden (vgl. BMF v. 14.5.2004, BStBl. I 2004, SonderNr. 1
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Tz. 12; Wassermeyer in FWB, § 12 AStG Rn. 25; Burkert in Strunk/Kaminski/
KMhler, § 12 AStG Rn. 17 ff.).
§ 4 Abs. 2 InvStG verweist fmr die Anrechnung auslnnd. Steuern auf Invest-
mentanteile auf § 26 Abs. 1. Die Regelung ersetzt die frmheren Verweisungen in
§ 40 Abs. 4 KAGG (Ausschmttungen auf Anteilsscheine an einem Wertpapier-
sondervermqgen) und § 19 AuslInvestmG (Ausschmttungen auslnnd. Fonds). Es
ist eine gesonderte, auf die in einem VZ zugeflossenen Ausschmttungen sowie
die ausschmttungsgleichen Ertrnge aus dem Investmentvermqgen bezogene
Hqchstbetragsberechnung durchzufmhren (zusammengefaßt fmr alle auslnnd.
Staaten).

Einstweilen frei.

VI. Verfahrensfragen

1. Veranlagungsverfahren
Anrechnung: Die Entscheidung mber die StAnrechnung mit der Ermittlung des
Hqchstbetrags erfolgt grundsntzlich im Veranlagungsverfahren. Dies gilt auch
dann, wenn die auslnnd. Einkmnfte im Gewinnfeststellungsbescheid einer Pers-
Ges. festzustellen sind (vgl. BFH v. 4.6.1991 – X R 35/88, BStBl. II 1992, 187).
Abzug: Die Entscheidung mber den StAbzug nach Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c
Abs. 2 und 3 EStG erfolgt in der Praxis ebenfalls im Veranlagungsverfahren.
Zur Ausmbung des Antrags nach § 34c Abs. 2 EStG vgl. Anm. 52. Im Hinblick
auf die Rechtsfolge (Abzug bei der Einkmnfteermittlung) ist auch eine Bermck-
sichtigung bei der Einkmnfteermittlung im Feststellungsverfahren denkbar (vgl.
Brandis in Tipke/Kruse, § 180 AO Rn. 59; SMhn in HHsp., § 180 AO Rn. 233;
Siegers in DEJPW, § 26 Rn. 47).

2. Feststellungsverfahren
Auslnnd. Einkmnfte, an denen mehrere Personen beteiligt sind, werden nach
§ 180 Abs. 5 iVm. Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO gesondert und einheitlich festge-
stellt. Dies gilt sowohl dann, wenn eine inlnnd. PersGes. auslnnd. Einkmnfte er-
zielt, als auch in dem Fall, wenn mehrere in Deutschland ansnssige Personen an
einer auslnnd. PersGes. beteiligt sind. Festzustellen sind Art/Entstehungsgrund,
Hqhe und zeitliche Zuordnung der auslnnd. Einkmnfte, nach Staaten getrennt,
sowie Hqhe und zeitliche Zuordnung der anrechen- bzw. abziehbaren auslnnd.
Steuern, ebenfalls pro Staat (s. auch § 34c EStG Anm. 35). Fmr den StAbzug
nach Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 2 und 3 EStG sind die Hqhe und die zeit-
liche Zuordnung der auslnnd. Einkmnfte sowie die Hqhe und die zeitliche Zu-
ordnung der auslnnd. Steuer gesondert festzustellen (vgl. GrOtzner, IStR 1994,
65). ober Anrechenbarkeit und Abziehbarkeit der Steuer wird erst bei der Ver-
anlagung der Gesellschafter entschieden.

Einstweilen frei.
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Erleuterungen zu Abs. 1:
Direkte Steueranrechnung

A. Gesetzessystematischer Ausgangspunkt

Regelungszusammenhang: Abs. 1 regelt als einseitige Maßnahme zur Vermei-
dung der internationalen Doppelbesteuerung die Anrechnung der gleichartigen
auslnnd. Steuer auf die deutsche KSt., wenn dieselben Einkmnfte bei derselben
kstpfl. Person auch in einem auslnnd. Staat besteuert werden. Man spricht von
direkter Steueranrechnung. Die Vorschrift wird ergnnzt durch die Regelungen zu
den Modalitnten der Anrechnung in Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 1 Sntze 2–5
EStG und durch die Erweiterung des persqnlichen Anwendungsbereichs auf be-
stimmte beschrnnkt KStpfl. (Abs. 6 Satz 1 iVm. § 50 Abs. 6 EStG).
Wirkungsweise: Die StAnrechnung hat im Gegensatz zum StAbzug keinen
Einfluß auf die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens des KStSubjekts.
Die tarifliche KSt. wird um die anrechenbare KSt. ermnßigt, eine StErstattung
ist nicht mqglich (reine StBetragsermnßigung). Damit werden die auslnnd. Ein-
kmnfte mindestens in Hqhe der inlnnd. KSt. belastet. Ein Vor- bzw. Rmcktrag
von Anrechnungsmberhnngen ist nicht vorgesehen, wnre allerdings sachgerecht
und gemeinschaftsrechtlich auch geboten (s. Anm. 4). Da die Anrechnung am
StBetrag und nicht an der Bemessungsgrundlage ansetzt, hat sie anders als der
StAbzug (Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 2 und 3 EStG; s. Anm. 53) keinen Ein-
fluß auf die GewSt.
Kein Bestehen eines DBA: Die Anwendung von Abs. 1 setzt grds. voraus, daß
mit dem Staat, aus dem die auslnnd. Einkmnfte stammen, kein DBA besteht.
Dies ergibt sich aus Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Satz 1 EStG. Dieser Grund-
satz wird allerdings durch die praktisch bedeutsamen Ausnahmeregelungen in
Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Sntze 2–5 EStG durchbrochen (vgl. Anm. 85).

B. Tatbestandsmerkmale des Abs. 1

I. Unbeschrenkte Steuerpflicht

1. Geltung nur fdr unbeschrenkt Steuerpflichtige
Die direkte Steueranrechnung verlangt in Abs. 1 unbeschrnnkte KStPflicht, wird
mber Abs. 6 aber auch fmr beschrnnkt KStpfl. zugelassen.
Unbeschrenkt Kgrperschaftsteuerpflichtige: Abs. 1 setzt ein unbeschrnnkt
kstpfl. Rechtssubjekt voraus. Unbeschrnnkt stpfl. sind die in § 1 Abs. 1 Nr. 1–6
und § 3 Abs. 1 genannten Kqrperschaften, Personenvereinigungen und Vermq-
gensmassen, die ihre Geschnftsleitung (§ 10 AO) oder ihren Sitz (§ 11 AO) im
Inland haben. Auch wirtschaftliche Geschnftsbetriebe von (partiell) stbefreiten
Kqrperschaften (§ 5) werden erfaßt.
E Doppelansessigkeit: Die gleichzeitige unbeschrnnkte StPflicht im Ausland
schließt die Anwendung von Abs. 1 nicht aus. Die Anrechnung beschrnnkt sich
allerdings auf die auslnnd. Steuern auf die auslnnd. Einkmnfte, also keine Anrech-
nung einer auslnnd. Steuer auf inlnnd. Einkmnfte. Fmr auslnnd. Gesellschaften
mit Geschnftsleitung im Inland und statutarischem Sitz im Ausland ging die
Rspr. in der sog. Liechtenstein-Entscheidung (BFH v. 23.6.1992 – IX R 182/87,
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BStBl. II 1992, 972) auf der Grundlage der gesellschaftsrechtlichen Sitztheorie
vom Verlust der Rechtsfnhigkeit der zuziehenden Gesellschaft aus. Wegen der
fehlenden inlnnd. Zivilrechtsfnhigkeit nahm der BFH unbeschrnnkte KStPflicht
nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 iVm. § 3 Abs. 1 an, wenn die auslnnd. Gesellschaft nach
dem Typenvergleich einer KapGes. iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder einer sonstigen
Kqrperschaft iSv. § 1 Abs. 1 Nr. 2–5 entsprach (zum Typenvergleich s. Betriebs-
stnttenerlaß, BMF v. 24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076 Tz. 1.1.5.2; v. 19.3.2004,
BStBl. I 2004, 411). Gleiches galt fmr den umgekehrten Fall der Verlegung der
Geschnftsleitung einer nach deutschem Recht gegrmndeten KapGes.; auch dies
fmhrte zum Verlust der Rechtsfnhigkeit. Nach der neueren EuGH-Rspr. (EuGH
v. 9.3.1999 – Rs. C-212/97 „Centros“, EuGHE 1999, I-1459; v. 5.11.2002 – Rs.
C-208/00 „oberseering“, EuGHE 2002, I-9919; vgl. auch BFH v. 29.1.2003 –
I R 6/99, BFH/NV 2003, 969) behnlt eine unter der Grmndungstheorie errichte-
te KapGes., die ihre Geschnftsleitung nach Deutschland verlegt (sog. Zuzugs-
fall), ihre Rechtsfnhigkeit und ist somit unbeschrnnkt stpfl. iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1.
Dies gilt jedenfalls im Schutzbereich der Niederlassungsfreiheit (Art. 43, 48
EGV). Zu den Folgen der EuGH-Rspr. fmr das Erfordernis eines Typenver-
gleichs und den Zuzug einer in einem Staat mit Sitztheorie gegrmndeten Kap-
Ges. vgl. J. Hey, Der Konzern 2004, 577 (582 f.).
Fdr beschrenkt Kgrperschaftsteuerpflichtige gilt Abs. 6 Satz 1 iVm. § 50
Abs. 6 EStG (vgl. Anm. 110).
Wechsel zwischen unbeschrenkter und beschrenkter Kgrperschaftsteuer-
pflicht: Bei einem Wechsel von unbeschrnnkter zu beschrnnkter oder von be-
schrnnkter zu unbeschrnnkter StPflicht kommt es fmr die Anwendung von
Abs. 1 darauf an, wann die auslnnd. Einkmnfte bezogen wurden; der Zeitpunkt
der Steuerentrichtung ist nicht relevant. Fmr die wnhrend der Zeit der beschrnnk-
ten StPflicht erzielten Einkmnfte gilt Abs. 6 Satz 1 iVm. § 50 Abs. 6 EStG, auch
wenn die wnhrend der Zeit der beschrnnkten StPflicht erzielten Einkmnfte nach
§ 2 Abs. 7 Satz 3 EStG iVm. § 8 Abs. 1 in die Veranlagung zur unbeschrnnkten
StPflicht einzubeziehen sind (vgl. R 32 Abs. 1 Nr. 1 KStR 2004; fmr zwei ge-
trennte Veranlagungen unter Hinweis auf § 7 Abs. 3 Satz 3 Siegers in DEJPW,
§ 26 Rn. 68; BlOmich/TNske, § 26 Rn. 11; Ernst & Young/Lang, § 7 Rn. 15 f.).
Mitunternehmerschaften: Bei der Beteiligung an einer inlnnd. oder auslnnd.
PersGes., die auslnnd. Einkmnfte erzielt, kommt es fmr die Anrechnungsberechti-
gung auf die unbeschrnnkte KStPflicht des Mitunternehmers an (vgl. BFH v.
24.2.1988 – I R 95/84, BStBl. II 1988, 663). Bei der Beteiligung einer inlnnd.
Kqrperschaft, Personenvereinigung oder Vermqgensmasse an einer auslnnd. Ge-
sellschaft ist zu prmfen, ob es sich bei dieser um eine Mitunternehmerschaft oder
um eine Kqrperschaft handelt. Diese Frage ist ausschließlich aus Sicht des deut-
schen Rechts zu beantworten. Im Rahmen des sog. Typenvergleichs sind Rechts-
struktur und Aufbau der Personenvereinigung mit den wesentlichen Merkmalen
einer deutschen PersGes. sowie einer deutschen KapGes. zu vergleichen (vgl.
RFH v. 12.2.1930 – VI A 899/27, RStBl. 1930, 444; BFH v. 23.6.1992 – IX R
182/87, BStBl. II 1992, 972; v. 15.3.1995 – II R 24/91, BStBl. II 1995, 653; Be-
triebsstnttenerlaß, BMF v. 24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076 Tz. 1.1.5.2; v.
19.3.2004, BStBl. I 2004, 411 zur US-amerikanischen LLC). Entspricht die Per-
sonenvereinigung mehr einer deutschen PersGes. (insbes. unbeschrnnkte Haf-
tung mindestens eines Gesellschafters, personalistische Struktur, obertragung
von Gesellschaftsanteilen nur mit Zustimmung) und stl. Mitunternehmerschaft,
dann wird sie nach innerstaatlichem Recht grds. als eine solche behandelt.
Fdr einkommensteuerpflichtige Personen gilt § 34c EStG.

K 19

Besteuerung auslnndischer Einkunftsteile Anm. 16 § 26 KStG



K 20 Lieber

2. Identitet des Steuersubjekts im In- und Ausland
Abs. 1 regelt den Fall der direkten Steueranrechnung fmr bestimmte auslnnd.
Einkunftsteile, fordert also im Grundsatz Steuersubjektidentitnt beim Anrech-
nungsberechtigten im In- und Ausland. Es ergeben sich verschiedene Zurech-
nungsfragen und Qualifikationskonflikte.
Subjektidentitet bedeutet, daß der inlnnd. Schuldner auch Schuldner der aus-
lnnd. Steuer sein muß. Die unbeschrnnkt stpfl. Kqrperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermqgensmasse, die die auslnnd. Einkmnfte nach deutschem StRecht
erzielt, muß zugleich Schuldner der auslnnd. Steuer sein, deren Anrechnung sie
begehrt. Entscheidend fmr die StSchuldnerschaft ist, wer rechtlich StSchuldner
ist (§ 38 AO). Unerheblich ist, wer haftet oder wer zahlt. Entscheidend ist, fmr
wessen Rechnung gezahlt wird. Die Erhebung der auslnnd Steuer durch Einbe-
haltungs- und Abfmhrungsverpflichtung an der Quelle ist der Regelfall bei Zin-
sen, Dividenden und Lizenzgebmhren. Es handelt sich in diesen Fnllen um das
Einstehen fmr eine fremde StSchuld.
Zurechnungsfragen:
E Basisgesellschaften: Auslnnd. Basisgesellschaften ohne wirtschaftliche Substanz
und Funktion wurden jedenfalls nach der nlteren Rspr. des BFH (vgl. BFH v.
10.6.1992 – I R 105/89, BStBl. II 1992, 1092) nicht anerkannt, dh. ihnen wurde
nach § 42 AO die Abschirmwirkung versagt. Ob der BFH diese Rspr. fmr Basis-
gesellschaften im Europnischen Rechtsraum aufrechterhnlt, muß im Hinblick
auf das BFH-Urt. v. 25.2.2004 – I R 42/02 (IStR 2004, 527) bezweifelt werden,
ist aber im Ergebnis offen. Nach der nlteren Rspr. (BFH v. 24.2.1976 – VIII R
155/71, BStBl. II 1977, 265) wurde die Anrechnung der auslnnd. Steuern der
Basisgesellschaft bei den inlnnd. Gesellschaftern nicht gewnhrt, da keine Sub-
jektidentitnt gegeben sei (s. auch BMF v. 12.4.2005, Verwaltungsgrundsntze
„Verfahren“, BStBl. I 2005, 570 Tz. 5.4); auch hier zeichnet sich mqglicherweise
eine knderung der Rspr. ab (offen BFH v. 1.4.2003 – I R 39/02, BStBl. II 2003,
869 zu § 34c Abs. 3 EStG). UE ist die Identitnt des StSchuldners gegeben, da
die Rechtsfolge des Durchgriffs (§ 42 Abs. 1 Satz 2 AO) auch die Zurechnung
der auslnnd. Steuer zu den Anteilseignern deckt (iE ebenso § 34c EStG
Anm. 56; aA BlOmich/TNske, § 26 Rn. 15). Im Regelfall werden allerdings die
Einkmnfte nicht aus dem auslnnd. Staat stammen.
E Investmentvermhgen: Anrechnungsberechtigt ist nicht der Fonds, sondern ent-
sprechend dem Transparenzprinzip der unbeschrnnkt stpfl. Inhaber der Invest-
mentanteile (§ 4 Abs. 2 InvStG; frmher § 19 AuslInvestmG; § 40 Abs. 4
KAGG).
E Nießbrauch/Treuhand/Sicherungseigentum: Werden Einkmnfte im Ausland dem zi-
vilrechtlichen Eigentmmer (Treuhnnder; Sicherungsnehmer; Eigentmmer beim
Nießbrauch) und im Inland gem. § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO dem wirtschaftlichen Ei-
gentmmer (Treugeber; Sicherungsgeber; Nießbraucher) zugerechnet, dann darf
der mit der auslnnd. Steuer wirtschaftlich belastete wirtschaftliche Eigentmmer
diese von einem anderen geschuldete Steuer anrechnen (vgl. BFH v. 5.2.1992 –
I R 9/90, BStBl. II 1992, 607).
E Organschaft: Die auslnnd. Steuer auf Einkmnfte der Organgesellschaft (OG)
kann beim Organtrnger (OT) angerechnet werden, obwohl keine Identitnt des
StSchuldners vorliegt. Dies ergibt sich aus § 19 Abs. 1 (bzw. aus § 19 Abs. 2 bei
estpfl. OT), der die Anwendung der Tarifvorschriften, also auch des § 26 Abs. 1,
beim OT anordnet, wenn die Anwendungsvoraussetzungen bei der OG erfmllt
sind. Fmr beschrnnkt stpfl. OT ergibt sich die Anrechnungsberechtigung aus
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§ 19 Abs. 4: Die Anrechnung ist unter den Voraussetzungen des Abs. 6 Satz 1
iVm. § 50 Abs. 6 EStG mqglich. Ist der OT eine PersGes., ist auf die einzelnen
Gesellschafter abzustellen (§ 19 Abs. 3); fmr diese gilt dann entweder § 26 Abs. 1
oder § 34c EStG; die anrechenbare auslnnd. Steuer wird aufgeteilt.
Qualifikationskonflikte:
E Gleiche stl. Qualifikation wie im Ausland: Wird eine auslnnd. juristische Person im
Inland fmr stl. Zwecke als solche anerkannt, dh. als intransparent betrachtet, er-
geben sich keine Probleme hinsichtlich der Subjektidentitnt. Anrechnungsbe-
rechtigt ist der Anteilseigner in bezug auf die Quellensteuern. Unproblematisch
ist auch eine auslnndische PersGes., die im Aus- und Inland als stl. transparent
behandelt wird; in beiden Staaten sind StSchuldner die Mitunternehmer; die aus-
lnnd. Steuer ist ihnen anteilig entsprechend der Einkmnfteaufteilung zuzurech-
nen.
E Inlend. Qualifikation einer auslend. PersGes./KapGes. als stl. intransparent: Wird eine
auslnnd. Personenvereinigung im Ausland als transparent behandelt und wie eine
Mitunternehmerschaft besteuert (zB Option einer Kqrperschaft zur transparen-
ten Besteuerung in den USA nach dem „Check-the-box“-Verfahren) und im In-
land nach dem Typenvergleich stl. als KStSubjekt eingeordnet, ergeben sich
Schwierigkeiten bei der StAnrechnung; denn nach deutschem StRecht wird die
Gesellschaft besteuert, im Ausland die den Gesellschaftern zuzurechnenden
Einkmnfte (verschiedene StSchuldner). Die abkommensrechtliche Behandlung
ist str. (vgl. Vogel in Vogel/Lehner, DBA, 4. Aufl. 2003, Art. 1 OECD-MA
Rn. 25 ff. mwN). Die StAnrechnung sollte allerdings gewnhrt werden, da wirt-
schaftlich dasselbe StSubjekt belastet ist (vgl. Wassermeyer, IStR 1995, 49 [51]:
Billigkeitsgesichtspunkte; Siegers in DEJPW, § 26 Rn. 120).
E Inlend. Qualifikation einer auslend. Khrperschaft als transparent: Behandelt das deut-
sche StRecht das auslnnd. Rechtssubjekt, welches im anderen Staat als stl. in-
transparent angesehen wird (zB aufgrund einer anderen zivilrechtlichen Qualifi-
kation oder aufgrund von Optionslqsungen wie den „Check-the-box-rules“ in
den USA), nach Typenvergleich als Mitunternehmerschaft iSv. § 15 Abs. 1 Nr. 2
EStG, so ist die auslnnd. Steuer auf den Gewinn der Gesellschaft als Steuer der
Mitunternehmer zu werten und bei diesen (anteilig) anrechenbar; nicht ange-
rechnet werden kqnnen auslnnd. Quellensteuern auf Gewinnausschmttungen aus
der auslnnd. PersGes., da diese Zuflmsse nach deutschem StRecht als nicht stbare
„Entnahmen“ behandelt werden. Die Auffassung der FinVerw. zu dieser Form
von Qualifikationskonflikten ist nicht immer konsequent (zur Verwaltungsauf-
fassung vgl. BMF v. 13.1.1997, BStBl. I 1997, 97 zur tschechischen/slowaki-
schen PersGes.; v. 21.7.1997, BStBl. I 1997, 724 zur slowenischen PersGes.; v.
1.10.1997, BStBl. I 1997, 863 [Rumnnien]; v. 28.5.1998, BStBl. I 1998, 557 [Spa-
nien]; v. 25.8.1997, BStBl. I 1997, 796 [Tunesien]; v. 19.3.2004, BStBl. I 2004,
411 [US-amerikanische LLC]; krit. Courage, IWB F. 5 Gr. 2, 227 ff.).

Einstweilen frei.

II. Auslendische Einkdnfte

1. Katalog der auslendischen Einkunftsarten
Maßgeblichkeit von § 34d EStG: Der unbeschrnnkt Stpfl. muß mit auslnnd.
Einkmnften zu einer der deutschen KSt. entsprechenden Steuer herangezogen
werden. Was auslnnd. Einkmnfte sind, bestimmt sich grds. nach dem abschlie-
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ßenden Einkmnftekatalog in § 34d EStG. Zwar verweist § 26 nicht ausdrmcklich
auf § 34d EStG, wohl aber in Abs. 6 Satz 1 auf § 34c Abs. 1–5 EStG, auf den
wiederum ausdrmcklich in § 34d EStG Bezug genommen wird (allgem. Meinung;
vgl. Gosch/Roser, § 26 Rn. 48). Abweichungen kqnnen sich bei Bestehen eines
DBA ggf. aus eigenstnndigen abkommensrechtlichen Definitionen der auslnnd.
Einkmnfte ergeben (vgl. BFH v. 20.12.1995 – I R 57/94, BStBl. II 1996, 261; zu
Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 EStG s. Anm. 81).
Abschließender Einkdnftekatalog: Der Katalog der auslnnd. Einkmnfte in
§ 34d EStG ist abschließend und damit auch lmckenhaft (krit. dazu Schaumburg,
Internationales Steuerrecht, 2. Aufl. 1998, Rn. 15.32, 15.37). Liegen zwar aus-
lnnd. Einkmnfte, aber keine iSd. § 34d EStG vor, kommt eine Anrechnung nicht
in Betracht, mqglicherweise aber ein Abzug nach Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c
Abs. 3 EStG; denn § 34c Abs. 3 EStG setzt voraus, daß keine auslnnd. Ein-
kmnfte iSd. § 34d EStG vorliegen.
Ausland: Einkmnfte iSd. § 34d EStG sind auslnnd., wenn sie zu Steuerquellen
im Ausland gehqren. Nicht ausreichend ist allein der Sitz der die Einkmnfte er-
zielenden Gesellschaft in einem auslnnd. Staat (vgl. BFH v. 24.3.1998 – I R 38/
97, BStBl. II 1998, 471). Ausland ist das Hoheitsgebiet, das nicht zum deutschen
Hoheitsgebiet gehqrt und das nicht hoheitsfrei ist (vgl. BFH v. 14.6.1991 – VI R
185/87, BStBl. II 1991, 926 zur Antarktis). Zum auslnnd. Hoheitsgebiet gehqrt
auch die Luftsnule mber dem Staatsgebiet (vgl. BFH v. 14.12.1989 – I R 148/87,
BStBl. II 1989, 319).

2. Geltung der isolierenden Betrachtungsweise
Obwohl eine dem § 49 Abs. 2 EStG entsprechende Vorschrift fehlt, erfolgt die
Anwendung von § 34d EStG unter Bermcksichtigung einer isolierenden Betrach-
tungsweise der auslnnd. Einkmnfte, die sich praktisch als Spiegelbild der isolie-
renden Betrachtungsweise fmr die Anwendung von § 49 EStG darstellt. Fmr die
Zuordnung von auslnnd. Einkmnften kommt es allein auf die Betntigung des
Stpfl. im Ausland an; inlnnd. Besteuerungsmerkmale bleiben außer Betracht, so-
weit sie die Annahme auslnnd. Einkmnfte ausschließen (vgl. BFH v. 9.4.1997 –
I R 178/94, BStBl. II 1997, 657). So kqnnen zB auslnnd. Einkmnfte vorliegen,
wenn eine inlnnd. GmbH ohne Betriebsstntte oder stnndigen Vertreter Ein-
kmnfte aus der Verpachtung von Immobilien oder Nutzungsmberlassung von ge-
werblichem Know-how im Ausland erzielt. Diese Einkmnfte sind ihrer Art nach
Einkmnfte iSd. § 34d Nr. 7 und Nr. 8 Buchst. c EStG, so daß es sich infolge der
isolierenden Betrachtungsweise um auslnnd. Einkmnfte handelt. Diese Einkmnfte
– isoliert betrachtet solche aus Vermietung und Verpachtung sowie sonstige Ein-
kmnfte iSd. § 22 EStG – werden aber mber § 34d Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG als
gewerbliche Einkmnfte erfaßt. Dadurch wird, nachdem die auslnnd. Einkmnfte
mittels der isolierenden Betrachtungsweise festgestellt worden sind, eine Zuord-
nung zu der vorrangigen Einkunftsart vorgenommen. Die Bestimmung der Ein-
kmnfte anhand von bestimmten subsidinren Einkunftsarten iSd. § 34d EStG un-
ter Anwendung der isolierenden Betrachtungsweise wirkt sich auch auf die
Ermittlung der Einkmnfte aus (s. dazu Anm. 21).

3. Ermittlung der auslendischen Einkdnfte

a) Grundlagen der Ermittlung
Maßgeblichkeit des deutschen Steuerrechts: Die auslnnd. Einkmnfte sind
nach deutschem StRecht nach den fmr die maßgebliche Einkunftsart geltenden
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Einkmnfteermittlungsvorschriften (§§ 4 ff. EStG) zu bestimmen (vgl. BFH v.
16.5.2001 – I R 102/00, BStBl. II 2001, 710; R 212b EStR 2003). Die auslnnd.
Einkmnfte werden entweder als Gewinn (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG) oder als ober-
schuß der Einnahmen mber die WK (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG) ermittelt. Die deut-
sche fmr die Anrechnung maßgebliche StBemessungsgrundlage kann somit von
der auslnnd. Bemessungsgrundlage abweichen (vgl. BFH v. 22.5.1991 – I R 32/
90, BStBl. II 1992, 94). Zu einer Abweichung kommt es insbes., wenn der Quel-
lenstaat die Steuer auf die Einnahmen erhebt (Bruttobesteuerung), aber auch
infolge von unterschiedlichen Gewinnermittlungsvorschriften und Gewinnab-
grenzungsmethoden.
Einnahmen: Der auslnnd. Quelle sind alle mit ihr in unmittelbarem und mittel-
barem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Einnahmen zuzuordnen. Fmr
die Zuordnung von Einnahmen zu einer auslnnd. Betriebsstntte gelten die allg.
Zuordnungsgrundsntze (vgl. Betriebsstnttenerlaß, BMF v. 24.12.1999; BStBl. I
1999, 1076 Tz. 2.2 ff.; § 49 EStG Anm. 240 ff.). Die obernahme einer auslnnd
Quellensteuer durch den Schuldner des Leistungsentgelts gehqrt zu den Einnah-
men (vgl. BFH v. 25.4.1990 – I R 79/88, BStBl. II 1990, 1086).
Ausgaben: Fmr BA und WK gilt grds. das Veranlassungsprinzip (§§ 4 Abs. 4; 9
Abs. 1 Satz 1 EStG). Bei der Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte geht es jedoch
darmber hinaus um die Zuordnung von bestimmten Aufwendungen zu den in-
lnnd. oder auslnnd. Ertrngen bzw. im Hinblick auf die „per-country-limitation“
um die Zuordnung zu bestimmten auslnnd. Einnahmequellen aus einem Staat.
Zur wirtschaftlichen Zuordnung von Aufwendungen zum inlnnd. Stammhaus
und zur auslnnd. Betriebsstntte vgl. § 49 Anm. 240 ff.; BMF v. 24.12.1999;
BStBl. I 1999, 1076 Tz. 2.7 u. 3.
E Rechtsprechungsbrechende Gesetzesenderung mit Wirkung ab VZ 2003: Mit der Einfm-
gung von § 34c Abs. 1 Satz 4 EStG (hier iVm. Abs. 6 Satz 1) durch das StVerg-
AbG v. 16.5.2003 (vgl. Anm. 2) wurde die bis einschließlich VZ 2002 geltende
„steuergmnstige“ BFH-Rspr. suspendiert. Nach der Neuregelung sind bei der
Ermittlung von bestimmten auslnnd. Einkmnften (iSd. § 34d Nr. 3, 4, 6, 7 und 8
Buchst. c EStG), die in einem inlnnd. Betrieb anfallen, BA und BV-Minderungen
abzuziehen, die mit den Einnahmen, die diesen auslnnd. Einkmnften zugrunde
liegen, in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Nach der Gesetzesbegrmn-
dung fmhrt die BFH-Rspr. zu einer „sachlich nicht gerechtfertigten Erhqhung
der auslnnd. Einkmnfte bei der Berechnung des Hqchstbetrags“ (BTDrucks. 15/
119, 40; BRDrucks. 866/02, 61). Fmr VZ ab 2003 sind somit auch Aufwendun-
gen zu bermcksichtigen, die in einem nur mittelbaren wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit den auslnnd. Einnahmen stehen. Das sind in der Praxis vor allem
Finanzierungskosten, die nicht im Hinblick auf einen bestimmten Aktivposten
(zB Darlehensvergabe, Anteilserwerb) anfallen, und allgemeine, nicht direkt zu-
zuordnende Verwaltungskosten (Personal-, Sach- und Gemeinkosten), die nur
nach einem indirekten Aufteilungsschlmssel global zugeordnet werden kqnnen.
Eine konkret-objektbezogene Refinanzierung der auslnnd. Portfolioanlagen ist
nicht mehr erforderlich, um Finanzierungskosten den auslnnd. Einnahmen zu-
zuordnen. Erfaßt werden jetzt wohl auch Zufmhrungen zu Rmckstellungen sowie
steuerwirksame Teilwertabschreibungen (vgl. LOdicke, IStR 2003, 433 [434];
MOller-Dott, DB 2003, 1468 [1470]). Mittelbar wirtschaftlich veranlaßte Aus-
gaben sind den auslnnd. Einkmnften auch dann zuzuordnen, wenn im Wj. keine
Einnahmen aus dem auslnnd. Staat zufließen (vgl. Kaminski/Strunk, Stbg.
2003, 253 [254]; Grotherr im Festschr. Wassermeyer, 2005, 303 [316]; aA MOl-
ler-Dott in FWB, § 26 Rn. 89.4). Nicht abziehbare BA (zB Refinanzierungszin-
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sen, die unter § 8a fallen) sind grundsntzlich nicht zu bermcksichtigen (glA. MOl-
ler-Dott in FWB, § 26 Rn. 95; aA Siegers in DEJPW, § 26 Rn. 169).
E Belastungswirkung von § 34c Abs. 1 Satz 4 EStG: Die Zuordnung der nur mittel-
bar mit den auslnnd. Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden
BA und BV-Minderungen kann zum einen zu einer Verminderung des Anrech-
nungshqchstbetrags fmhren. Dies fmhrt zu einer Erhqhung der KStBelastung auf
die auslnnd. Einkmnfte. Gleichzeitig erhqht sich die inlnnd. StBemessungsgrund-
lage, da die den auslnnd. Einnahmen zugeordneten BA und BV-Minderungen
nicht mehr bei der Ermittlung der im Inland stpfl. Einkmnfte bermcksichtigt wer-
den kqnnen (vgl. Grotherr in Festschr. Wassermeyer, 2005, 303 [304]).
E Spezielle Aufwandzurechnungsgrundsetze fdr fberschußeinkunftsarten bis einschließlich
VZ 2002: Fmr die Einkmnfte, die ihrer Art nach oberschußeinkmnfte sind, aber
wegen der Subsidiaritntsklausel in § 34d Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG zu den ge-
werblichen Einkmnften gehqren, ergaben sich nach der Rspr. des BFH Beson-
derheiten. Dies sind insbes. auslnnd. Einkmnfte aus Kapitalvermqgen, Vermie-
tung und Verpachtung sowie aus Leistungen iSd. § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG (§ 34d
Nr. 6, 7 und 8 Buchst. c EStG). Der BFH hat hierzu entschieden, daß derartigen
auslnnd. Einnahmen nur solche BA zuzuordnen sind, die isoliert betrachtet die
Eignung haben, WK bei den entsprechenden oberschußeinkunftsarten zu sein,
insbes. bei Zinsen und Dividenden in die Bemessungsgrundlage der Kapitalein-
kmnfte iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG einzugehen (vgl. BFH v. 16.3.1994 – I R 42/
93, BStBl. II 1994, 799; v. 9.4.1997 – I R 178/94, BStBl. II 1997, 657; v.
29.3.2000 – I R 15/99, BStBl. II 2000, 577). Das bedeutet im wesentlichen, daß
nur mittelbar zuzuordnende Aufwendungen nicht geeignet sind, die auslnnd.
Einnahmen zu schmnlern. Insbes. Finanzierungskosten von Versicherungsunter-
nehmen und Kreditinstituten kqnnen nur dann bermcksichtigt werden, wenn das
Darlehen aufgenommen wurde, um nachweisbar ein Darlehen an einen anderen
zu vergeben oder Anteile zu erwerben (BFH v. 29.3.2000 – I R 15/99, BStBl. II
2000, 577). Eine allgemeine Refinanzierung mit vorhandenen Eigenmitteln ge-
nmgt nicht, um den erforderlichen konkreten Veranlassungszusammenhang her-
zustellen. Verwaltungskosten kqnnen danach nur abgezogen werden, wenn sie
direkt bestimmten Einnahmen zugeordnet werden kqnnen (zB Reise-, Raum-
und Personalkosten; vgl. BFH v. 9.4.1997 – I R 178/94, BStBl. II 1997, 657).
Nicht bermcksichtigungsfnhig sind auch Teilwertabschreibungen auf Beteiligun-
gen, Darlehensforderungen oder andere WG, Forderungsverluste und Aufwen-
dungen, die sich durch Rmckstellung oder passive Rechnungsabgrenzungsposten
ergeben (BFH v. 16.3.1994 – I R 42/93, BStBl. II 1994, 799). Nach der Rspr. er-
folgte somit eine spezifische Einkmnfteermittlung fmr Zwecke der Anrechnung
(vgl. Piltz, IStR 1995, 71 ff.).

b) Einzelfragen der Ermittlung
Wehrungsverenderungen: Die den auslnnd. Einkmnften zugrunde liegenden
Einnahmen und Ausgaben sind, wenn sie in auslnnd. Wnhrung anfallen, auf der
Grundlage der von der Europnischen Zentralbank tnglich verqffentlichten Eu-
ro-Referenzkurse umzurechnen. Ermittelt die Kqrperschaft ihre Einkmnfte
durch Einnahme-oberschuß-Rechnung bzw. nach § 4 Abs. 3 EStG, ist der Um-
rechnungskurs am Tag des Zuflusses bzw. am Tag des Abflusses maßgebend.
Fmr Kqrperschaften, die ihren Gewinn nach den handelsrechtlichen Grundsnt-
zen ordnungsgemnßer Bilanzierung ermitteln (§ 5 Abs. 1 EStG), gilt das sog.
Zeitbezugsverfahren, dh. umgerechnet wird zu dem im Zeitpunkt des Ge-
schnftsvorfalls maßgeblichen Geld- oder Briefkurs (vgl. BFH v. 13.9.1989 – I R
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117/87, BStBl. II 1990, 57; v. 9.8.1989 – I B 118/88, BStBl. II 1990, 175). Da
Forderungen und Verbindlichkeiten bei ihrer erfolgswirksamen Erfassung um-
gerechnet werden, kqnnen sich bei spnterer Zahlung infolge von Kursvernnde-
rungen Wnhrungsgewinne oder Wnhrungsverluste ergeben. Diese Wnhrungsver-
luste bzw. -gewinne resultieren aus der Verwaltung der Forderung bzw.
Verbindlichkeit; sie sind nicht auf die Erzielung von auslnnd. Einkmnfte zurmck-
zufmhren (vgl. BFH v. 7.11.2001 – I R 3/01, BStBl. II 2002, 865; Gosch/Roser,
§ 26 Rn. 75); die FinVerw. will die Kursverluste/-gewinne den auslnnd. Einkmnf-
ten zuordnen, sie aber erst in die Anrechnung des Jahres der Verlust-/Gewinn-
entstehung als negative/positive Einkmnfte einbeziehen (vgl. FinMin. NRW v.
1.3.1974, DB 1974, 557 = StEK § 34c EStG Nr. 76 zu Wnhrungsverlusten; BlO-
mich/TNske, § 26 Rn. 25b).
Spenden: Abziehbare Spenden einer Kqrperschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 2) mindern
nicht die auslnnd. Einkmnfte. Die Vorschriften zum Spendenabzug haben zwar
Gewinnermittlungscharakter (vgl. BFH v. 21.10.1981 – I R 149/77, BStBl. II
1982, 177), so daß insoweit anteilsmnßig auch die auslnnd. Einkmnfte zu min-
dern wnren; die FinVerw. nimmt jedoch den Abzug erst bei der Errechnung des
Gesamtbetrags der Einkmnfte vor und lnßt insoweit die Einkmnfte ungekmrzt (s.
R 74 Abs. 1, R 29 Abs. 1 KStR 2004).
Auslendische Quellensteuern sind bei der Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte
nicht abziehbar (§ 10 Nr. 2). Das gilt auch dann, wenn der auslnnd. Auftraggeber
die obernahme der Quellensteuer als Teil des Entgelts behandelt mit der Folge,
daß die BE entsprechend erhqht werden (vgl. BFH v. 25.4.1990 – I R 79/88,
BStBl. II 1990, 1086).
Gewerbesteuer wird bei der Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte nicht als BA be-
rmcksichtigt, da sie nicht durch auslnnd. Einnahmen veranlaßt ist (§ 4 Abs. 4
EStG). Gewstl. Mehrbelastungen, die durch die auslnnd. Einkmnfte entstehen,
bleiben außer Betracht.

BFH v. 27.10.1977 – IV R 60/74, BStBl. II 1978, 100; v. 28.1.1984 – IV R 236/80,
BStBl. II 1984, 347; v. 9.4.1997 – I R 178/94, BStBl. II 1997, 657.

Anwendung von §§ 2a, 15a EStG iVm. § 8 Abs. 1: s. Anm. 6.
Nachtregliche Einkdnfte: Bei der Qualifizierung von nachtrnglichen Einkmnf-
ten nach Beendigung der Auslandstntigkeit als solche iSd. § 34d EStG kommt es
darauf an, wie sich die den Einkmnften zugrunde liegenden Leistungen im Zeit-
punkt der wirtschaftlichen Leistungserbringung dargestellt haben (vgl. auch
H 212g EStH 2003; Betriebsstnttenerlaß, BMF v. 24.12.1999, BStBl. I 1999,
1076 Tz. 2.9.2). Entscheidend ist die Veranlassung durch die Einkunftsquelle,
nicht der Zeitpunkt der stl. Erfassung der Einkmnfte.
Im Inland nicht besteuerte Einkdnfte: Auslnnd. Einkmnfte, die im Inland
nicht stbar oder sachlich stbefreit sind, werden bei der Ermittlung der auslnnd.
Einkmnfte pro Staat nicht erfaßt. Dies gilt auch fmr nach DBA stfreie Einkmnfte
(vgl. BFH v. 4.6.1991 – X R 35/88, BStBl. II 1992, 187; § 34c EStG Anm. 92;
aAWassermeyer, FR 1991, 680 [681 f.]; Schnitger, IStR 2003, 298 [299 f.]).
E Fiktion nicht abziehbarer Betriebsausgaben in § 8b Abs. 5: Das typisierte BA-Ab-
zugsverbot iHv. 5 vH der Bezmge iSv. § 8b Abs. 1 fmhrt im wirtschaftlichen Er-
gebnis dazu, daß die Dividende im Inland nur zu 95 vH freigestellt wird und
iHv. 5 vH der KStBesteuerung unterliegt. Eine Einbeziehung dieser partiell be-
steuerten Dividendeneinkmnfte in die Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte und da-
mit in die Hqchstbetragsberechnung ist gleichwohl abzulehnen. Denn die Divi-
dendeneinnahmen bleiben weiterhin zu 100 vH stfrei (glA Kirchhof/Gosch V.
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§ 34c EStG Rn. 14; aA Schnitger, IStR 2003, 298 [301 ff.]). Das Ergebnis ist in-
sofern unbefriedigend, als die Anrechnung der auslnnd. Quellensteuer damit
von der gesetzlichen Konzeption – Besteuerung von 5 vH der Einnahmen ei-
nerseits und Besteuerung von 5 vH der BA andererseits – abhnngig ist.
Im Ausland nicht besteuerte Einkdnfte:
E Rechtsprechungsbrechende Gesetzesenderung mit Wirkung ab VZ 2003: Durch eine
Gesetzesnnderung im Rahmen des StVergAbG wurde die bis einschließlich VZ
2002 geltende gmnstige BFH-Rspr. (s.u.) zumindest teilweise „kassiert“. Mit Wir-
kung ab VZ 2003 bestimmt der neu eingefmgte § 34c Abs. 1 Satz 3 EStG (hier
iVm. Abs. 6 Satz 1), daß bei der Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte pro Staat
diejenigen auslnnd. Einkmnfte nicht zu bermcksichtigen sind, die in dem Staat,
aus dem sie stammen, nach dessen Recht nicht besteuert werden. Der Gesetzge-
ber begrmndet die knderung damit, daß die im Ausland nicht besteuerten Ein-
kmnfte keiner Doppelbesteuerung unterliegen (BTDrucks. 15/119, 40;
BTDrucks. 15/481, 15; krit. LOdicke, IStR 2003, 433 [434]). Sachlich werden al-
lerdings nur diejenigen auslnnd. Einkmnfte nicht erfaßt, die aus Rechtsgrmnden
keiner Besteuerung im Ausland unterliegen (zB StBefreiungen, Freibetrnge, Aus-
nahmeregelungen, Erlaß); weiterhin bermcksichtigungsfnhig sind die Einkmnfte,
bei denen die Besteuerung im Ausland aus tatsnchlichen Grmnden (zB Verlust-
verrechnung, keine Kenntnis der auslnnd. FinBeh.) unterbleibt (vgl. § 34c EStG
Anm. J 03–5). Außerdem muß es sich um eine generelle Nichtbesteuerung aus
Rechtsgrmnden handeln, nicht gemeint sind Fnlle, in denen es nur zu einer zeitli-
chen Verschiebung der Besteuerung kommt (vgl. Kaminski/Strunk, Stbg. 2003,
253 [254]). Auswirkungen hat die knderung in den Fnllen, in denen aus demsel-
ben Staat noch weitere dort besteuerte Einkmnfte bezogen werden und die aus-
lnnd. Steuer hqher ist als die anteilige deutsche KSt. auf diese auslnnd. Einkmnfte
(LOdicke, IStR 2003, 433 [434]). Zur Anwendung von § 34c Abs. 1 Satz 3 EStG
in DBA-Fnllen s. Anm. 87 und 93).
E Bis einschließlich VZ 2002 geltende Rechtslage: Nach der BFH-Rspr. sind als aus-
lnnd. Einkmnfte auch solche Einkmnfte zu bermcksichtigen, die im Ausland nicht
stpfl. sind, aber im Inland zur Besteuerung herangezogen werden (BFH v.
20.12.1995 – I R 57/94, BStBl. II 1996, 261). Die deutsche Steuer entfnllt auch
dann auf die aus einem bestimmten Staat stammenden Einkmnfte, wenn sie in
diesem Staat nicht besteuert werden. Aus welchem Grund im Herkunftsstaat
nicht besteuert wird, ist irrelevant: Dies kann gleichermaßen auf dem Fehlen ei-
ner sachlichen StPflicht, auf einer gesetzlichen StBefreiung, auf einem Erlaß
oder auf einer tatsnchlichen Nichtbesteuerung beruhen.

Einstweilen frei.

III. Heranziehung zu einer der deutschen Kgrperschaftsteuer
entsprechenden auslendischen Steuer in dem Staat,

aus dem die Einkdnfte stammen

1. Heranziehung
Der Stpfl. muß zu der auslnnd. Steuer in dem Herkunftsstaat „herangezogen“
werden. Das bedeutet, daß die auslnnd. Steuer durch den auslnnd. Staat bzw. ei-
nen auslnnd. Hoheitstrnger des Staats im Wege hoheitlicher Maßnahmen festge-
setzt und erhoben wird. Dies gilt auch fmr optional festgesetzte Steuern (Aus-
mbung eines gesetzlichen oder verwaltungsseitigen Optionsrechts durch den
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Stpfl.). Eine freiwillige Steuerzahlung bzw. -vorauszahlung ist dagegen ohne Be-
deutung.

2. Auslendische Steuer, die der deutschen Kgrperschaftsteuer entspricht
Vergleichbarkeit: Entscheidend fmr die „strukturelle Entsprechung“ ist die
Identitnt des Besteuerungsgegenstands (vgl. BFH v. 27.3.1996 – I R 49/95,
BStBl. II 1997, 91). Die Vergleichbarkeit ist dann gegeben, wenn es sich um eine
Abgabe auf Einkommen bzw. Ertrag handelt, die sich am Prinzip der Leistungs-
fnhigkeit orientiert. Dabei muß die Bemessungsgrundlage nicht das gesamte
Einkommen des StSubjekts sein, ein Teilbereich oder „Einkommensausschnitt“
ist ausreichend (vgl. RFH v. 20.10.1923 – GrS D 2/23, RFHE 13, 28; FinMin.
NRW v. 10.6.1988 [koordinierter Lnndererlaß], StEK EStG § 34c Nr. 150 zur
Einordnung der irischen „Capital Gains Tax“ als der deutschen ESt./KSt. ent-
sprechend). Nicht erforderlich ist eine Bezeichnung der Abgabe als „Steuer“
(RFH v. 29.11.1926 – GrS 4/26, RFHE 20, 21). Unerheblich ist der StSatz, die
Tarifart, die Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage, die fiskalische Bedeutung
der Abgabe im anderen Staat und die Erhebungsform, also ob die Steuer/Abga-
be durch Veranlagung oder durch Quellensteuerabzug erhoben wird (vgl. BFH
v. 5.2.1992 – I R 9/90, BStBl. II 1992, 607). Die Vergleichbarkeit mit der deut-
schen KSt. kann auch dann gegeben sein, wenn die auslnnd. Steuer nicht fmr das
ganze Staatsgebiet erhoben wird, sondern nach Vorschriften eines Gliedstaats/
Landes, einer Provinz, einer Gemeinde oder eines anderen Steuerhoheitstrngers
des auslnnd. Staats nur fmr einen Teil des Staatsgebiets gilt. Somit kqnnen auch
mehrere im Ausland erhobene Steuern grundsntzlich anrechenbar sein.
Verzeichnis auslendischer Steuern: Die FinVerw. (BMF) hat in Anl. 6 zu H
212a EStH 2003 eine Liste auslnnd. Steuern von Nicht-DBA-Staaten verqffent-
licht, die nach ihrer Auffassung der deutschen ESt. bzw. KSt. entsprechen sol-
len. Dieses Verzeichnis ist nicht abschließend. ober die Vergleichbarkeit dort
nicht aufgefmhrter auslnnd. Steuern mit der deutschen ESt. bzw. KSt. soll das
BMF entscheiden (H 212a EStH 2003). Der Einstufung der FinVerw. als „ent-
sprechend“ dmrfte als Typisierungsrichtlinie mber den Gleichheitsgrundsatz
(Selbstbindung der Verwaltung) begrenzte Bindungswirkung auch fmr die Fi-
nanzgerichte zukommen (Wmrdigung auslnnd. Rechtstatsachen; vgl. § 34c EStG
Anm. 62; BFH v. 31.10.1990 – I R 3/86, BStBl. II 1991, 610; v. 5.2.1992 – I R
9/90, BStBl. II 1992, 607; aA Siegers in DEJPW, § 26 Rn. 74).
Keine der deutschen Kgrperschaftsteuer entsprechende Steuern sind ins-
bes. auslnnd. Verkehr- und Verbrauchsteuern, Real- und Vermqgensteuern, Lie-
fergewinnsteuern, Zqlle, Export- und Importabgaben, Konzessionsabgaben (zB
Fqrderzinsabgaben auf Erdql, Erdgas on.), Sozialversicherungsbeitrnge und stl.
Nebenleistungen (Snumniszuschlnge, Zinsen, Zwangsgelder) und Steuerstrafen
(zB Strafzuschlnge), auch soweit sie mit einer der deutschen KSt. entsprechen-
den auslnnd. Steuer zusammenhnngen. Mqglicherweise kqnnen solche Steuern,
Abgaben, Nebenleistungen oder Strafen nach Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 3
EStG oder als BA abgezogen werden. Freiwillige Zahlungen sind keine Steuern.

3. Steuererhebung in dem Staat, aus dem die Einkdnfte stammen
Die Steuer muß in dem Staat erhoben werden, aus dem die auslnnd. Einkmnfte
stammen.
Keine Drittstaatensteuern: Es werden somit nur Steuern des Quellenstaats er-
faßt und nicht sog. Drittstaatensteuern (zB bei doppelter unbeschrnnkter
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StPflicht der Kqrperschaft). Diese sind nicht anrechenbar, sondern nur nach
Maßgabe von Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar.
Aus dem die Einkdnfte stammen: Die Herkunft der Einkmnfte bestimmt sich
nach den Kriterien des § 34d EStG (vgl. Anm. 19). Nicht bermcksichtigt werden
Steuern auf Einkmnfte, die keine auslnnd. Einkmnfte iSd. § 34d EStG sind. In
DBA-Fnllen „stammen“ Einkmnfte dann aus dem Vertragsstaat, wenn die Ein-
kmnfte im Abkommen als solche definiert werden oder wenn dem Vertragsstaat
ein Quellensteuerrecht zusteht (BFH v. 20.12.1995 – I R 57/94, BStBl. II 1996,
261).

Einstweilen frei.

IV. Festgesetzte, gezahlte und keinem Ermeßigungsanspruch mehr
unterliegende auslendische Steuer

1. Festgesetzte Steuer
Fmr die direkte Steueranrechnung wird in Abs. 1 kumulativ verlangt, daß es sich
um eine festgesetzte, gezahlte und keinem Ermnßigungsanspruch mehr unterlie-
gende auslnnd. Steuer handelt.
Steuerveranlagung: Festgesetzt ist die auslnnd. Steuer jedenfalls dann, wenn
ein fqrmliches Veranlagungsverfahren durchgefmhrt und die Steuer (auch als
Steuervorauszahlung) durch StBescheid angefordert wird. Anrechnungen auf
die auslnnd. Steuer bleiben unbermcksichtigt, da die StAnrechnung nicht Teil der
StFestsetzung ist (vgl. § 34c Anm. 71).
Steuerabzug: Bei auslnnd. Abzugssteuern wird die StFestsetzung durch die
StAnmeldung durch den Abzugsverpflichteten (zB Bank oder Unternehmer) er-
setzt (vgl. BFH v. 5.2.1992 – I R 9/90, BStBl. II 1992, 607). Der Nachweis kann
durch die Bescheinigung des Anmeldenden mber die fmr Rechnung des Stpfl. ein-
behaltene Steuer erbracht werden (vgl. BFH v. 19.3.1996 – VIII R 15/94, BFH/
NV 1996, 672).
Nachtregliche Festsetzung oder bnderung: Wird die auslnnd. Steuer erst
nach bestandskrnftiger KStVeranlagung fmr den VZ der StAnrechnung festge-
setzt oder wird die Festsetzung der auslnnd. Steuer nachtrnglich genndert (hqhe-
re oder niedrigere Festsetzung) und die Steuerdifferenz gezahlt bzw. erstattet, ist
die KStVeranlagung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO (bis VZ 1996 nach § 68c
Abs. 1 EStDV) entsprechend zu nndern. Der Stpfl. ist verpflichtet, knderungen
der auslnnd. Steuer zu seinen Gunsten anzuzeigen (§ 153 Abs. 2 AO bzw. § 68c
Abs. 2 EStDV bis VZ 1996). Der Umrechnungskurs der auslnnd. Steuer be-
stimmt sich bei Steuererhqhungen nach dem Tag der Zahlung und bei Steuer-
minderungen nach dem Zeitpunkt, der der Umrechnung fmr die ursprmngliche
Anrechnung zugrunde gelegt wurde.

2. Gezahlte Steuer
Zahlung: Die auslnnd. Steuer muß vom Steuerschuldner oder fmr dessen Rech-
nung von einem anderen gezahlt worden sein; andere Formen der Erfmllung des
StAnspruchs stehen der „Zahlung“ gleich (vgl. §§ 224 ff. AO). Keine Zahlung
liegt vor, wenn der StAnspruch durch Erlaß oder Eintritt der Verjnhrung erlischt
bzw. nicht mehr geltend gemacht werden kann. In diesen Fnllen ist der Stpfl.
wirtschaftlich nicht belastet. Fiktive auslnnd. Steuern, die nicht gezahlt werden,

KStG § 26 Anm. 27–31 Besteuerung auslnndischer Einkunftsteile

28–29

30

31



HHR Lfg. 219 Juli 2005 Lieber

kqnnen ausnahmsweise anrechenbar sein, wenn ein DBA die fiktive Anrech-
nung von Steuern vorsieht (s. Anm. 89).
Nachweis der Zahlung: Der Stpfl. hat die Zahlung der auslnnd. Steuer durch
Vorlage entsprechender Unterlagen (zB StBescheid, Quittung mber die Zahlung)
nachzuweisen (§ 68b Satz 1 EStDV). Ertrngnisaufstellungen deutscher Kreditin-
stitute werden als Nachweis mber die Hqhe der auslnnd. Einkmnfte und Steuern
idR anerkannt (vgl. OFD Frankfurt v. 17.2.1997, FR 1997, 391; OFD Frankfurt
v. 24.8.1998, RIW 1999, 313 Tz. 2.9). In StAbzugsfnllen genmgt eine Bescheini-
gung des Vergmtungsglnubigers mber die fmr den Anrechnungsberechtigten abge-
fmhrte Steuer (vgl. BFH v. 5.2.1992 – I R 9/90, BStBl. II 1992, 607; H 212a
„Festsetzung auslnnd. Steuern“ EStH 2003).
Wehrungsumrechnung: Die in anderer Wnhrung gezahlte auslnnd. Steuer ist
auf der Basis des Euro-Referenzkurses am Tag der Zahlung umzurechnen. Die
FinVerw. lnßt auch eine Umrechnung mit den USt.-Umrechnungskursen zu, die
monatlich im BStBl. I verqffentlicht werden (R 212a Abs. 1 EStR 2003).
Nachtregliche Erstattung: Wird die auslnnd. Steuer nach Anrechnung oder
Abzug ganz oder teilweise erstattet, ist der Stpfl. zur entsprechenden Anzeige an
das zustnndige FA verpflichtet (§ 153 Abs. 2 AO). Die nachtrngliche Erstattung
fmhrt – ebenso wie eine nachtrngliche Erhqhung – zur knderung der deutschen
StFestsetzung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO (rmckwirkendes Ereignis). Fmr
die erstattete Steuer, um die die anrechenbare Steuer reduziert wird, ist der Um-
rechnungskurs zum Zeitpunkt der Anrechnung maßgebend (vgl. BlOmich/
TNske, § 26 Rn. 47 f.; MOller-Dott in FWB, § 26 Rn. 66; aA Siegers in DEJPW,
§ 26 Rn. 147: Tag der Erstattung).

3. Keinem Ermeßigungsanspruch mehr unterliegende Steuer
Mit dem Erfordernis, daß im auslnnd. Staat kein Ermnßigungsanspruch mehr
besteht, soll sichergestellt werden, daß der Stpfl. im Ausland rechtlich bestehen-
de Ermnßigungsansprmche, insbes. Quellensteuerermnßigungen nach DBA, ge-
gen den auslnnd. Steuerhoheitstrnger geltend macht. Der Stpfl. soll die rechtlich
bestehenden Mqglichkeiten der Ermnßigung nach dem innerstaatlichen Recht
des Quellenstaats im Interesse des deutschen Fiskus ausschqpfen. Die Anrech-
nung (und entsprechend der Abzug nach § 34c Abs. 2 und Abs. 3 EStG iVm.
Abs. 6 Satz 1) ist daher grds. ausgeschlossen, soweit die auslnnd. Steuer noch ei-
nem Ermnßigungsanspruch unterliegt, unabhnngig davon, ob er geltend ge-
macht wird oder nicht. Die bermcksichtigungsfnhigen auslnnd. Steuern sind ent-
sprechend zu reduzieren. Das Fmhren eines Rechtsbehelfsverfahrens zur
Geltendmachung des Anspruchs wird nicht verlangt (so auch Ernst & Young/
Geurts, § 26 Rn. 95; BlOmich/TNske, § 26 Rn. 43; aA Siegers in DEJPW, § 26
Rn. 98). Problematisch ist der Ablauf von Fristen fmr die Geltendmachung des
Ermnßigungsanspruchs. Die Steuer unterliegt dann „keinem Ermnßigungs-
anspruch mehr“ (vgl. BFH v. 15.3.1995 – I R 98/94, BStBl. II 1995, 580),
allerdings entspricht das Erlqschen des Ermnßigungsanspruchs infolge von Ver-
snumnissen des Stpfl. nicht dem Sinn und Zweck dieser Tatbestandsvorausset-
zung fmr die Anrechnung (s. auch § 34c EStG Anm. 73).

Einstweilen frei.
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C. Rechtsfolge des Abs. 1: Anrechnung der auslendischen Steuer
auf die deutsche Kgrperschaftsteuer,

die auf die Einkdnfte aus diesem Staat entfellt

Begriff der Anrechnung: Die auslnnd. Steuer ist auf die deutsche KSt. anzu-
rechnen (zur Wnhrungsumrechnung der auslnnd. Steuer vgl. Anm. 31). Anrech-
nung bedeutet Abzug der anrechenbaren auslnnd. Steuer von der tariflichen
KSt. Fnllt keine tarifliche KSt. an – zB infolge von Verlustausgleichs oder -ab-
zugs –, scheidet eine Anrechnung der auslnnd. Steuer aus (vgl. BFH v.
16.12.1992 – I R 32/92, BStBl. II 1993, 399).
Keine Erstattung eines Anrechnungsdberhangs: Die auslnnd. Steuer ist nur
bis zur Hqhe der tariflichen KSt. anzurechnen. Ein Mehr an auslnnd. Steuer
kann somit weder vergmtet noch vor- oder zurmckgetragen werden (vgl. BFH v.
25.4.1990 – I R 70/88, BStBl. II 1990, 1086). Dies gilt unabhnngig davon, daß
im Inland eine KapErtrStErstattung vorgesehen ist (vgl. BFH v. 3.12.2003 – I S
10/03 [PKH], IStR 2004, 279 m. Anm. Wassermeyer). Die Begrenzung durch
die deutsche KSt. wird vor allem in den Fnllen relevant, in denen der Betrag der
auslnnd. Einkmnfte hqher ist als die Summe der Einkmnfte (inlnnd. Verlustaus-
gleich). Vorstellbar ist auch der Fall, daß die auslnnd. Einkmnfte nach auslnnd.
Ermittlungsvorschriften positiv, nach innerstaatlichen Regelungen aber negativ
sind. Auf die auslnnd. Einkmnfte entfnllt dann keine deutsche KSt. Ein Anrech-
nungsmberhang rechtfertigt keine Billigkeitsmaßnahme (vgl. BFH v. 26.10.1972
– I R 125/70, BStBl. II 1973, 271).
Teil der Steuerfestsetzung: Die Anrechnung auslnnd. Steuern ist im Unter-
schied zur Anrechnung von KStVorauszahlungen, Abzugsteuern etc. nach § 36
Abs. 2 EStG iVm. § 31 Abs. 1 Bestandteil der festzusetzenden KSt. (§ 31 Abs. 1
iVm. § 25 EStG). Im Erhebungsverfahren kann die Anrechnung nicht mehr gel-
tend gemacht werden.
Anrechnungspflicht: Als Rechtsfolge des Abs. 1 „ist“ die auslnnd. Steuer anzu-
rechnen, ohne daß es hierfmr eines Antrags des Stpfl. bedmrfte. Die Anrechnung
ist von Amts wegen durchzufmhren, wenn und soweit die Voraussetzungen vor-
liegen. Allerdings ist die Alternative zur Anrechnung, der Abzug der auslnnd.
Steuer bei der Ermittlung der Einkmnfte gem. Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 2
EStG, antragsgebunden. Damit ergibt sich praktisch ein Wahlrecht zur StAn-
rechnung, indem der Antrag zum StAbzug nicht gestellt wird.
Anrechnung auf die tarifliche Kgrperschaftsteuer: Maßgebend ist die tarif-
liche KSt. iSv. § 23 Abs. 1. Die Sondervorschriften zur oberleitung vom KStAn-
rechnungsverfahren zum Halbeinkmnfteverfahren in §§ 37 und 38 betreffen
nicht die Regelbesteuerung (Abs. 6 Satz 2; s. Anm. 120). Als tariflicher StSatz
galt auch der ermnßigte StSatz iHv. 22,5 vH fmr die Besteuerung von auslnnd.
Einkmnften aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
bis einschließlich VZ 1998 (Abs. 6 Satz 4 aF iVm. § 34c Abs. 4 EStG aF). Die
pauschal erhobene Steuer aufgrund von Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 5 EStG
ist keine tarifliche KSt. (vgl. R 74 Abs. 1 Satz 3 KStR 2004). Ermnßigungen der
KSt., die auf inlnnd. Vorschriften beruhen, mindern die tarifliche KSt. nicht.
Diese StErmnßigungen sind erst von der um die auslnnd. Steuer gekmrzten KSt.
abzuziehen. Die StErmnßigungen nach BerlinFG (§§ 16, 17 und 21 BerlinFG
bis zum VZ 1994) und die Anrechnung auslnnd. Steuern standen gleichrangig
nebeneinander. Beide waren von der tariflichen KSt. abzuziehen (vgl. BFH v.
26.2.1991 – IX R 202/85, BFH/NV 1991, 524).
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Erleuterungen zu Abs. 6 Satz 1:
Verweisungen auf § 34c und § 50 Abs. 6 EStG

I. Ergenzungen zur Rechtsfolge des Abs. 1: Verweis auf § 34c Abs. 1
Setze 2–5 EStG

1. fberblick
Die Rechtsfolge des Abs. 1 bestimmt sich gem. Abs. 6 Satz 1unter Einbeziehung
von § 34c Abs. 1 Sntze 2–5 EStG. Die grds. anrechenbare auslnnd. Steuer, die
die Voraussetzungen des Abs. 1 erfmllt (vgl. Anm. 16 ff.), ist auf die deutsche
KSt. anzurechnen, die auf die Einkmnfte aus diesem auslnnd. Staat entfnllt. Da
sich die auf die auslnnd. Einkmnfte entfallende KSt. nicht ihrer Natur nach er-
mitteln lnßt, bedarf es einer gesetzlichen Zuordnungsregelung.
Nach Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG ist die auf diese auslnnd.
Einkmnfte entfallende deutsche KSt. in der Weise zu ermitteln, daß die sich bei
der Veranlagung des zu versteuernden Einkommens – einschließlich der aus-
lnnd. Einkmnfte – ergebende deutsche KSt. im Verhnltnis dieser auslnnd. Ein-
kmnfte zur Summe der Einkmnfte aufgeteilt wird (Verhnltnisrechnung).
Durch Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 1 Satz 5 EStG wird die Anrechnung der
auslnnd. Steuern begrenzt auf die Steuern, „die auf die im Veranlagungszeitraum
bezogenen Einkmnfte entfallen“.
Die in Bezug genommenen Setze 3 und 4 von § 34c Abs. 1 EStG betreffen
die Ermittlung der im Rahmen der Hqchstbetragsberechnung maßgeblichen
auslnnd. Einkmnfte.

2. Begrenzung der Anrechnung auf die anteilige deutsche Kgrperschaft-
steuer (Anrechnungshgchstbetrag)

a) Hgchstbetragsregelung (§ 34c Abs. 1 Satz 2 EStG)
Anrechnungsbegrenzung: Die Anrechnung der auslnnd. Steuer ist durch meh-
rere Faktoren nach oben begrenzt: Zum einen erfolgt eine Begrenzung durch
die anrechenbare Steuer (auf auslnnd. Einkmnfte iSd. § 34d EStG entfallend;
festgesetzt, gezahlt, keinem Ermnßigungsanspruch mehr unterliegend). Zum an-
deren ist die auslnnd. Steuer nur bis zur Hqhe der deutschen KSt. anzurechnen,
die auf die Einkmnfte aus diesem – einem bestimmten auslnnd. – Staat entfnllt
(Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG). Die auslnnd. Steuer ist somit nur
bis zu dem Betrag anzurechnen, mit dem die auslnnd. Einkmnfte mit deutscher
KSt. belastet sind (sog. „Anrechnungshqchstbetrag“).
Hgchstbetragsformel: Der Anrechnungshqchstbetrag wird gem. § 34c Abs. 1
Satz 2 EStG iVm. Abs. 6 Satz 1 in der Weise ermittelt, daß der Gesamtbetrag
der auf das zu versteuernde Einkommen (einschließlich der auslnnd. Einkmnfte)
entfallenden KSt. nach dem Verhnltnis der auslnnd. Einkmnfte aus dem jeweili-
gen Quellenstaat zu der Summe der Einkmnfte aufgeteilt wird. Die Berechnung
lnßt sich mit folgender Formel darstellen:

Hqchstbetrag der Anrechnung =
Deutsche Gesamt-KSt. v auslnnd. Einkmnfte pro Staat

Summe der Einkmnfte
Die Hqchstbetragsformel enthnlt die Komponenten „deutsche Gesamt-KSt.“,
„auslnnd. Einkmnfte“ und „Summe der Einkmnfte“.
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Aufzuteilende Kgrperschaftsteuer: Die deutsche Gesamt-KSt. entspricht der
tariflichen KSt. auf snmtliche in- und auslnnd. Einkmnfte. Die Tarifbelastung be-
stimmt sich grds. nach § 23 Abs. 1; Reduzierungen sind mqglich. StBetragsermn-
ßigungen wirken sich anders als StSatzermnßigungen nicht aus. Bis zur Einfmh-
rung des Halbeinkmnfteverfahrens waren auch knderungen der tariflichen KSt.
durch die Vorschriften der KStAnrechnung (§§ 27 ff. KStG aF) nicht zu bermck-
sichtigen (vgl. Abs. 6 Satz 3 aF). Auch der ab dem VZ 1999 geltende § 23 Abs. 2
aF (Belastung von 45 vH bei Ausschmttung von EK 45) war fmr die tarifliche
KSt. bei der Hqchstbetragsberechnung ohne Bedeutung. Hier war von einer Ta-
rifbelastung von 40 vH auszugehen. Zur Tarifbelastung gehqrte bis zum VZ
1998 auch die ermnßigte Steuer iHv. 22,5 vH fmr die auslnnd. Einkmnfte aus dem
Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr gem. Abs. 6 Satz 4 aF
iVm. § 34c Abs. 4 EStG aF (StSatzermnßigung). Nicht zur Tarifbelastung gehqrt
die bis einschließlich VZ 2003 mqgliche Pauschalsteuer nach dem Pauschalie-
rungserlaß (BMF v. 10.4.1984, BStBl. I 1984, 252, aufgehoben durch BMF v.
24.11.2003, BStBl. I 2003, 747; vgl. Anm. 72), die KapErtrSt. mit Abgeltungs-
wirkung und die Pauschbesteuerung nach § 5 KapErhG aF bei Kapitalherabset-
zungen bis einschließlich VZ 2001.
Auslendische Einkdnfte: Maßgebend sind die auslnnd. Einkmnfte iSd. § 34d
EStG aus dem jeweiligen auslnnd. Staat, soweit sie im Inland stbar und sachlich
stpfl. sind. So sind insbes. nach DBA stfrei gestellte Einkmnfte nicht zu bermck-
sichtigen (vgl. Anm. 22). Erfaßt werden alle Einkmnfte aus diesem Staat als ein-
heitliche Grqße; es erfolgt grds. keine Aufteilung nach einzelnen Einkmnften
oder Einkunftsquellen (keine „per-item-limitation“). Pauschal besteuerte aus-
lnnd. Einkmnfte bleiben unbermcksichtigt (vgl. R 74 Abs. 1 Satz 3 KStR 2004).
Zur Anwendung von § 34c Abs. 1 Sntze 3 und 4 EStG ab VZ 2003 s. Anm. 21 f.
Summe der Einkdnfte: Infolge des Verweises auf § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG er-
folgt die Aufteilung im Verhnltnis der auslnnd. Einkmnfte zur „Summe der Ein-
kmnfte“. Dieser Terminus ist bei buchfmhrungspflichtigen Kqrperschaften idR
ohne Bedeutung (§ 8 Abs. 2). Konsequenz der Anknmpfung an die „Summe der
Einkmnfte“ und nicht das Einkommen ist, daß Abzmge, die erst nach der Summe
der Einkmnfte erfolgen, keine Auswirkungen auf den Anrechnungshqchstbetrag
haben (vgl. BFH v. 31.5.2005 – I R 68/03, DStR 2005, 1182).
E Ermittlung: Die Summe der Einkmnfte und das zu versteuernde Einkommen
von Kqrperschaften ermittelt sich grundsntzlich wie in R 29 Abs. 1 KStR 2004
dargestellt (mit Modifikationen fmr Kqrperschaften, die auch andere als gewerb-
liche Einkmnfte haben, in R 29 Abs. 2 KStR 2004).
E Verlustabzug: Der Verlustabzug nach § 10d EStG iVm. § 8 Abs. 1 erfolgt erst
vom Gesamtbetrag der Einkmnfte und ist daher in der Summe der Einkmnfte
nicht enthalten (vgl. BFH v. 31.5.2005 – I R 68/03, DStR 2005, 1182 zur Diffe-
renzierung zwischen im Zuge einer Verschmelzung mbergehenden Verlustvortrn-
gen und Verlusten). Er wirkt sich somit im Rahmen der Hqchstbetragsberech-
nung nicht aus; er mindert nur das zu versteuernde Einkommen und damit auch
die tarifliche KSt.
E Spendenabzug: Spenden werden nach Auffassung der FinVerw. erst nach der
Summe der Einkmnfte abgezogen und haben somit keine Auswirkungen auf den
Anrechnungshqchstbetrag. Zutreffend wnre ein Abzug der Spenden bei der Er-
mittlung der Einkmnfte, da es sich bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 um eine Gewinnermitt-
lungsvorschrift handelt (vgl. BFH v. 21.10.1981 – I R 149/77, BStBl. II 1982,
177). Die zutreffende Behandlung des Spendenabzugs – ohne gleichzeitigen (an-
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teiligen) Abzug von den auslnnd. Einkmnften – wmrde idR dazu fmhren, daß das
Anrechnungsvolumen grqßer wird.
E Einkommen von Organgesellschaften: Das positive oder negative Einkommen von
OG wird entgegen R 29 Abs. 1 KStR 2004 (Hinzurechnung erst nach der Sum-
me der Einkmnfte) nach allg. Meinung bereits bei der „Summe der Einkmnfte“
bermcksichtigt (vgl. Frotscher in Frotscher/Maas, § 26 Rn. 35; Ernst &
Young/Geurts, § 26 Rn. 124). Dies entspricht der Einbeziehung der auslnnd.
Einkmnfte der Organtochter in die Berechnungskomponente „auslnnd. Ein-
kmnfte“ aus einem bestimmten Staat beim OT, wenn die tatbestandlichen Vor-
aussetzungen des § 19 vorliegen (s. dazu Anm. 17).
E Verlustverrechnungsbeschrenkungen: Bei der Ermittlung der Summe der Einkmnfte
sind im Jahr des Entstehens von Verlusten die Verlustausgleichsbeschrnnkungen
der §§ 2a Abs. 1 Satz 1, 15a Abs. 1 EStG zu beachten. Entstehen spnter positive
Einkmnfte, mit denen die Verluste verrechnet werden kqnnen, sind die entspre-
chenden Verrechnungsvorschriften (§ 2a Abs. 1 Sntze 3 und 4; § 15a Abs. 2
EStG) ebenfalls bei der Summe der Einkmnfte zu bermcksichtigen. Die Verlust-
verrechnungsbeschrnnkungen kqnnen die auslnnd. Einkmnfte aus dem Staat, fmr
den der Hqchstbetrag zu ermitteln ist, betreffen (vgl. Anm. 22), aber auch ande-
re Einkmnfte. Ist die Ermittlung der maßgebenden auslnnd. Einkmnfte nicht be-
troffen, fmhrt die Beeinflussung allein der Berechnungskomponente „Summe
der Einkmnfte“ (im Nenner der Hqchstbetragsberechnung) und nicht der Kom-
ponente „auslnnd. Einkmnfte“ (im Znhler der Hqchstbetragsberechnung) dazu,
daß die zunnchst nicht ausgleichsfnhigen negativen auslnnd. Einkmnfte im
Verlustentstehungsjahr das Anrechnungsvolumen erhqhen und im Verlustver-
rechnungsjahr beim Ausgleich mit positiven Einkmnften derselben Art aus dem-
selben Staat bzw. Gewinnen aus der Kommanditbeteiligung das Anrechnungs-
volumen mindern. Es kann dann ein Anrechnungsmberhang entstehen.

b) Pro-Staat-Begrenzung (Per-country-limitation)
Begriff: Die fmr die Einkmnfte aus einem bestimmten Staat festgesetzte, gezahlte
und keinem Ermnßigungsanspruch mehr unterliegende auslnnd. Steuer ist nur
bis zur Hqhe der deutschen KSt. anzurechnen, die auf die Einkmnfte aus diesem
auslnnd. Staat entfnllt. Notwendige Folge dieser Regelung: Stammen die Ein-
kmnfte aus mehreren auslnnd. Staaten, so sind die Hqchstbetrnge der anrechen-
baren auslnnd. Steuern fmr jeden einzelnen Staat gesondert zu berechnen, sog.
„per-country-limitation“ (s. auch § 68a Satz 2 EStDV).
Rechtsfolge: Dementsprechend ist der Anrechnungshqchstbetrag pro Staat zu
ermitteln. Dabei sind alle auslnnd. Einkmnfte aus diesem Staat zusammenzurech-
nen; es gibt keine eigenstnndigen Hqchstbetragsberechnungen fmr einzelne
Einkunftsarten oder Einkunftsquellen (vgl. BFH v. 20.12.1995 – I R 57/94,
BStBl. II 1996, 261). Die Einkmnfte sind mit dem Betrag anzusetzen, mit dem
sie in die deutsche Besteuerung eingehen. Im Ausland aus Rechtsgrmnden stfreie
Einkmnfte sind ab dem VZ 2003 nicht mehr zu bermcksichtigen (s. Anm. 22).
Die auslnnd. Steuern, die auf diese Einkmnfte aus dem auslnnd. Staat entfallen,
sind ebenfalls zusammenzurechnen. Nur die Summe, nicht die Einzelsteuern
sind beim Vergleich mit dem Anrechnungshqchstbetrag relevant. Werden die
auslnnd. Einkmnfte unterschiedlich hoch besteuert (zB unterschiedliche StSntze
fmr einzelne Einkunftsarten; Quellensteuern), ist eine vollstnndige Anrechnung
mqglich, auch wenn der StSatz fmr bestimmte auslnnd. Einkmnfte mber dem in-
lnnd. StSatz liegt. Zur Ausnahmeregelung einer gesonderten Hqchstbetragsbe-
rechnung fmr Investmentfonds s. Anm. 7.
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Belastungswirkung: Im Vergleich mit der sog. „overall-limitation“ – Hqchst-
betragsberechnung fmr alle auslnnd. Einkmnfte (die zB in den USA gilt) – bewirkt
die per-country-limitation, daß der Ausgleich auslnnd. Steuern von verschiede-
nen Staaten nicht mqglich ist, dh. ein Anrechnungsmberhang aus einem auslnnd.
Staat lnßt sich nicht mit einem nicht ausgeschqpften Anrechnungshqchstbetrag
aus einem anderen auslnnd. Staat verrechnen. Die per-country-limitation wirkt
sich idR zum Nachteil des Stpfl. aus. Sie ist nur insofern vorteilhaft, als negative
Einkmnfte eines Staats positive Einkmnfte eines anderen Staats im Rahmen der
Hqchstbetragsberechnung nicht mindern kqnnen. Zur problematischen Verein-
barkeit der per-country-limitation mit Gemeinschaftsrecht vgl. Anm. 4.
Geltung in DBA-Fellen: Die per-country-limitation gilt gem. Abs. 6 Satz 1
iVm. § 34c Abs. 6 Satz 2 iVm. Abs. 1 Satz 2 EStG grds. auch, wenn die Anrech-
nung auslnnd. Steuer in einem DBA geregelt ist.

3. Begrenzung der Anrechnung auf die im Veranlagungszeitraum
bezogenen Einkdnfte (§ 34c Abs. 1 Satz 5 EStG)

Regelungsgehalt: Die auslnnd. Steuern sind gem. Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c
Abs. 1 Satz 5 EStG nur insoweit anzurechnen, als sie auf die im VZ bezogenen
Einkmnfte entfallen. Es handelt sich um eine sachliche und zeitliche Begrenzung
der anrechenbaren auslnnd. Steuern. Sachlich werden nur diejenigen auslnnd.
Steuern erfaßt, die auf die bezogenen auslnnd. Einkmnfte iSd. § 34d EStG entfal-
len. Zeitlich sind die auslnnd. Steuern auf die Einkmnfte begrenzt, die in dem
VZ der Anrechnung erzielt werden (vgl. § 34c EStG Anm. 94; BFH v. 4.6.1991
– X R 35/88, BStBl. II 1992, 187).
Bezogene Einkdnfte sind die im jeweiligen Staat erzielten stbaren und sachlich
stpfl. auslnnd. Einkmnfte iSd. § 34d EStG. Auslnnd. Einkmnfte sind in dem VZ
bezogen, in dem sie nach den Vorschriften des deutschen Steuerrechts in die Er-
mittlung der inlnnd. Bemessungsgrundlage eingehen.
Entfallende auslend. Steuern:
E Zeitliche Zuordnung: Die auslnnd. Steuern sind fmr die Anrechnung dem VZ zu-
zuordnen, in dem die auslnnd. Einkmnfte iSd. § 2 Abs. 1 EStG erzielt werden,
wenn bzw. soweit dieser mit dem auslnnd. Erhebungszeitraum oder -zeitpunkt
mbereinstimmt, fmr den die auslnnd. Steuern auf diese Einkmnfte festgesetzt bzw.
erhoben wurden (vgl. BFH v. 31.7.1991 – I R 51/89, BStBl. II 1991, 922). Diese
zeitliche Zuordnung bedeutet nicht, daß auslnnd. Steuern nur angerechnet wer-
den kqnnen, wenn inlnnd. und auslnnd. Erhebungszeitraum mbereinstimmen.
Weichen Steuerperiode (Zeitraum, fmr den die Steuer erhoben wird) und Bemes-
sungsperiode (Zeitraum der Ermittlung der Bemessungsgrundlage) voneinander
ab, so ist die auslnnd. Steuer der Steuerperiode anzurechnen, die dem inlnnd. VZ
entspricht (so zur bis 1995 gmltigen Schweizer „Prnnumerando-Besteuerung“
mit Vergangenheitsbemessung BFH v. 31.7.1991 – I R 51/89, BStBl. II 1991,
922: maßgebend ist der Schweizer Steuererhebungszeitraum; FG Kqln v.
22.9.1999, EFG 2000, 567, rkr.). Ohne Bedeutung ist der Zeitpunkt der Entrich-
tung der auslnnd. Steuer. Folglich ist bei mehrjnhrigen Bauausfmhrungen, bei de-
nen die Gewinnrealisierung nach deutschen Ermittlungsvorschriften erst nach
Jahren erfolgt, die auslnnd. Steuer insgesamt im VZ der Gewinnrealisierung an-
zurechnen, auch wenn sie im Ausland in mehreren VZ (Teilgewinnrealisierung)
geschuldet und gezahlt wird (vgl. OFD Frankf. v. 24.8.1998, RIW 1999, 313
Tz. 2.5). Unbefriedigend sind die Fnlle, in denen die StErhebung im Ausland in
einem spnteren VZ erfolgt als die inlnnd. StErhebung; eine nachtrngliche An-
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rechnung der auslnnd. Steuer ist dann nicht mehr mqglich (vgl. Jacobs, Interna-
tionale Unternehmensbesteuerung, 5. Aufl. 2002, 41).
E Sachliche Zuordnung: Die auslnnd. Steuer muß sachlich auf die im VZ bezoge-
nen auslnnd. Einkmnfte iSd. § 34d EStG entfallen. Somit ist die im Rahmen einer
auslnnd. Veranlagung festgesetzte Steuer im Verhnltnis der auslnnd. Einkmnfte
zu den anderen dort erfaßten Einkmnften aufzuteilen. Maßstab fmr die Auftei-
lung ist die auslnnd. Gesamt-Bemessungsgrundlage (vgl. BFH v. 2.2.1994 – I R
66/92, BStBl. II 1994, 727). Rechnet der auslnnd. Staat selbst deutsche KSt. an,
ist die auslnnd. Steuer vor Anrechnung der deutschen KSt. aufzuteilen (vgl.
BFH v. 21.5.1986 – I R 37/83, BStBl. II 1986, 739).
E Keine Begrenzung im Verheltnis der Bemessungsgrundlagen: Die auslnnd. Steuer ist
nicht in dem Verhnltnis zu reduzieren, in dem die auslnnd. Bemessungsgrundla-
ge die inlnnd. Bemessungsgrundlage der auslnnd. Einkmnfte mbersteigt (so noch
BFH v. 4.6.1991 – X R 35/88, BStBl. II 1992, 187; krit. Wassermeyer, FR 1991,
680; anders aber BFH v. 2.2.1994 – I R 66/92, BStBl. II 1994, 727; H 212b
EStH 2003: Einkmnfteidentitnt dem Grunde nach).
Insoweit: Entfnllt die auslnnd. Steuer nur zum Teil sachlich oder zeitlich auf die
im VZ bezogenen auslnnd. Einkmnfte iSd. § 34d EStG, ist sie entsprechend auf-
zuteilen.

Einstweilen frei.

II. Abzug der der deutschen Kgrperschaftsteuer entsprechenden
auslendischen Steuer (Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 2 EStG)

1. fberblick
Alternative zur Anrechnung: Durch Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 2 EStG
wird dem Spfl. ein antragsgebundenes Wahlrecht zum Abzug auslnnd. Steuern
bei der Ermittlung der Einkmnfte an Stelle der StAnrechnung eingernumt. Die
Regelung ist eine Ausnahme vom Abzugsverbot des § 10 Nr. 2, der auch aus-
lnnd. Steuern erfaßt (vgl. BFH v. 16.5.1990 – I R 80/87, BStBl. II 1990, 920).
Der StAbzug ist an die Tatbestandsvoraussetzungen der StAnrechnung nach
Abs. 1 und 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 1 EStG gebunden. Er ist nicht auf einen
Hqchstbetrag begrenzt.
Gesetzeszweck: Durch den wahlweisen StAbzug soll die Mqglichkeit einge-
rnumt werden, in Fnllen der vollstnndigen oder teilweisen Wirkungslosigkeit der
StAnrechnung gleichwohl die Doppelbesteuerung zu mildern; zu einer Beseiti-
gung der Doppelbesteuerung kann der StAbzug idR nicht fmhren. Die StAn-
rechnung kommt insbes. dann nicht oder nur unzureichend zum Zuge, wenn
die anteilige deutsche KSt. (Anrechnungshqchstbetrag) nicht vorhanden oder
deutlich geringer ist als die auslnnd. Steuer. Kein oder nur geringes inlnnd. An-
rechnungsvolumen ergibt sich vor allem dann, wenn wegen Verlustausgleichs
oder Verlustabzugs nach § 10d EStG iVm. § 8 Abs. 1 die inlnnd. Einkmnfte ne-
gativ bzw. nur geringfmgig positiv sind oder wenn die auslnnd. Einkmnfte nach
innerstaatlicher Einkmnfteermittlung negativ sind. Der StAbzug fmhrt dagegen
zu einer Reduzierung der Bemessungsgrundlage und damit zu einer Ent-
lastungswirkung in Hqhe des inlnnd. Durchschnittssteuersatzes auf den
Betrag der abgezogenen auslnnd. Steuern (zu Vorteilhaftigkeitsmberlegungen s.
Anm. 53).
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Geltung in DBA-Fellen: Wenn in einem DBA die Anrechnung der auslnnd.
Steuer auf die deutsche KSt. vorgesehen ist, kann der Stpfl. statt dessen auf An-
trag den StAbzug wnhlen (Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Satz 2 EStG); s. dazu
Anm. 89.

2. Tatbestandsmerkmale

a) Abzug statt Anrechnung
Der StAbzug nach § 34c Abs. 2 EStG ist „statt der Anrechnung“ mqglich. Die
entsprechende Anwendung in Abs. 6 Satz 1 bedeutet, daß hiermit die StAnrech-
nung nach Abs. 1 gemeint ist. Damit mmssen fmr den StAbzug die gleichen Vor-
aussetzungen erfmllt sein wie fmr die StAnrechnung. Dies sind im einzelnen: Her-
anziehung im auslnnd. Quellenstaat, StSubjektidentitnt, Vorliegen von auslnnd.
Einkmnften iSd. § 34d EStG, auslnnd. Steuer der deutschen KSt. entsprechend,
festgesetzt, gezahlt und keinem Ermnßigungsanspruch mehr unterliegend, sowie
auf die im VZ bezogenen auslnnd. Einkmnfte entfallend. Liegen die Vorausset-
zungen nicht vor, kommt ein Abzug der auslnnd. Steuer nach Abs. 6 Satz 1 iVm.
§ 34c Abs. 3 EStG in Betracht (s. dazu Anm. 55 ff.).

b) Auf Antrag
Antragstellung: s. § 34c EStG Anm. 107; R 212c EStR 2003.
Einheitliche Ausdbung pro Staat: Das Wahlrecht zum StAbzug muß fmr die
gesamten Einkmnfte und Steuern aus demselben auslnnd. Staat einheitlich ausge-
mbt werden; s. dazu § 34c EStG Anm. 107; R 212c Satz 1 EStR 2003.
Sonderfelle:
E Personengesellschaften: Bei Beteiligung an einer PersGes., die auslnnd. Einkmnfte
erzielt, ist jeder Gesellschafter zur Wahl zwischen StAnrechnung und -abzug be-
rechtigt. Dies gilt unabhnngig davon, daß die PersGes. selbst Schuldner der aus-
lnnd. Steuer ist. Die einzelnen Gesellschafter kqnnen ihr Wahlrecht unterschied-
lich ausmben. Der Antrag zum StAbzug ist nach Ansicht der FinVerw. grds. in
der Erklnrung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkmnfte
(§ 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO) zu stellen (vgl. R 212c Sntze 3 und 4 EStR
2003); nach Auffassung der Rspr. ist mber den Antrag auf StAbzug nicht im
Feststellungsverfahren, sondern im Veranlagungsverfahren zu entscheiden (vgl.
BFH v. 4.6.1991 – X R 35/88, BStBl. II 1992, 187; v. 15.3.1995 – I R 14/94,
BStBl. II 1995, 502). Hat der Stpfl. in einem VZ neben den festzustellenden
Einkmnften andere Einkmnfte aus demselben Staat als einzelner und/oder aus ei-
ner weiteren Beteiligung bezogen, so ist nach Verwaltungsauffassung die Aus-
mbung oder Nichtausmbung des Antragsrechts (Wahl fmr StAbzug oder -anrech-
nung) in der zuerst beim zustnndigen FA eingegangenen Feststellungs- oder
StErklnrung maßgebend (R 212c Satz 6 EStR 2003). Damit ist eine knderung
des zuerst ausgembten Wahlrechts nur mqglich, wenn der Steuer- oder Feststel-
lungsbescheid insoweit noch nicht bestandskrnftig ist. Beim nachtrnglichem Be-
kanntwerden kontrnrer Antrnge greift die knderungsvorschrift des § 173 AO
(H 212c EStH 2003).
E Organschaften: Der Organtrnger (OT) und die Organgesellschaft (OG) muß
das Wahlrecht nur jeweils fmr seine/ihre eigenen Einkmnfte aus demselben aus-
lnnd. Staat einheitlich ausmben. Ein Zwang zur einheitlichen Wahlrechtsaus-
mbung im Organkreis besteht nicht. Die Gesellschaften bleiben insoweit selb-
stnndig, selbst wenn das Einkommen der OG dem OT zugerechnet wird. Denn
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bei der Ermittlung des Einkommens werden die Mitglieder des Organkreises als
eigenstnndige KStSubjekte behandelt. Somit kann fmr auslnnd. Einkmnfte aus
demselben Staat, die sowohl bei dem OT als auch bei der OG bzw. bei verschie-
denen OG anfallen, einerseits die StAnrechnung und andererseits der StAbzug
in Anspruch genommen werden. Auf diese Weise kann die StAnrechnung auf
der Ebene des OT optimiert werden. Hat die OG den Antrag zum StAbzug ge-
stellt, liegen die Voraussetzungen der StAnrechnung beim OT nach § 19 Abs. 1
nicht vor. Zugerechnet gem. § 14 wird das um die auslnnd. Steuern gekmrzte
Einkommen der OG.

3. Rechtsfolge: Abzug der auslendischen Steuer bei der Ermittlung der
Einkdnfte

Auslendische Steuer: Der Begriff der auslnnd. Steuer in Abs. 6 Satz 1 iVm.
§ 34c Abs. 2 EStG ist mit dem in Abs. 1 identisch. Der Stpfl. muß in dem Staat,
aus dem die Einkmnfte stammen, mit auslnnd. Einkmnften iSd. § 34d EStG zu ei-
ner der deutschen KSt. entsprechenden Steuer herangezogen werden, die festge-
setzt und gezahlt ist, keinem Ermnßigungsanspruch mehr unterliegt und auf die
im VZ bezogenen Einkmnfte entfnllt.
Abzug bei der Ermittlung der Einkdnfte: Die Wahlrechtsausmbung fmhrt da-
zu, daß die auslnnd. Steuern wie BA (oder in Sonderfnllen WK bei der jeweiligen
Einkunftsart) abzuziehen sind. Sie werden somit auch bilanziell als BA behan-
delt. Bei einer Mitunternehmerschaft kqnnen sie BA der Gesellschaft oder Son-
der-BA des Gesellschafters sein, je nachdem, wem die Einkunftsquelle zuzu-
rechnen ist. Die auslnnd. Steuern kqnnen nur in dem VZ abgezogen werden, in
dem die auslnnd. Ertrnge der inlnnd. Besteuerung unterliegen. Der Abzug erfolgt
grds. in voller Hqhe, dh. keine Hqchstbetragsbegrenzung wie bei der Anrech-
nung.
Belastungswirkungen: s. § 34c EStG Anm. 111.
E Auslend. Steuern anderer Staaten: Der StAbzug erhqht bei der Hqchstbetragsbe-
rechnung fmr die Steuern aus anderen Staaten das maximale Anrechnungsvolu-
men, da sich der Quotient „Summe der Einkmnfte“ entsprechend reduziert.
Vorteilhaftigkeit des Steuerabzugs gegendber der Steueranrechnung: Die
stl. Vorteilhaftigkeit des alternativen StAbzugs kann im Einzelfall von einer Rei-
he von Faktoren abhnngen.
E Als Grundregel lassen sich folgende Aussagen treffen: Ist der Betrag der be-
rmcksichtigungsfnhigen auslnnd. Steuer geringer als der Anrechnungshqchstbe-
trag oder entspricht er diesem, ist die StAnrechnung gmnstiger. Denn die An-
rechnung bewirkt eine StEntlastung in Hqhe des Anrechnungsbetrags selbst,
wnhrend der StAbzug nur in Hqhe der inlnnd. Steuerquote (KSt. und GewSt.)
auf den Betrag der auslnnd. Steuern entlastet. obersteigt der Betrag der auslnnd.
Steuer den Anrechnungshqchstbetrag (insbes. bei hqherer auslnnd. Bemessungs-
grundlage, zB Quellenbesteuerung nach dem Bruttoprinzip), sowie bei Verlust-
ausgleich oder -abzug bei der Ermittlung der Summe der Einkmnfte), ist der
StAbzug gmnstiger, wenn der (ggf. abgezinste) effektive StSatz (KSt. und
GewSt.) auf die abziehbare auslnnd. Steuer zu einem im Vergleich mit dem An-
rechnungshqchstbetrag hqheren Steuerbetrag fmhrt. Tritt die Wirkung des StAb-
zugs erst in zukmnftigen Jahren ein, weil der Abzug zur Entstehung oder Erhq-
hung eines Verlustvortrags fmhrt, ist die StEntlastung durch den BA-Abzug
entsprechend abzuzinsen (Schntzung unter Bermcksichtigung verschiedener Ein-
flußfaktoren; vgl. auch Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung,
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5. Aufl. 2002, 56 ff.). Zu bermcksichtigen ist auch, daß nur der StAbzug, nicht
aber die StAnrechnung Einfluß auf die GewStBelastung haben kann. Bei aus-
lnnd. Steuern aus mehreren Staaten sind konkrete Berechnungen fmr die ver-
schiedenen Varianten erforderlich.
E Im Organkreis ergeben sich durch die eigenstnndigen Wahlrechte der einzelnen
Gesellschaften fmr die Steuern eines auslnnd. Staats Optimierungsmqglichkeiten,
die vom OT zu koordinieren sind. So kann fmr die auslnnd. Steuern eines Staats
bei einer OG der Abzug und bei einer anderen OG die Anrechnung, die gem.
§ 19 Abs. 1 beim OT stattfindet, gewnhlt werden.

Einstweilen frei.

III. Abzug der auslendischen Steuer ohne Anrechnungsalternative
(Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 3 EStG)

1. fberblick
Gesetzeszweck: Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 3 EStG ordnet den Abzug aus-
lnnd. Steuern bei der Ermittlung der Einkmnfte in bestimmten Fnllen von Amts
wegen an, in denen die tatbestandlichen Voraussetzungen der StAnrechnung
nach Abs. 1 nicht vorliegen (Auffangfunktion). Nach der gesetzgeberischen
Wertung soll bei KStpfl. durch entsprechende Anwendung des § 34c Abs. 3
EStG eine StEntlastung durch Abzug entrichteter auslnnd. Steuern von der Be-
messungsgrundlage gewnhrt werden. Die Doppelbesteuerung wird dadurch
zwar im Regelfall nicht beseitigt, wohl aber gemildert.
Keine Geltung in DBA-Fellen: Der StAbzug findet gem. Abs. 6 Satz 1 iVm.
§ 34c Abs. 6 Satz 1 EStG keine Anwendung, wenn die auslnnd. Steuer von ei-
nem Staat erhoben wird, mit dem ein DBA besteht, und die Einkmnfte aus die-
sem auslnnd. Staat stammen (vgl. BFH v. 24.3.1998 – I R 38/97, BStBl. II 1998,
471; s. auch Anm. 101).

2. Tatbestandsmerkmale
Unbeschrenkt Steuerpflichtiger: Der StAbzug setzt ebenso wie die Anrech-
nung nach Abs. 1 ein unbeschrnnkt stpfl. KStSubjekt voraus. Fmr beschrnnkt
Stpfl. mit auslnnd. Einkmnften aus bestimmten Tntigkeiten im Rahmen eines in-
lnnd. Betriebs ist die Regelung ebenfalls anwendbar (Abs. 6 Satz 1 iVm. § 50
Abs. 6 EStG; s. Anm. 110).
Subjektidentitet: Aus dem Satzteil „..., bei denen ...“ lnßt sich entnehmen, daß
die unbeschrnnkt stpfl. Kqrperschaft, Personenvereinigung oder Vermqgens-
masse, die die auslnnd. Einkmnfte nach deutschem StRecht erzielt, zugleich
Schuldner der auslnnd. Steuer sein muß, deren Anrechnung sie begehrt (vgl.
§ 34c EStG Anm. 115). Zur StSubjektidentitnt s. Anm. 17.
Auslendische Steuern vom Einkommen: Abgezogen werden darf nur eine
auslnnd. Steuer vom Einkommen (s. dazu Anm. 26); diese braucht jedoch nicht
der deutschen KSt. zu entsprechen. Fmr Steuern vom Einkommen greift grds.
das Abzugsverbot des § 10 Nr. 2. Insofern regelt § 34c Abs. 3 EStG eine Aus-
nahme vom Abzugsverbot. Handelt es sich nicht um eine Steuer vom Einkom-
men, kann diese idR als BA abgezogen werden (§ 4 Abs. 4 EStG iVm. § 8
Abs. 1), in Sonderfnllen als WK.
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Anrechnungsmengel: Die Anrechnung nach Abs. 1 und Abs. 6 Satz 1 iVm.
§ 34c Abs. 1 EStG muß alternativ aus drei Grmnden ausscheiden, nnmlich weil
– die auslnnd. Steuer nicht der deutschen KSt. entspricht (1. Variante); s. dazu

§ 34c EStG Anm. 119,
– die auslnnd. Steuer nicht in dem Staat erhoben wird, aus dem die Einkmnfte

stammen (2. Variante); s. dazu § 34c EstG Anm. 120,
– keine auslnnd. Einkmnfte vorliegen (3. Variante); s. dazu § 34c EStG

Anm. 121.
Die Aufznhlung ist abschließend. Andere Grmnde fmr das Scheitern der StAn-
rechnung ermqglichen keinen StAbzug nach § 34c Abs. 3 EStG.
E Anrechnung bzw. Abzug der Drittstaatensteuern im anderen Staat: Wird die auslnnd.
Steuer aus dem Drittstaat auch im anderen Staat (Betriebsstnttenstaat oder An-
snssigkeitsstaat) bermcksichtigt, zB durch StAnrechnung oder StAbzug, so soll
nach einer Auffassung im Schrifttum der Abzug insoweit ausgeschlossen sein
(vgl. BlOmich/TNske, § 26 Rn. 80). UE ist der Abzug von der inlnnd. Bemes-
sungsgrundlage mqglich, soweit die Quellensteuer nicht im Betriebsstntten- bzw.
Ansnssigkeitsstaat angerechnet wird; dagegen hat ein StAbzug von der Bemes-
sungsgrundlage im Betriebsstntten- bzw. Ansnssigkeitsstaat keine Auswirkungen
auf den Abzug nach § 34c Abs. 3 EStG (so auch BlOmich/Wied, § 34c EStG
Rn. 72; Siegers in DEJPW, § 26 Rn. 291; fmr volle Bermcksichtigung des StAb-
zugs auch bei StAnrechnung im Quellenstaat § 34c EStG Anm. 120).
Festgesetzte, gezahlte und keinem Ermeßigungsanspruch mehr unterlie-
gende auslendische Steuer: s. Anm. 30 ff.
Einkdnfte, die der deutschen Kgrperschaftsteuer unterliegen: Die auslnnd.
Steuer kann nur abgezogen werden, soweit sie auf Einkmnfte entfnllt, die der
deutschen KSt. unterliegen. Das bedeutet, daß die im Ausland stpfl. Einkmnfte
im Inland stbar iSd. § 2 Abs. 1 EStG iVm. § 8 Abs. 1 sind, dh. eine effektive
StBelastung ist nicht erforderlich. Entfnllt die auslnnd. Steuer teilweise auf Ein-
kmnfte, die nicht der deutschen KSt. unterliegen, ist die auslnnd. Steuer im Ver-
hnltnis der auslnnd. Einkmnfte zueinander aufzuteilen.

Einstweilen frei.

3. Rechtsfolge: Abzug der auslendischen Steuer bei der Ermittlung der
Einkdnfte

Abzugspflicht: Die auslnnd. Steuer vom Einkommen „ist ... abzuziehen“. Der
Abzug der auslnnd. Steuer als BA (oder WK) bei der Einkmnfteermittlung er-
folgt somit ohne Antrag von Amts wegen (obligatorischer Abzug). Der Abzug
ist in voller Hqhe ohne Einschrnnkung durch einen Hqchstbetrag vorzunehmen
(keine „per-country-limitation“).
Bei der Ermittlung der Einkdnfte: Die abzuziehenden Steuern sind ab 1992
BA (bzw. WK) und mmssen auf die einzelnen Einkunftsarten, zu denen die be-
steuerten auslnnd. Einnahmen gehqren, aufgeteilt werden, was bei der Kqrper-
schaftsbesteuerung regelmnßig keine Rolle spielt (vgl. § 8 Abs. 2).
Keine zeitliche Zuordnung: Der Abzug der auslnnd. Steuern ist nicht davon
abhnngig, daß die auslnnd. Einkmnfte im VZ des Abzugs bezogen sind. Der Ab-
zug findet in dem VZ statt, in dem die auslnnd. Steuer nach Festsetzung gezahlt
wird und keinem Ermnßigungsanspruch mehr unterliegt, selbst wenn die zu-
grundeliegenden Einkmnfte in einem anderen VZ erfaßt werden.
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Belastungswirkungen: wie beim StAbzug nach § 34c Abs. 2 EStG; s. dazu
Anm. 53 und § 34c EStG Anm. 111.

Einstweilen frei.

IV. Verweis auf § 34c Abs. 4 EStG (aufgehoben)

§ 34c Abs. 4 EStG ist bis einschließlich VZ 1998 anzuwenden (vgl. § 52 Ab-
s. 48a EStG aF). Die Vorschrift enthnlt – iVm. Abs. 6 Satz 1 und Satz 4 aF –
eine KStErmnßigung fmr auslnnd. Einkmnfte aus dem Betrieb von Handelsschif-
fen im internationalen Verkehr (s. dazu ausfmhrlich § 34c EStG Anm. 127 ff.).
Die Vorschrift wurde – ebenso wie Abs. 6 Satz 4 – durch das Seeschiffahrtsan-
passungsG v. 9.9.1998 (BGBl. I 1998, 2860; BStBl. I 1998, 1158) mit Wirkung
ab VZ 1999 zugunsten der neuen Tonnagebesteuerung fmr den Betrieb von
Handelsschiffen im internationalen Verkehr (§ 5a EStG) aufgehoben.

Einstweilen frei.

V. Verweis auf § 34c Abs. 5 EStG: Erlaß und Pauschalierung

Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 5 EStG bestimmt, daß die obersten FinBeh. der
Lnnder oder die von ihnen beauftragten nachgeordneten FinBeh. mit Zustim-
mung des BMF die auf auslnnd. Einkmnfte entfallende deutsche KSt. ganz oder
zum Teil erlassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen kqnnen, wenn es aus
volkswirtschaftlichen Grmnden zweckmnßig ist (Alt. 1) oder wenn die StAnrech-
nung nach Abs. 1 besonders schwierig ist (Alt. 2). Die Vorschrift bezweckt, die
Nachteile der StAnrechnung zu vermeiden bzw. zu mildern. Die auslnnd. StVer-
gmnstigungen, insbes. die in Entwicklungslnndern gewnhrten, wmrden beseitigt,
wenn die auslnnd. Besteuerung durch die Anrechnung auf das inlnnd. Steuerni-
veau hochgeschleust wmrde. Siehe dazu im einzelnen § 34c EStG Anm. 171 ff.
Die beiden wichtigsten Anwendungsfnlle der Regelung sind der Auslandstntig-
keitserlaß (BMF v. 31.10.1983, BStBl. I 1983, 470) und der fmr die KSt. praktisch
relevante Pauschalierungserlaß (BMF v. 10.4.1984, BStBl. I 1984, 252); zu beiden
Erlassen s. § 34c EStG Anm. 190 ff. Infolge der Absenkung des KStSatzes auf
25 vH ab VZ 2001 (Ausnahmeregelung fmr den VZ 2003: 26,5 vH) hat die Pau-
schalierung mit 25 vH der begmnstigten Einkmnfte, maximal 25 vH des zu ver-
steuernden Einkommens, nach dem Pauschalierungserlaß keine Bedeutung
mehr. Dementsprechend wurde er fmr die KSt. mit Wirkung ab VZ 2004 aufge-
hoben (BMF v. 24.11.2003, BStBl. I 2003, 747).

Einstweilen frei.

VI. Steueranrechnung und Steuerabzug bei Bestehen eines DBA
(Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 EStG)

1. fberblick
§ 34c Abs. 6 Satz 1 EStG bestimmt, daß die innerstaatlichen Vorschriften mber
die StAnrechnung und den StAbzug nicht anzuwenden sind, wenn mit dem aus-
lnnd. Staat, aus dem die besteuerten auslnnd. Einkmnfte stammen, ein DBA be-
steht.
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§ 34c Abs. 6 Satz 2 EStG regelt als Ausnahme von diesem Grundsatz, daß fmr
den Fall, daß das DBA die Anrechnung einer auslnnd. Steuer vorsieht, die nach
DBA anzurechnende auslnnd. Steuer nach Maßgabe der Durchfmhrungsvor-
schriften mber die StAnrechnung (§ 34c Abs. 1 Sntze 2–5 EStG) und den StAb-
zug (§ 34c Abs. 2 EStG) anzurechnen bzw. abzuziehen ist. Fmr die nach DBA
anrechenbaren fiktiven Steuern ist der StAbzug ausgeschlossen (§ 34c Abs. 6
Satz 2 Halbs. 2 EStG).
§ 34c Abs. 6 Satz 3 EStG enthnlt eine Regelung zur entsprechenden Anwen-
dung von § 34c Abs. 1 Satz 3 EStG (keine Bermcksichtigung nicht stbarer bzw.
nicht stpfl. auslnnd. Einkmnfte im Rahmen der Hqchstbetragsermittlung) fmr
den Fall, daß die Einkmnfte in dem auslnnd. Staat nach dem DBA mit diesem
Staat nicht besteuert werden kqnnen.
§ 34c Abs. 6 Satz 4 EStG enthnlt eine Auffangregelung fmr den Fall einer (par-
tiellen) Doppelbesteuerung trotz Bestehens eines DBA: Die Vorschriften mber
StAnrechnung und den alternativen StAbzug finden entsprechende Anwendung,
wenn nach den Regelungen des DBA die Doppelbesteuerung nicht beseitigt
wird oder wenn sich das DBA nicht auf eine Steuer vom Einkommen des ande-
ren Vertragsstaats bezieht.
§ 34c Abs. 6 Satz 5 EStG bestimmt die Anwendbarkeit von § 34c Abs. 3 EStG
(StAbzug ohne parallele Anrechnungsmqglichkeit), wenn der DBA-Vertragsstaat
Einkmnfte besteuert, die nicht aus diesem auslnnd. Staat stammen, vorausgesetzt
die Besteuerung hat ihre Ursache nicht in einer Gestaltung, fmr die wirtschaft-
liche oder sonst beachtliche Grmnde fehlen, und das DBA gestattet dem Ver-
tragsstaat nicht die Besteuerung dieser Einkmnfte.

2. Grundsatz: Vorrang der DBA-Regelungen (Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c
Abs. 6 Satz 1 EStG)

DBA-Regelungen: Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Satz 1 ordnet die vorrangi-
ge Anwendung der Vorschriften eines DBA an, wenn die auslnnd. Einkmnfte aus
einem DBA-Staat stammen. Damit ist die Anwendung der unilateralen Maßnah-
men zur Vermeidung oder Milderung der internationalen Doppelbesteuerung
grds. ausgeschlossen. Diese Regelung entspricht dem in § 2 AO kodifizierten
allg. Grundsatz, wonach ein DBA nach seiner Transformation in innerstaatliches
Recht (vgl. Art. 59 Abs. 2 GG) dem mbrigen innerstaatlichen Recht als besonde-
re „lex specialis“ vorgeht. Die Freistellung nach DBA ist eine sachliche StBefrei-
ung, auf die nicht verzichtet werden kann (vgl. BFH v. 14.3.1989 – I R 20/87,
BStBl. II 1989, 649; v. 1.10.1992 – I B 42, 43/92, BFH/NV 1993, 516). Der
Stpfl. hat somit kein Wahlrecht zur StAnrechnung oder zum StAbzug, selbst
wenn eine dieser Methoden im Einzelfall gmnstiger wnre (vgl. BFH v. 15.3.1995
– II R 98/94, BStBl. II 1995, 580). Zu weiteren Details s. § 34c Anm. 200.
Auslendische Einkdnfte aus dem DBA-Vertragsstaat: Die auslnnd. Ein-
kmnfte mmssen aus dem Staat stammen, mit dem das DBA besteht. Der An-
knmpfungspunkt fmr die Beurteilung, ob die Einkmnfte aus dem DBA-Vertrags-
staat „stammen“, ist das DBA selbst (vgl. § 34c EStG Anm. 200) und nicht
§ 34d EStG (dafmr BlOmich/Wied, § 34c EStG Rn. 123; offen zur Anknmpfung
an § 34d EStG BFH v. 24.3.1998 – I R 38/97, BStBl. II 1998, 471; v. 27.4.1999
– I B 125/98, BFH/NV 1999, 1317). Die Einkmnfte stammen aus demjenigen
auslnnd. Staat, dem nach dem jeweiligen DBA das Recht zur Besteuerung dieser
Einkunftsquelle zusteht (Herkunftsdefinition oder Quellenbesteuerungsrecht im
Abkommen; vgl. BFH v. 20.12.1995 – I R 57/94, BStBl. II 1996, 261). Prakti-
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sche Bedeutung hatte die Frage in der Vergangenheit vor allem hinsichtlich der
Anwendung von „Rmckfallklauseln“ in einzelnen DBA (Betriebsstnttenerlaß,
BMF v. 24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076 Tz. 1.2.6; OFD Frankf. v. 8.7.2003, DB
2003, 1602 f.). Der BFH (Urt. v. 17.12.2003 – I R 14/02, BStBl. II 2004, 260 zu
Art. 23 Abs. 3 DBA-Kanada 1981; anders noch Urt. v. 5.2.1992 – I R 158/90,
BStBl. II 1992, 660) hat allerdings inzwischen klargestellt, daß die Regelungen
keine Rmckfalleigenschaft haben, dh. sie beinhalten nur die positive Regelung ei-
ner Quellenzuordnung. Aus der Quellenbestimmung lnßt sich nicht im Umkehr-
schluß folgern, daß im Fall der Nichtausmbung des Besteuerungsrechts durch
den Quellenstaat das Recht an den Ansnssigkeitsstaat zurmckfiele (zu den streiti-
gen Einzelheiten s. § 34c EStG Anm. 200; ergnnzend Jacob, IStR 2004, 242;
Meilicke/Portner, IStR 2004, 397 ff.; krit. Grotherr, IWB F. 3 Gr. 2, 1145 ff.
[2004])

Einstweilen frei.

3. Ausnahme: Anwendung der Anrechnungsmethode nach DBA
(Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Setze 2 und 3 EStG)

a) Erweiterung des Anwendungsbereichs auf DBA-Felle
Soweit in einem DBA die Anrechnung einer auslnnd. Steuer auf die deutsche
KSt. vorgesehen ist, verweist Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Satz 2 EStG auf
die entsprechende Anwendung von § 34c Abs. 1 Sntze 2–5 und Abs. 2 EStG auf
die nach dem Abkommen anzurechnende auslnnd. Steuer. Abs. 6 Satz 1 iVm.
§ 34c Abs. 6 Satz 3 EStG erweitert den sachlichen Anwendungsbereich von
Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 1 Satz 3 auf die auslnnd. Einkmnfte, die nach dem
DBA mit dem auslnnd. Staat nicht besteuert werden kqnnen.

b) Anrechnung einer auslendischen Steuer auf die deutsche
Kgrperschaftsteuer in einem DBA vorgesehen

Ist die Anrechnung auslnnd. Steuern fmr bestimmte auslnnd. Einkmnfte (insbes.
Dividenden, Zinsen, Lizenzgebmhren) in einem DBA vorgesehen (regelmnßig
im Methodenartikel; vgl. Art. 23A/23B OECD-MA), bestimmen sich Anrech-
nungsvoraussetzungen und technische Durchfmhrung in erster Linie nach dem
jeweiligen DBA (vgl. BFH v. 4.6.1991 – X R 35/88, BStBl. II 1992, 187; H 212d
„Anrechnung“ EStH 2003). Im Regelfall ordnet der Methodenartikel des jeweili-
gen DBA aber ohne weitere Ausfmhrungen nur an, daß der Betrag angerechnet
werden soll, „der auf die auslnnd. Einkunftsteile entfnllt“, oder fmr die Durch-
fmhrung der Anrechnung wird auf die Anwendung der Vorschriften des deut-
schen StRechts mber die Anrechnung auslnnd. Steuern verwiesen (zB Art. 24
Abs. 1 Nr. 2 DBA-Schweiz; Art. 23 Abs. 2 DBA-USA).

c) Entsprechende Anwendung von § 34c Abs. 1 Setze 2–5 EStG
Nach dem DBA anzurechnende auslendische Steuer: Anrechenbar ist nur
die auslnnd. Steuer, die grds. vom DBA erfaßt wird (im Abkommen geregelt;
vgl. Art. 2 OECD-MA) und die der andere Vertragsstaat nach den Regelungen
des DBA erheben darf. So sind insbes. bei Dividenden, Zinsen und Lizenzge-
bmhren nur die Quellensteuern anrechenbar, die der auslnnd. Staat nach den ab-
kommensrechtlichen Hqchstsntzen erheben darf. Erhebt der andere Vertrags-
staat eine Steuer, die ihm nach dem Abkommen (Zuteilungsnormen) dem
Grunde oder der Hqhe nach nicht zusteht, ist diese auslnnd. Quellensteuer nicht
anrechenbar (vgl. BFH v. 15.3.1995 – I R 98/94, BStBl. II 1995, 580; v.
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19.3.1996 – VIII R 15/94, BFH/NV 1996, 672; H 212d „Anrechnung“ EStH
2003). Einen Verstoß gegen das abkommensrechtlich zugewiesene Besteue-
rungsrecht muß der Stpfl. dann im anderen Vertragsstaat geltend machen. Dies
gilt auch dann, wenn die zu Unrecht erhobene auslnnd. Steuer wegen Ablaufs
der Erstattungsfrist im anderen Vertragsstaat nicht mehr erstattet werden kann
(BFH v. 15.3.1995 – I R 98/94, BStBl. II 1995, 580).
Entsprechende Anwendung von § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG: Bezug genom-
men wird auf die Ermittlung des Hqchstbetrags der StAnrechnung. Maßgebend
sind dabei die auslnnd. Einkmnfte, die das DBA als aus dem anderen Vertrags-
staat „stammend“ definiert und die grds. der DBA-Anrechnung unterliegen. Im
Rahmen der Hqchstbetragsberechnung bermcksichtigt wurden allerdings bis ein-
schließlich VZ 2002 auch die Einkmnfte, die nach dem Abkommen im Vertrags-
staat nicht besteuert werden kqnnen (vgl. BFH v. 20.12.1995 – I R 57/94,
BStBl. II 1996, 261); ab dem VZ 2003 gilt der durch das StVergAbG eingefmgte
§ 34c Abs. 6 Satz 3 iVm. Abs. 1 Satz 3 EStG (s. Anm. 93). Fmr die Herkunft von
auslnnd. Einkmnften aus dem Vertragsstaat gelten DBA-Quellenregelungen nur
iS einer positiven Zuordnung zum Quellenstaat, nicht iSv. „Rmckfallklauseln“
(vgl. BFH v. 17.12.2003 – I R 14/02, BStBl. II 2004, 260; vgl. Anm. 81). Zum
Verhnltnis von Art. 23A Abs. 2 Satz 2 OECD-MA und § 34c Abs. 1 Satz 2
EStG vgl.Wassermeyer in DW, DBA, Art. 23A MA Rn. 107.
Der Hqchstbetrag ist nicht fmr jede DBA-Einkunftsart („per item of income“)
gesondert zu berechnen, sondern fmr alle zu bermcksichtigenden Einkmnfte aus
dem DBA-Vertragsstaat (vgl. BFH v. 20.12.1995 – I R 57/94, BStBl. II 1996,
261; OFD Frankf. v. 24.8.1998, RIW 1999, 313 Tz. 2.8.2). Maßgebend im Rah-
men der Hqchstbetragsberechnung sind die Nettoeinkmnfte, selbst wenn die
auslnnd. Steuer nach dem DBA auf den Bruttobetrag erhoben wird (idR bei Di-
videnden, Zinsen, Lizenzgebmhren). Zur Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte s.
Anm. 21 f.
Entsprechende Anwendung von § 34c Abs. 1 Satz 3:
E Im Ausland nicht besteuerte Einkdnfte: Zu der rechtsprechungsbrechenden Einfm-
gung von § 34c Abs. 1 Satz 3 EStG durch das StVergAbG v. 16.5.2003 mit Wir-
kung ab VZ 2003 vgl. Anm. 22. Bis zum VZ 2002 sind auch solche Einkmnfte
einzubeziehen, die im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung unterlagen –
unabhnngig vom Grund der Nichtbesteuerung (vgl. BFH v. 20.12.1995 – I R
57/94, BStBl. II 1996, 261). Die Anwendung von § 34c Abs. 1 Satz 3 EStG wird
sachlich auch auf Einkmnfte erstreckt, die in dem auslnnd. Staat aus abkommens-
rechtlichen Grmnden nicht besteuert werden kqnnen (s. dazu Anm. 93).
E Ausnahme fdr die fiktive Steueranrechnung: Gestattet das DBA die fiktive Anrech-
nung tatsnchlich nicht gezahlter auslnnd. Steuern (vgl. Anm. 90), so findet § 34c
Abs. 1 Satz 3 EStG keine Anwendung (§ 34c Abs. 6 Satz 2 Halbs. 2 EStG). Da-
mit sind die der fiktiven StAnrechnung zugrundeliegenden Einkmnfte (Zinsen,
Dividenden, Lizenzgebmhren) in die Rechengrqße „auslnndische Einkmnfte aus
dem DBA-Vertragsstaat“ zur Ermittlung des Anrechnungshqchstbetrags mit
einzubeziehen. Dadurch erhqht sich der Hqchstbetrag fmr die anrechenbare aus-
lnnd. Steuer aus dem anderen Vertragsstaat.
Entsprechende Anwendung von § 34c Abs. 1 Satz 4: Zu der rechtspre-
chungsbrechenden Gesetzesnnderung durch das StVergAbG v. 16.5.2003 mit
Wirkung ab dem VZ 2003 vgl. Anm. 21. Bis zum VZ 2002 sind nur solche BA/
BV-Minderungen zu bermcksichtigen, die in direktem wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit der Einnahmeerzielung stehen (s. dazu im einzelnen Anm. 21).
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Aus der Reduzierung der Rechengrqße „auslnndische Einkmnfte“ in § 34c Abs. 1
Satz 2 EStG folgt ab dem VZ 2003 ein geringerer Anrechnungshqchstbetrag.
Entsprechende Anwendung von § 34c Abs. 1 Satz 5: Die auslnnd. Steuer
kann nur angerechnet werden, soweit sie auf die im VZ bezogenen und im Rah-
men der Veranlagung zu bermcksichtigenden auslnnd. Einkmnfte entfnllt. Bezo-
gen sind die Einkmnfte in dem Jahr, in dem sie als Besteuerungsgrundlagen zu
bermcksichtigen sind (s. Anm. 39).

Einstweilen frei.

d) Entsprechende Anwendung von § 34c Abs. 2 EStG
Wahlweiser Steuerabzug: Anstelle der StAnrechnung nach DBA kann der
Stpfl. den Abzug der anrechenbaren auslnnd. Steuer von der Bemessungsgrund-
lage nach § 34c Abs. 2 EStG iVm. Abs. 6 Satz 1 beantragen (s. dazu Anm. 52;
R 212c EStR 2003; R 74 Abs. 3 KStR 2004). Auch wenn der StAbzug im DBA
nicht vorgesehen ist, ist die nach innerstaatlichem Recht gewnhrte Wahlmqglich-
keit mit dem DBA vereinbar, da der Abzug nur auf Antrag erfolgt und sich dann
zugunsten des Stpfl. auswirkt (vgl. R 212d EStR 2003; R 74 Abs. 3 KStR 2004).
Ausschluß des Abzugs fiktiver Steuern (§ 34c Abs. 6 Satz 2 Halbs. 2
EStG): In vielen neueren DBA, vor allem in solchen mit Entwicklungslnndern,
ist die Anrechnung fiktiver Quellensteuern vorgesehen. Es handelt sich dabei
um nicht gezahlte Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebmhren,
die mit einem bestimmten Prozentsatz ohne Nachweis der tatsnchlichen Be-
steuerung als gezahlt gelten (s. die obersicht bei Vogel in Vogel/Lehner, DBA,
4. Aufl. 2003, Art. 23 OECD-MA Rn. 191; zu Einzelheiten s. BMF v. 12.5.1998,
BStBl. I 1998, 554). Den alternativen Abzug fiktiver Steuern bei der Ermittlung
der Einkmnfte anstelle der StAnrechnung nach DBA schließt § 34c Abs. 6 Satz 2
Halbs. 2 EStG iVm. Abs. 6 Satz 1 aus (zur zeitlichen Anwendung s. § 34c EStG
Anm. 214). Die Anrechnung fiktiver Quellensteuern ist somit zwingend. Sie
fmhrt aber nicht dazu, daß die anderen (nicht fiktiven) Steuern aus demselben
auslnnd. Staat ebenfalls nur anzurechnen sind. Diese kqnnen trotz des Erforder-
nisses der einheitlichen Ausmbung des Wahlrechts pro Staat bei der Ermittlung
der Einkmnfte abgezogen werden.

Einstweilen frei.

e) Entsprechende Anwendung von § 34c Abs. 1 Satz 3 EStG auf
Einkdnfte, die nach DBA nicht besteuert werden kgnnen

§ 34c Abs. 6 Satz 3 EStG iVm. Abs. 6 Satz 1 erklnrt § 34c Abs. 1 Satz 3 EStG
fmr entsprechend anwendbar, wenn die Einkmnfte in dem anderen Vertragsstaat
aufgrund des DBA nicht der Besteuerung unterliegen. Das bedeutet, daß diese
abkommensrechtlich im anderen Staat stfrei gestellten auslnnd. Einkmnfte bei
der Ermittlung des Anrechnungshqchstbetrags iSd. § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG
unbermcksichtigt bleiben. Sie fließen nicht in die Rechengrqße „auslnndische
Einkmnfte je Staat“ ein und verringern damit den Hqchstbetrag fmr die anre-
chenbare auslnnd. Steuer aus diesem Staat. Die Regelung gilt erst ab dem VZ
2003 (Einfmgung durch das StVergAbG; vgl. Anm. 22). Bis einschließlich VZ
2002 werden bei der Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte auch nicht besteuerte
Einkmnfte einbezogen, wenn die Besteuerung durch den anderen Staat durch
das DBA ausgeschlossen ist (vgl. BFH v. 20.12.1995 – I R 57/94, BStBl. II
1996, 261).

Einstweilen frei.

KStG § 26 Anm. 87–94 Besteuerung auslnndischer Einkunftsteile

88

89

90–92

93

94



HHR Lfg. 219 Juli 2005 Lieber

4. Sonderregelung fdr vom DBA nicht erfaßte Sachverhalte
(Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6 Satz 4 EStG)

fberblick: § 34c Abs. 6 Satz 4 EStG bestimmt die entsprechende Anwendung
von StAnrechnung (§ 34c Abs. 1 EStG) und StAbzug (§ 34c Abs. 2 EStG) auf
die auslnnd. Steuer eines DBA-Vertragsstaats, wenn das DBA mit dem Vertrags-
staat die Doppelbesteuerung von Einkmnften aus diesem Staat nicht beseitigt
(Alt. 1) oder wenn sich das DBA nicht auf eine Steuer vom Einkommen des an-
deren Vertragsstaats bezieht (Alt. 2).
Voraussetzungen:
E Einkdnfte aus einem DBA-Staat: Die auslnnd. Einkmnfte mmssen aus einem Staat
stammen, mit dem ein DBA abgeschlossen wurde. Die Herkunft der Einkmnfte
bestimmt sich nach dem Abkommen (vgl. Anm. 81).
E Keine Beseitigung der Doppelbesteuerung nach dem DBA (Alt. 1): Die Doppelbe-
steuerung der auslnnd. Einkmnfte wird nach den Vorschriften des Abkommens
nicht beseitigt, wenn fmr diese Einkmnfte weder die Freistellung noch die An-
rechnung vorgesehen ist. Das ist insbes. dann der Fall, wenn das DBA fmr diese
bestimmten Einkmnfte keine Regelung enthnlt, dh. diese Einkmnfte werden von
den Zuteilungsnormen des Abkommens nicht erfaßt. Es muß sich um eine
Doppelbesteuerung handeln, die sich bereits rechtlich aus dem DBA ergibt.
Nicht erfaßt werden die Fnlle, in denen es aus tatsnchlichen Grmnden – zB
wegen unzutreffender abkommenswidriger Besteuerung im anderen Vertrags-
staat – zu einer Doppelbesteuerung kommt (vgl. BFH v. 15.3.1995 – I R 98/94,
BStBl. II 1995, 580). Eine Doppelbesteuerung aufgrund des DBA liegt auch
dann nicht vor, wenn die beiden Vertragsstaaten eine Regelung des DBA unter-
schiedlich auslegen oder anwenden (insbes. bei Zurechnungs- und Qualifika-
tionskonflikten: Anwendung verschiedener Zuteilungsnormen; keine Regelung
durch eine „switch-over-Klausel“); in diesen Fnllen ist die Doppelbesteuerung
grds. durch ein Verstnndigungsverfahren zu beseitigen. Erst wenn ein solches
nicht zum Erfolg fmhrt, findet § 34c Abs. 6 Satz 4 EStG Anwendung.
E Kein Bezug des DBA auf eine Steuer vom Einkommen (Alt. 2): Die 2. Alt. will den
Fall erfassen, daß der DBA-Vertragsstaat eine der deutschen KSt. entsprechende
Steuer erhebt, diese vom DBA aber nicht erfaßt wird (zB Gliedstaatensteuern,
Einkommensteuern der US-Bundesstaaten, die nicht unter das DBA-USA fallen;
vgl. Art. 2 Abs. 1 Buchst. a DBA-USA). Dieser Fall wird aber auch von der
Alt. 1 erfaßt. Die 2. Alt. ist deshalb entbehrlich (s. auch § 34c EStG Anm. 224).
Rechtsfolge: Die auslnnd. Steuer, die auf die doppelbesteuerten auslnnd. Ein-
kmnfte entfnllt bzw. die vom DBA nicht erfaßt wird, ist entweder auf die deut-
sche KSt. anzurechnen (entsprechende Anwendung von Abs. 1 und Abs. 6
Satz 1 iVm. § 34c Abs. 1 EStG) oder wahlweise bei der Einkmnfteermittlung ab-
zuziehen (entsprechende Anwendung von § 34c Abs. 2 EStG).

Einstweilen frei.

5. Anwendbarkeit von § 34c Abs. 3 EStG (Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 6
Satz 5 EStG)

a) Vorbemerkung
fberblick: § 34c Abs. 6 Satz 5 EStG ist eine Ausnahmeregelung zu § 34c
Abs. 6 Satz 1 EStG, der die Anwendung von § 34c Abs. 3 EStG im Verhnltnis
zu DBA-Staaten grds. ausschließt. Der StAbzug nach § 34c Abs. 3 EStG wird
insoweit fmr anwendbar erklnrt, als der DBA-Staat Einkmnfte besteuert, die nicht
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aus diesem Staat stammen, vorausgesetzt die Besteuerung beruht nicht auf einer
Gestaltung, fmr die wirtschaftliche oder sonst beachtliche Grmnde fehlen, und
das DBA gestattet dem Staat nicht die Besteuerung dieser Einkmnfte.
Gesetzeszweck:Wnhrend frmher im Schrifttum davon ausgegangen wurde, daß
der Abzug auslnnd. Steuern nach § 34c Abs. 3 EStG (Fnlle nicht der KSt. ent-
sprechender auslnnd. Steuer, Drittstaatensteuern, Steuer auf nicht auslnnd. Ein-
kmnfte; vgl. Anm. 55 ff.) im Verhnltnis zu DBA-Staaten keine Anwendung findet
(vgl. Ernst & Young/Geurts, § 26 Rn. 194; LOdicke in FWB, § 34c EStG
Rn. 306), stellte der BFH 1998 klar, daß die Regelung nur dann nicht anwendbar
ist, wenn die auslnnd. Steuer auf Einkmnfte erhoben wird, die – nach deutschem
Rechtsverstnndnis – aus dem maßgebenden DBA-Vertragsstaat stammen (BFH
v. 24.3.1998 – I R 38/97, BStBl. II 1998, 471; v. 19.4.1999 – I B 141/98, BFH/
NV 1999, 1317). Allein die Erhebung von Steuern durch einen DBA-Staat fmhrt
somit noch nicht zum Ausschluß der Anwendung von § 34c Abs. 3 EStG. Ent-
scheidend ist die Herkunft der Einkmnfte, auf die der andere Vertragsstaat die
Steuern erhebt. Der Gesetzgeber reagierte auf die BFH-Rspr. mit der Einfmgung
von § 34c Abs. 1 Satz 4 (jetzt Satz 5) EStG durch das StBereinG 1999 v.
22.12.1999 (BGBl. I 1999, 2601; BStBl. I 2000, 13): Die Anwendbarkeit von
§ 34c Abs. 3 EStG wurde mit Wirkung ab VZ 2000 eingeschrnnkt, um Doppel-
anrechnungen zu vermeiden und den StAbzug in sog. „Mißbrauchsfnllen“ und
bei kmnstlichen Gestaltungen auszuschließen (vgl. BTDrucks. 14/1514, 30).

b) Tatbestandsvoraussetzungen
Einkdnfte, die nicht aus dem DBA-Staat stammen: Die Einkmnfte dmrfen
nicht aus dem DBA-Vertragsstaat stammen, der die Einkmnfte besteuert. Ob die
Einkmnfte aus dem Vertragsstaat oder aus einem Drittstaat bzw. dem Inland
stammen, beurteilt sich nach den Regelungen des maßgebenden DBA (s.
Anm. 81). Jedenfalls kqnnen Einkmnfte nicht mit Hilfe des Sitzes der KapGes.
einem bestimmten Staat zugeordnet werden (BFH v. 24.3.1998 – I R 38/97,
BStBl. II 1998, 471). Erfaßt werden vor allem die Fnlle der sog. Liefergewinnbe-
steuerung im Zusammenhang mit der Errichtung von Industrieanlagen im Aus-
land. Deutschland ordnet die Gewinne aus der Produktion, der Materiallieferung
und den mit dem Anlagebau verbundenen Serviceleistungen nicht der auslnnd.
Montage-Betriebsstntte, sondern dem inlnnd. Stammhaus zu (vgl. Betriebsstnt-
tenerlaß, BMF v. 24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076 Tz. 4.3.7 ff.), wnhrend der aus-
lnnd. Staat (idR Entwicklungslnnder) diese „Liefergewinne“ der auslnnd. Be-
triebsstntte zuordnet (sog. Attraktivkraft der Betriebsstntte). Kann die
abkommenswidrige auslnnd. Besteuerung nicht in einem Verstnndigungsverfah-
ren aufgehoben werden, soll der Stpfl. die Mqglichkeit des Abzugs der auslnnd.
Steuer bei der Einkmnfteermittlung haben (vgl. Urteilsanmerkung FW, IStR
1998, 476).
Kein Vorliegen der Ausnahmen (es sei denn): § 34c Abs. 3 EStG kommt
nur zur Anwendung, wenn keine der beiden Ausnahmen vorliegt:
– die Besteuerung hat ihre Ursache in einer Gestaltung, fmr die wirtschaftliche

oder sonst beachtliche Grmnde fehlen (1. Ausnahme);
– das DBA gestattet dem Vertragsstaat die Besteuerung dieser Einkmnfte

(2. Ausnahme).
E Gestaltung, fdr die wirtschaftliche oder sonst beachtliche Grdnde fehlen: Das Tatbe-
standsmerkmal entspricht dem in § 50d Abs. 3 EStG = § 50d Abs. 1a EStG aF
(s. dazu § 50d EStG Anm. 79). Es ist der BFH-Rspr. zur mißbrnuchlichen Ein-
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schaltung auslnnd. Basisgesellschaften entnommen (vgl. BFH v. 20.3.2002 – I R
38/00, BStBl. II 2002, 819). Demnach lassen sich aus den zum Mißbrauch von
Gestaltungsmqglichkeiten iSd. § 42 AO entschiedenen Fallgruppen Aussagen
zur Konkretisierung der fehlenden „wirtschaftlichen oder sonst beachtlichen
Grmnden“ entnehmen. Allerdings dmrfte die erste Ausnahmeregelung bei der
Einschaltung einer KapGes. in einem EU-Mitgliedstaat im Hinblick auf die jmn-
gere Rspr. des EuGH (Urt. v. 30.9.2003 – Rs. C-167/01 „Inspire Art“, GmbHR
2003, 1260) und des BFH (Urt. v. 25.2.2004 – I R 42/02, GmbHR 2004, 1234)
kaum noch eine Rolle spielen, wohl aber in EG-Drittstaaten-Fnllen (vgl. BFH v.
24.3.1998 – I R 38/97, BStBl. II 1998, 471 zur Gewinnverlagerung in die
Schweiz).
E Gestattung der Besteuerung durch das DBA: Durch diese Ausnahmeregelung soll
verhindert werden, daß auslnnd. Steuern doppelt bermcksichtigt werden. Hat
schon der Vertragsstaat abkommensrechtlich ein Besteuerungsrecht fmr Ein-
kmnfte, die nicht aus dem DBA-Vertragsstaat stammen, so obliegt es diesem, die
Doppelbesteuerung im Verhnltnis zu dem Drittstaat (bzw. zum Inland) zu ver-
meiden bzw. abzumildern. Das DBA muß dem Vertragsstaat die Besteuerung
dieser Einkmnfte gestatten. Abkommensrechtlich steht das Besteuerungsrecht
fmr Drittstaateneinkmnfte grds. dem Ansnssigkeitsstaat zu (vgl. Art. 21 Abs. 1
OECD-MA). Dies gilt nur dann nicht, wenn die Drittstaateneinkmnfte BE einer
im anderen Vertragsstaat gelegenen Betriebsstntte sind; dann hat der Betriebs-
stnttenstaat das Besteuerungsrecht fmr die Drittstaateneinkmnfte (vgl. Art. 21
Abs. 2 OECD-MA).
Eine abkommensrechtliche Zuweisung des Besteuerungsrechts fmr Drittstaaten-
einkmnfte an den anderen Vertragsstaat kann sich somit vor allem in den folgen-
den Sachverhaltskonstellationen ergeben:
p Bei Doppelansnssigkeit und unbeschrnnkter KStPflicht in Deutschland und

im anderen Vertragsstaat ist der andere Vertragsstaat abkommensrechtlich
der Ansnssigkeitsstaat iSv. Art. 4 Abs. 2 OECD-MA, dem nach Art. 21 Abs. 1
OECD-MA auch das Besteuerungsrecht fmr die Drittstaateneinkmnfte und
die aus Deutschland stammenden Einkmnfte (Welteinkommensprinzip) zu-
steht.

p Die Drittstaateneinkmnfte sind BE einer im anderen Vertragsstaat gelegenen
Betriebsstntte; dann ist der andere Vertragsstaat im Rahmen der Betriebsstnt-
tenbesteuerung zur Beseitigung bzw. Milderung der Doppelbesteuerung im
Verhnltnis zum Drittstaat verpflichtet.

c) Rechtsfolge
Liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 34c Abs. 3 EStG (vgl.
Anm. 56 ff.) und die des § 34c Abs. 6 Satz 5 EStG vor, ist die auslnnd. Steuer bei
der Ermittlung der Einkmnfte abzuziehen.

Einstweilen frei.

VII. Verweis auf § 50 Abs. 6 EStG: Beschrenkt Steuerpflichtige

Gesetzeszweck: Mit dem Verweis in Abs. 6 Satz 1 auf die entsprechende An-
wendung von § 50 Abs. 6 EStG wird der Anwendungsbereich der StAnrech-
nung nach Abs. 1 und des StAbzugs nach § 34c Abs. 2 iVm. Abs. 6 Satz 1 und
nach § 34c Abs. 3 EStG iVm. Abs. 6 Satz 1 auf bestimmte beschrnnkt stpfl.

K 47

Besteuerung auslnndischer Einkunftsteile Anm. 101–110 § 26 KStG

102

103–109

110



K 48 Lieber

KStSubjekte ausgeweitet. Die Regelung zielt auf die Vermeidung bzw. Milderung
der Doppelbesteuerung durch sog. Drittstaaten-Steuern, dh. Steuern auf aus-
lnnd. Einkmnfte aus Drittstaaten, mit denen die der beschrnnkten StPflicht un-
terliegenden Einkmnfte belastet sind (insbes. Quellensteuern auf Dividenden,
Zinsen und Lizenzgebmhren).

Beispiel: Die im Staat A ansnssige KapGes. X unterhnlt eine Betriebsstntte im Inland
und ist somit beschrnnkt stpfl. (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG). Zu den Betriebstnt-
teneinkmnften gehqren Dividenden aus dem Staat B, die mit Quellensteuern aus diesem
Staat belastet sind. Der Staat A vermeidet bzw. mildert die Doppelbesteuerung allein
im Verhnltnis zu Deutschland, entweder durch StFreistellung der Betriebsstnttenein-
kmnfte oder durch Anrechnung der deutschen Steuern auf diese Einkmnfte. Die Quel-
lensteuern aus dem Staat B werden im Ansnssigkeitsstaat A nicht bermcksichtigt, sie
werden aber unter den Voraussetzungen von § 50 Abs. 6 EStG im Rahmen der be-
schrnnkten StPflicht in Deutschland durch Anrechnung oder StAbzug bermcksichtigt.

Tatbestandsvoraussetzungen:
E Pershnlich: Erfaßt werden beschrnnkt Stpfl. iSd. § 2 Nr. 1, also Kqrperschaften,
Personenvereinigungen und Vermqgensmassen, die weder ihre Geschnftsleitung
noch ihren Sitz im Inland haben.
E Sachlich: Der beschrnnkt Stpfl. muß inlnnd. Einkmnfte aus Land- und Forst-
wirtschaft (§ 49 Abs. 1 Nr. 1 EStG) oder aus Gewerbebetrieb (§ 49 Abs. 1 Nr. 2
EStG) erzielen (die in § 50 Abs. 6 EStG zudem aufgefmhrten Einkmnfte aus
selbstnndiger Arbeit iSd. § 49 Abs. 1 Nr. 3 EStG spielen fmr KStSubjekte prak-
tisch keine Rolle). Die auslnnd. Einkmnfte aus dem Staat, dessen Steuern ange-
rechnet oder abgezogen werden sollen, mmssen zu den inlnnd. Einkmnften iSd.
§ 49 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 EStG gehqren. Die auslnnd. Einkmnfte mmssen durch
einen Betrieb im Inland erzielt werden, dh. diesem wirtschaftlich zuzurechnen
sein. Der Begriff „Betrieb“ umfaßt eine inlnnd. Betriebsstntte iSd. § 12 AO so-
wie die Bestellung eines stnndigen Vertreters iSd. § 13 AO (s. dazu im einzelnen
§ 50 EStG Anm. 451 u. 324). Die Beteiligung von beschnnkt Stpfl. an einer in-
lnnd. gewerblich tntigen PersGes. begrmndet idR eine inlnnd. Betriebsstntte (vgl.
BFH v. 27.2.1991 – I R 15/89, BStBl. II 1991, 444; Betriebsstnttenerlaß, BMF v.
24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076 Tz. 1.1.5.1).
E Keine Berdcksichtigung von Steuern des Staats der unbeschrenkten Steuerpflicht: Es darf
sich bei den auslnnd. Einkmnften, auf die die auslnnd. Steuer entfnllt, nicht um
solche handeln, mit denen der beschrnnkt Stpfl. im auslnnd. Staat zu einer Steuer
vom Einkommen herangezogen wird, die im Umfang der unbeschrnnkten
StPflicht entspricht. Ausgeschlossen werden soll die Bermcksichtigung von
Steuern des Ansnssigkeitsstaats (vgl. BTDrucks. 8/3648, 22). Positiv formuliert:
Es muß sich bei der zu bermcksichtigenden auslnnd. Steuer um eine „Drittstaa-
ten-Steuer“ handeln (vgl. auch § 50 EStG Anm. 453).
Rechtsfolgen: Bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen erklnrt § 50
Abs. 6 EStG die Vorschriften des § 34c Abs. 1–3 EStG fmr entsprechend an-
wendbar. Im Zusammenhang mit Abs. 6 Satz 1 ist diese Regelung als Verweis
auf die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Abs. 1 iVm. Abs. 6 Satz 1 iVm.
§ 34c Abs. 1 EStG (StAnrechnung) sowie des Abs. 6 Satz 1 iVm. § 34c Abs. 2
EStG (wahlweiser StAbzug bei der Ermittlung der Einkmnfte) und iVm. § 34c
Abs. 3 EStG (StAbzug in Nicht-Anrechnungs-Fnllen) zu verstehen. Da § 50
Abs. 6 EStG den § 34c Abs. 6 EStG nicht fmr entsprechend anwendbar erklnrt,
gelten die dort genannten Einschrnnkungen nicht.
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Verheltnis zu DBA: § 50 Abs. 6 EStG findet auch in DBA-Fnllen Anwendung
(vgl. R 224 Satz 1 EStR 2003; s. auch § 50 EStG Anm. 446 sowie zur Sonderre-
gelung in einzelnen DBA § 50 EStG Anm. 447).

Einstweilen frei.

VIII. Verweis auf § 34c Abs. 7 EStG: Verordnungsermechtigungen

§ 34c Abs. 7 EStG ermnchtigt zum Erlaß einer Rechtsverordnung, durch die
Einzelheiten der Anrechnung bzw. Bermcksichtigung auslnnd. Steuern geregelt
werden. Von dieser Ermnchtigung ist durch §§ 68a, 68b und 68c EStDV Ge-
brauch gemacht worden; § 68c EStDV wurde durch das JStG 1996 v.
11.10.1995 (BGBl. I 1995, 1250) mit Wirkung ab VZ 1996 aufgehoben. Zu Ein-
zelheiten vgl. § 34c EStG Anm. 231 ff.

Einstweilen frei.

Erleuterungen zu Abs. 6 Satz 2

Abs. 6 Satz 2 bestimmt, daß fmr die Ermittlung der auf die auslnnd. Einkmnfte
entfallenden inlnnd. Steuer im Rahmen des § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG (Hqchstbe-
tragsberechnung; s. Anm. 37) die KSt. maßgebend ist, die sich nach § 23 Abs. 1
ergibt. Die KStMinderungen und KStErhqhungen, die sich wnhrend des ober-
gangszeitraums nach Maßgabe der §§ 37 und 38 ergeben, sind nicht zu bermck-
sichtigen (zu den KStMinderungen und KStErhqhungen s. § 37 Anm. 15 ff. und
65 ff., § 38 Anm. 24 ff. sowie zur Verlnngerung des obergangszeitraums § 37
Anm. 43 ff.). Der Hqchstbetrag ist damit unabhnngig von mqglichen Ausschmt-
tungsgestaltungen der anrechnenden KapGes. Da nicht ausdrmcklich ausge-
schlossen, sind allerdings KStErhqhungen nach § 34 Abs. 10a Sntze 2 ff. idF des
StSenkG (jetzt § 34 Abs. 12) in einer obergangszeit zu erfassen (wohl ein Verse-
hen des Gesetzgebers).

Einstweilen frei.

Erleuterungen zu Abs. 6 Setze 3–8:
Anrechnung auslendischer Quellensteuern im
fbergangsregime des Art. 6 der Zins- und

Lizenzgebdhren-Richtlinie

I. fberblick

Gesetzeszweck: Die Anfmgung der Sntze 3–8 dient der Umsetzung der Zins-
und Lizenzgebmhren-Richtlinie (Richtlinie 2003/49/EG des Rates v. 3.6.2003,
ABl. EU Nr. L 157/49) und soll mbergangsbedingte Doppelbesteuerungseffekte
zwischen verbundenen Unternehmen aufheben bzw. abmildern. Nach Art. 1 der
Richtlinie 2003/49/EG darf im Staat des Vergmtungsschuldners, der regelmnßig
der Quellenstaat ist, auf die Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebmhren an ver-
bundene Unternehmen bzw. Betriebsstntten von verbundenen Unternehmen
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keine Quellensteuer mehr erhoben werden, so daß eine Doppelbesteuerung aus-
geschlossen ist. Abweichend hiervon kqnnen nach Art. 6 der Richtlinie 2003/
49/EG, genndert durch Art. 1 der Richtlinie 2004/76/EG v. 29.4.2004 (ABl.
EU Nr. L 195/33), Griechenland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, die Slowa-
kei, Spanien und die Tschechische Republik fmr eine obergangszeit noch Quel-
lensteuern erheben, die in einem bestimmten Rahmen im Inland anrechenbar
sind. Griechenland, Lettland, Litauen, Polen und Portugal dmrfen danach weiter-
hin Quellensteuern auf Zinsen und Lizenzgebmhren erheben; fmr Spanien, die
Slowakei und die Tschechische Republik ist dieses Recht auf Lizenzgebmhren be-
schrnnkt. Durch die Ergnnzung von Abs. 6 soll sichergestellt werden, daß der
Vergmtungsempfnnger (ein mit dem Schuldner verbundenes Unternehmen oder
dessen Betriebsstntte) nicht einer (partiellen) Doppelbesteuerung unterliegt (vgl.
BTDrucks. 15/3827, 5). Hintergrund ist, daß die Zins- und Lizenzgebmhren-
Richtlinie als EU-rechtliche Regelung den entsprechenden DBA-Vorschriften
vorgeht.
Bedeutung der Ergenzung: Mit der Einfmgung werden in erster Linie Sonder-
regelungen fmr Zinsen und Lizenzgebmhren aus den genannten EU-Staaten ge-
schaffen, die nach Art. 6 der Richtlinie 2003/49/EG (Zins- und Lizenzgebmh-
ren-Richtlinie) fmr eine obergangszeit noch besteuert werden kqnnen. Dabei ist
die erstmalige Anwendung der Richtlinie 2003/49/EG weitgehend von der Um-
setzung der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Zinsertrngen abhnn-
gig. Diese Richtlinie wird ab dem 1.7.2005 angewandt.
Mit der Regelung des Abs. 6 Satz 4 wird der sachliche Anwendungsbereich von
§ 34c Abs. 1 Satz 3 iVm. Abs. 6 Satz 3 EStG iVm. Abs. 6 Satz 1 erweitert. Der
Regelung dmrfte allerdings nur im Verhnltnis mit EU-Mitgliedstaaten Bedeutung
zukommen, mit denen DBA bestehen, die auf Zinsen und/oder Lizenzgebmh-
ren noch eine Quellensteuer vorsehen. Dies sind aktuell fmr Zinsen die DBA
mit Polen (5 vH Quellensteuer), Griechenland, Italien, Lettland, Litauen (jeweils
10 vH Quellensteuer), Spanien (grds. 0, in Ausnahmefnllen 10 vH), Belgien und
Portugal (15 vH Quellensteuer) sowie fmr Lizenzzahlungen die DBA mit Tsche-
chien, Finnland, Italien, Polen, Slowakei, Spanien (5 vH Quellensteuer), Estland,
Lettland, Litauen (5 vH/10 vH Quellensteuer) und Portugal (10 vH Quellen-
steuer; vgl. hierzu auch die Abkommensmbersicht bei PMllath in Vogel/Lehner,
DBA, 4. Aufl. 2003, Art. 12 OECD-MA Rn. 29; GrOtzner in BHGK, Art. 12
OECD-MA unter C. Anhang).

II. Grundregelung des Abs. 6 Satz 3 (fbergangsregime fdr Anrechnung
auslendischer Quellensteuern)

Begrenzung der Anrechnung durch Richtlinien-Hgchstsetze: Soweit die
nach den obergangsregelungen in Art. 6 der Zins- und Lizenzgebmhren-Richt-
linie (Richtlinie 2003/49/EG) zulnssigen Hqchstsntze der Quellensteuer fmr
Zinsen und Lizenzgebmhren niedriger sind als der nach dem maßgebenden
DBA zulnssige StSatz, wird die Anrechnung der erhobenen Quellensteuern nur
nach Maßgabe des in der Richtlinie festgelegten niedrigeren Satzes gewnhrt. Ist
allerdings der zulnssige DBA-Hqchstsatz niedriger, so ist dieser fmr die Anrech-
nung maßgeblich.
E Zinsen: Nach Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2003/49/EG sind „Zinsen“ Ein-
kmnfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfand-
rechte an Grundstmcken gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des
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Schuldners ausgestattet sind, insbes. Einkmnfte aus qffentlichen Anleihen und
aus Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Ge-
winne aus Losanleihen; Zuschlnge fmr verspntete Zahlung gelten nicht als Zin-
sen. Der Zinsbegriff der Richtlinie entspricht der Zinsdefinition in Art. 11
Abs. 3 OECD-MA, kann aber in dem jeweils maßgebenden DBA davon abwei-
chen.
E Lizenzgebdhren: Nach Art. 2 Buchst. b der Richtlinie 2003/49/EG sind „Li-
zenzgebmhren“ Vergmtungen jeder Art, die fmr die Benutzung oder fmr das Recht
auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, kmnstlerischen oder wissen-
schaftlichen Werken, einschließlich kinematografischer Filme und Software, von
Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plnnen, geheimen Formeln oder
Verfahren oder fmr die Mitteilung gewerblicher, kaufmnnnischer oder wissen-
schaftlicher Erfahrungen gezahlt werden; Zahlungen fmr die Benutzung oder
das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmnnnischer oder wissenschaftlicher
Ausrmstungen gelten als Lizenzgebmhren. Der Lizenzgebmhrenbegriff der Richt-
linie weicht insofern von der Definition in Art. 12 Abs. 2 OECD-MA ab, als
auch Vergmtungen fmr die oberlassung von (Computer-)Software sowie Vergm-
tungen fmr die Benutzung oder das Recht auf Nutzung gewerblicher, kaufmnnni-
scher oder wissenschaftlicher Ausrmstungen erfaßt werden.
E Ausgeschlossen von der Anwendung der Zins- und Lizenzgebmhren-Richtlinie
sind insbes. Zahlungen, die nach dem Recht des Quellenstaats als (verdeckte)
Gewinnausschmttungen oder Kapitalrmckzahlungen gelten, gewinnabhnngige
Vergmtungen (zB Einnahmen aus stiller Gesellschaft, partiarischem Darlehen,
Gewinnobligationen, Genußrechten) und unangemessen hohe Zins- und Li-
zenzzahlungen (vgl. Art. 4 der Richtlinie 2003/49/EG).
Zinsen/Lizenzgebdhren von verbundenen Unternehmen und deren Be-
triebsstetten: Die Anrechnung erfolgt nur auf Quellensteuern auf Zinsen bzw.
Lizenzgebmhren von verbundenen Unternehmen der maßgebenden EU-Mit-
gliedstaaten (Griechenland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Tschechische Re-
publik, Spanien, Slowakei) oder von in diesen EU-Mitgliedstaaten gelegenen Be-
triebsstntten eines verbundenen Unternehmens eines Mitgliedstaats (Schuldner
der Zinsen bzw. Lizenzgebmhren).
E Verbundene Unternehmen: Der Unternehmensbegriff ist in Art. 3 der Zins- und
Lizenzgebmhren-Richtlinie definiert. Das Unternehmen muß eine der in der Li-
ste im Anhang aufgefmhrten Rechtsformen aufweisen (vgl. Anlage 3 Nr. 1 und
Anlage 3a Nr. 1 zu § 50g EStG) und nach dem StRecht eines Mitgliedstaats in
diesem Mitgliedstaat niedergelassen (dh. ansnssig) sein und nicht nach einem
zwischen dem betreffenden Staat und einem Drittstaat geschlossenen DBA als
außerhalb der EU niedergelassen (dh. ansnssig) gelten. Um verbundene Unter-
nehmen handelt es sich gem. Art. 3 Buchst. b der Richtlinie 2003/49/EG bei
Unternehmen, zwischen denen entweder unmittelbar eine Beteiligung von min-
destens 25 vH besteht oder die innerhalb der EU mittelbar mber ein drittes Un-
ternehmen verbunden sind, das zu mindestens 25 vH sowohl an der zins- bzw.
lizenzgebenden als auch an der zins- bzw. lizenznehmenden Gesellschaft betei-
ligt ist. Dadurch werden auch Zins- und Lizenzzahlungen zwischen Schwester-
gesellschaften erfaßt, nicht aber stufenmbergreifende Zahlungen in einem mehr-
stufigen Konzern.
E Betriebsstette iSd. Definition in Art. 3 der Zins- und Lizenzgebmhren-Richtlinie
ist eine feste Geschnftseinrichtung in einem EU-Mitgliedstaat, in der die Tntig-
keit eines Unternehmens eines anderen Mitgliedstaats ganz oder teilweise ausge-
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fmhrt wird. Dies entspricht dem Betriebsstnttenbegriff in Art. 5 Abs. 1 OECD-
MA. Eine Betriebsstntte ist insoweit Schuldner von Zinsen oder Lizenzgebmh-
ren, als die entsprechenden Zahlungen in dem Mitgliedstaat, in dem sie belegen
ist, fmr sie stl. abziehbare BA darstellen (Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie 2003/49/
EG).
fbergangsfristen und Quellensteuer-Hgchstsetze: Fmr die EU-Mitglied-
staaten Spanien, Griechenland, Portugal, Polen, Lettland, Litauen und Tschechi-
sche Republik (nicht Slowakei) ist der Beginn der Anwendung der Zins- und Li-
zenzgebmhren-Richtlinie (2003/49/EG) an den Beginn der Anwendung der
Richtlinie mber die Steuerregelungen fmr Zinszahlungen, deren Empfnnger na-
tmrliche Personen sind, gekoppelt (Richtlinie 2003/48/EG des Rates v. 3.6.2003,
ABl. EU Nr. L 157/38). Die Anwendung dieser Richtlinie 2003/48/EG ist ua.
von einem Kompromiß mit bestimmten Drittstaaten (Schweiz, Liechtenstein,
Andorra, Monaco, San Marino) abhnngig, so daß der Anwendungsbeginn und
damit auch der Anwendungsbeginn der Richtlinie 2003/49/EG fmr die genann-
ten Mitgliedstaaten zunnchst unklar war (vgl. auch KMrner, IStR 2004, 751 f.).
Inzwischen wurden entsprechende Abkommen mit den maßgebenden Drittlnn-
dern unterzeichnet, so daß die Richtlinie 2003/48/EG und damit auch die
Richtlinie 2003/49/EG ab dem 1.7.2005 angewandt werden. Erst nach dem An-
wendungsbeginn beginnt der obergangszeitraum, innerhalb dessen die o.g. Mit-
gliedstaaten noch Quellensteuern erheben dmrfen. Im einzelnen gelten folgende
obergangsfristen und Quellensteuer-Hqchstsntze:

Quellensteuer auf Zinsen:
Griechenland 4 Jahre: 10 vH; danach 4 Jahre: 5 vH
Portugal 4 Jahre: 10 vH; danach 4 Jahre: 5 vH
Polen 4 Jahre: 10 vH; danach 4 Jahre: 5 vH
Lettland 4 Jahre: 10 vH; danach 4 Jahre: 5 vH
Litauen 4 Jahre: 10 vH; danach 2 Jahre: 5 vH
Quellensteuer auf Lizenzgebdhren:
Spanien 6 Jahre: 10 vH
Griechenland 4 Jahre: 10 vH; danach 4 Jahre: 5 vH
Portugal 4 Jahre: 10 vH; danach 4 Jahre: 5 vH
Polen 4 Jahre: 10 vH; danach 4 Jahre: 5 vH
Lettland 4 Jahre: 10 vH; danach 4 Jahre: 5 vH
Litauen 6 Jahre: 10 vH
Tschechische Republik 6 Jahre: 10 vH
Slowakei keine Anwendung der Richtlinie

vom 1.5.2004 bis 30.4.2006

Der Rat kann vor Ablauf der jeweiligen obergangszeit auf Vorschlag der Kom-
mission einstimmig eine etwaige Verlnngerung der obergangszeit beschließen
(Art. 6 Abs. 1 aE der Richtlinie 2003/49/EG).

III. Regelung des Abs. 6 Satz 4
(reduzierter Anrechnungshgchstbetrag)

Hintergrund: Abs. 6 Satz 4 bestimmt, daß § 34c Abs. 6 Satz 3 EStG auch auf
Zinsen und Lizenzgebmhren aus einem EU-Mitgliedstaat entsprechend anzu-
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wenden ist, die in diesem Mitgliedstaat nach der Richtlinie nicht besteuert wer-
den dmrfen. § 34c Abs. 6 Satz 3 iVm. Abs. 1 Satz 3 EStG (hier iVm. Abs. 6
Satz 1) betrifft den Fall, daß auslnnd. Einkmnfte im Ausland aufgrund eines
DBA nicht besteuert werden kqnnen. Sie werden bei der Ermittlung der aus-
lnnd. Einkmnfte im Rahmen der Hqchstbetragsberechnung nicht bermcksichtigt
(zur Einfmgung von § 34c Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6 Satz 3 EStG durch das
StVergAbG s. § 34c EStG Anm. J 03-2 ff.). Dadurch mindert sich der Anrech-
nungshqchstbetrag (Durchbrechung der „Per-country-limitation“ zugunsten ei-
ner „Per-item-limitation“). Die Regelung in Satz 4 erweitert den sachlichen An-
wendungsbereich von § 34c Abs. 6 Satz 3 iVm. Abs. 1 Satz 3 EStG iVm. Abs. 6
Satz 1 auf auslnnd. Einkmnfte, die in dem EU-Mitgliedstaat nach der Zins- und
Lizenzgebmhren-Richtlinie (Richtlinie 2003/49/EG) und ihrer Ergnnzung
(Richtlinie 2004/76/EG) nicht besteuert werden kqnnen.
Kein Besteuerungsrecht fdr Zinsen und Lizenzgebdhren nach der Richt-
linie: Sachlich erfaßt werden nur Zinsen und Lizenzgebmhren iSd. Richtlinien-
definition (s. Anm. 126), die nach den Vorgaben der Richtlinien 2003/49/EG
und 2004/76/EG nicht besteuert werden dmrfen.
Keine Berdcksichtigung der Zinsen und Lizenzgebdhren aus dem EU-
Mitgliedstaat: Die Rechtfolge ergibt sich aus § 34c Abs. 1 Satz 3 EStG iVm.
Abs. 6 Satz 1. Die nach der Richtlinie stfrei gestellten Zinsen und Lizenzgebmh-
ren werden bei der Ermittlung der auslnnd. Einkmnfte aus dem jeweiligen EU-
Mitgliedstaat nicht bermcksichtigt. Die Nichtbermcksichtigung erfolgt nur bei
dem Faktor „auslnnd. Einkmnfte je Staat“ der Berechnungsformel fmr die Er-
mittlung des Anrechnungshqchstbetrags (vgl. § 34c EStG Anm. J 03-5) und
fmhrt damit zu einer Verringerung des jeweiligen Anrechnungshqchstbetrags.

IV. Regelung des Abs. 6 Satz 5
(Fiktion der Herkunft von Zinsen bzw. Lizenzgebdhren)

Eine Zahlung, die von einem Unternehmen aus Griechenland, Lettland, Li-
tauen, Polen, Portugal, der Slowakei, Spanien und der Tschechischen Republik
oder einer dort gelegenen Betriebsstntte eines Unternehmens eines EU-Mit-
gliedstaats als Schuldner erfolgt, gilt als aus dem betreffenden EU-Mitgliedstaat
stammend, wenn die Einkmnfte nach Art. 6 der Richtlinie 2003/49/EG in die-
sem EU-Mitgliedstaat besteuert werden kqnnen.
Unternehmen bzw. Betriebsstette als zahlender Schuldner der Zinsen/Li-
zenzgebdhren: Das Unternehmen eines der in Abs. 6 Satz 3 genannten EU-
Mitgliedstaaten oder die in einem dieser Staaten gelegene Betriebsstntte eines
Unternehmens eines anderen EU-Mitgliedstaats muß die Zinsen bzw. Lizenzge-
bmhren als zivilrechtlicher Schuldner zahlen.
E Zinsen und Lizenzgebdhren: s. Anm. 126.
E Verbundene Unternehmen und Betriebsstette: s. Anm. 126.
E Zahlung: Der Begriff „zahlen“ wird in der Richtlinie 2003/49/EG nicht defi-
niert. Da die Richtlinienregelung das abkommensrechtliche Besteuerungsrecht
modifiziert, liegt eine Orientierung am abkommensrechtlichen Verstnndnis von
„Zahlung“ nahe. Der Begriff der Zahlung in Art. 11 OECD-MA meint den Ab-
fluß der Zinsen beim Schuldner (vgl. Wassermeyer in DW, DBA, Art. 11
OECD-MA Rn. 36; PMllath in Vogel/Lehner, DBA, 4. Aufl. 2003, Art. 11
OECD-MA Rn. 14; Geurts in Strunk/Kaminski/KMhler, Art. 11 OECD-MA
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Rn. 28). Erfaßt wird schon das Entstehen der Forderung, wenn diese infolge
des Aktivierungsgebots der Quellenbesteuerung unterliegt. Neben der Hingabe
von Geld und geldwerten Vorteilen fmhren auch Erfmllungssurrogate zur „Zah-
lung“ (zB Aufrechnung).
Besteuerungsrecht dieser Zinsen/Lizenzgebdhren nach Art. 6 der Richt-
linie: Die Zinsen bzw. Lizenzgebmhren mmssen in dem maßgebenden EU-Mit-
gliedstaat des zahlenden Unternehmens oder der zahlenden Betriebsstntte in
den in Art. 6 festgelegten obergangszeiten und mit den dort festgelegten Quel-
lensteuerhqchstsntzen besteuert werden kqnnen.
Herkunftsfiktion: Sind die Tatbestandsvoraussetzungen erfmllt, „gilt die Zah-
lung (der Zinsen bzw. Lizenzgebmhren) als aus dem betreffenden EU-Mitglied-
staat stammend“. Die Frage, aus welchem Staat die auslnnd. Einkmnfte stam-
men, beurteilt sich grundsntzlich nach den Kriterien des einschlngigen DBA
(vgl. Anm. 81). Die Regelung in Abs. 6 Satz 5 enthnlt insofern eine Modifikation
der Grundsatzregelung fmr Zinsen und Lizenzgebmhren iSv. Art. 6 der Zins- und
Lizenzgebmhren-Richtlinie.

V. Regelung des Abs. 6 Satz 6
(Anrechnung fiktiver Quellensteuern)

Abs. 6 Satz 6 regelt die obergangsfrist fmr die Anrechnung sog. fiktiver Quellen-
steuern auf Zinsen und Lizenzgebmhren, also Fnlle, in denen die Steuern entwe-
der nicht oder nicht in voller Hqhe der abkommensrechtlichen Anrechnungsbe-
rechtigung erhoben werden. Soweit das DBA mit einem der in Abs. 6 Satz 3
genannten EU-Mitgliedstaaten die Anrechnung solcher fiktiver Quellensteuern
vorsieht, ist diese Anrechnung letztmalig fmr den VZ zu gewnhren, in dem der
betreffende Mitgliedstaat eine Quellensteuer erheben darf (zu diesen obergangs-
fristen s. Anm. 126). Die Anrechnung fiktiver Quellensteuern auf Zinsen/Li-
zenzgebmhren ist derzeit nur in den DBA mit Griechenland (Zinsen), Portugal
(Zinsen und Lizenzgebmhren) und Spanien (Zinsen) vereinbart (vgl. die Abkom-
mensmbersicht bei Vogel in Vogel/Lehner, DBA, 4. Aufl. 2003, Art. 23
OECD-MA Rn. 191).

VI. Regelung des Abs. 6 Setze 7 und 8
(Betriebsstette als Vergdtungsempfenger)

Zinsen und/oder Lizenzgebmhren aus Griechenland, Lettland, Litauen, Polen,
Portugal, der Slowakei, Spanien und der Tschechischen Republik, die an eine in-
lnnd. Betriebsstntte eines anderen EU-Mitgliedstaats gezahlt werden, gelten fmr
Zwecke der Anwendung des § 50 Abs. 6 EStG als auslnnd. Einkmnfte (Satz 7).
Die Anrechnung ist auf den nach der Zins- und Lizenzgebmhren-Richtlinie zu-
lnssigen Hqchstsatz begrenzt (Satz 8). Die inlnnd. Betriebsstntte ist unter den
Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 5 der Zins- und Lizenzgebmhren-Richtlinie
Vergmtungsempfnnger (vgl. auch § 50g Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b EStG).
§ 50 Abs. 6 EStG iVm. Abs. 6 Satz 1 erstreckt die Anrechnungsberechtigung
– im Rahmen der Vorgaben des § 34c Abs. 1 EStG (insbes. Ermittlung des An-
rechnungshqchstbetrags) – auf beschrnnkt stpfl. Kqrperschaften, Personenverei-
nigungen und Vermqgensmassen iSd. § 2 Nr. 1 KStG. Zweck ist die Vermei-
dung der Doppelbesteuerung, einerseits der deutschen Besteuerung nach § 49
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Abs. 1 EStG und andererseits der auslnnd. Besteuerung. Voraussetzung ist ne-
ben dem Inlandsbezug (Betrieb im Inland, zB Betriebsstntte), daß es sich um
Einkmnfte aus einem auslnnd. Staat handelt, die dort nicht in einem „der unbe-
schrnnkten StPflicht nhnlichen Umfang“ der Besteuerung unterworfen werden
(vgl. Anm. 110). Abs. 6 Satz 7 definiert die Zinsen und Lizenzgebmhren aus den
maßgeblichen EU-Mitgliedstaaten, die mbergangsweise zu einer Quellenbesteue-
rung berechtigt sind, als „auslnnd. Einkmnfte“ (richtiger: „Einkmnfte aus einem
auslnnd. Staat“) iSd. § 50 Abs. 6 EStG, wenn diese an eine inlnnd. Betriebsstntte
eines anderen EU-Mitgliedstaats gezahlt werden. Nur das Tatbestandsmerkmal
„Einkmnfte aus einem auslnnd. Staat“ wird fingiert, die mbrigen Voraussetzungen
(insbes. keine Ertragsbesteuerung im Quellenstaat in einem der unbeschrnnkten
KStpflicht entsprechenden Umfang) mmssen tatsnchlich vorliegen (vgl. dazu
Anm. 110). In der Rechtfolge ist Deutschland zur Anrechnung dieser Quellen-
steuern aus „Drittstaaten“ verpflichtet. Die Anrechnung ist auf die Richtlinien-
sntze innerhalb der obergangszeiten begrenzt (s. dazu Anm. 126).

Einstweilen frei.

Anhang zur Rechtslage bis einschließlich VZ 2000:
Indirekte Steueranrechnung (Abs. 2–5 und 7 aF)

I. Abschaffung der indirekten Steueranrechnung
wegen kgrperschaftsteuerlichen Systemwechsels

Die in den Abs. 2–5 und 7 geregelte indirekte StAnrechnung wurde durch das
StSenkG v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I 2000, 1428) aufgehoben.
Hintergrund ist der Systemwechsel vom kstl. Anrechnungsverfahren zum Halb-
einkmnfteverfahren. Das auch auslnnd. Beteiligungsertrnge umfassende nationale
Schachtelprivileg des § 8b Abs. 1 fmhrt grds. dazu, daß die Beteiligungsertrnge
nur mit der Ertragsteuer auf Ebene der ausschmttenden auslnnd. KapGes. bela-
stet sind und nicht mehr einer stl. Mehrfachbelastung sowohl auf Ebene der aus-
lnnd. Tochtergesellschaft als auch der inlnnd. Muttergesellschaft unterliegen (dies
ist allerdings mit der 5 vH-Fiktion nicht abziehbarer BA verbunden). Die indi-
rekte StAnrechnung, die die Vermeidung der wirtschaftlichen Doppelbesteue-
rung des ausgeschmtteten Gewinns bezweckt, wurde dadurch entbehrlich – so
jedenfalls die Auffassung des Gesetzgebers (vgl. BTDrucks. 14/2683, 125; zur
Kritik hieran vgl. Anm. 3). Im Hinblick auf die noch offenen Veranlagungen der
VZ vor 2001 wird die indirekte StAnrechnung im oberblick dargestellt.

II. Zweck und Bedeutung der indirekten Steueranrechnung

Zielsetzung:Wnhrend die direkte StAnrechnung (Abs. 1 u. 6) die internationale
Doppelbesteuerung bei demselben StSubjekt vermeiden will, indem sie die
Steuer anrechnet, die zu Lasten des inlnnd. KStSubjekts im Ausland als Quellen-
steuer erhoben wird, zielt die indirekte StAnrechnung darauf ab, die wirtschaft-
liche Doppelbesteuerung zu beseitigen, die dadurch entsteht, daß das gleiche
Steuersubstrat, nnmlich der von der auslnnd. Tochtergesellschaft erwirtschaftete
Gewinn, sowohl bei der Tochtergesellschaft selbst als auch bei der die Gewinn-
ausschmttungen empfangenden inlnnd. Muttergesellschaft besteuert wird. Mit
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der indirekten Anrechnung wird die Vorbelastung des ausgeschmtteten Gewinns
bermcksichtigt. Die Gewinnausschmttungen von auslnnd. Tochtergesellschaften
werden damit unter bestimmten Voraussetzungen der gleichen StBelastung un-
terworfen wie Ausschmttungen von inlnnd. Tochtergesellschaften; auf diese Wei-
se sollte die Konkurrenzfnhigkeit deutscher KapGes. auf internationalen Mnrk-
ten verbessert werden (vgl. BTDrucks. VI/2883, 21). Die wirtschaftliche
Doppelbelastung wurde aber durch die indirekte StAnrechnung nur bis zur Ebe-
ne der inlnnd. Muttergesellschaft vermieden, bei Weiterausschmttung an deren
nicht kstpfl. Gesellschafter wurde die Entlastung im wirtschaftlichen Ergebnis
wieder aufgehoben (Nachversteuerungseffekt). Außerdem ergaben sich eine Rei-
he von Begrenzungen der Anrechnung aus Einschrnnkungen wie Aktivitntsvor-
behalt, Mindestbeteiligung, Mindestbesitzzeit, korrespondierende Ausschmt-
tungszeit, nur Begmnstigung des maximal dreistufigen Konzernaufbaus.
Bedeutung: In der Praxis hatte die indirekte StAnrechnung nur geringe Bedeu-
tung, da die Beteiligungsertrnge vielfach schon durch ein DBA-Schachtelprivileg
im Inland freigestellt wurden.

III. fberblick dber die Abs. 2–5 und 7 aF

Abs. 2 regelte den Grundtatbestand der indirekten StAnrechnung fmr den Fall
von Gewinnausschmttungen einer aktiv tntigen auslnnd. Tochtergesellschaft, an
der die inlnnd. Muttergesellschaft unmittelbar beteiligt ist. Die auf den Gewinn
erhobene auslnnd. Steuer der Tochtergesellschaft wird auf die inlnnd. KSt., die
auf die bei der Muttergesellschaft erzielten Beteiligungsertrnge entfnllt, angerech-
net.
Abs. 2a regelte den Fall der indirekten StAnrechnung fmr Gewinnausschmttun-
gen einer in einem EU-Mitgliedstaat ansnssigen Tochtergesellschaft. Im Gegen-
satz zu Abs. 2 mußte die EU-Tochtergesellschaft keine besonderen Tntigkeits-
merkmale erfmllen.
Abs. 3 enthielt einen Sonderfall von Abs. 2. Fmr die Gewinnausschmttungen von
in Entwicklungslnndern ansnssigen Tochtergesellschaften wurde fingiert, daß die
anrechenbare auslnnd. Steuer ebenso hoch ist wie die auf die Ausschmttung ent-
fallende deutsche KSt. der Muttergesellschaft (sog. „Quasi-Schachtelprivileg“).
Abs. 4 regelte die Nachweiserfordernisse fmr die Inanspruchnahme der indirek-
ten StAnrechnung.
Abs. 5 dehnte die StAnrechnung des Abs. 2 auf Gewinnausschmttungen von ak-
tiv tntigen auslnnd. Enkelgesellschaften (mittelbare Beteiligung der inlnnd. Mut-
tergesellschaft) aus.
Abs. 7 erweiterte die indirekte StAnrechnung auf Gewinnausschmttungen, die
eine inlnnd. gewerbliche Betriebsstntte einer beschrnnkt stpfl. Kqrperschaft von
einer auslnnd. Tochtergesellschaft empfnngt.

IV. Die indirekte Steueranrechnung nach Abs. 2 aF

1. Tatbestandsvoraussetzungen
Begdnstigte Muttergesellschaft ist jedes unbeschrnnkt stpfl. KStSubjekt iSv.
§ 1 Abs. 1 und § 3 Abs. 1. Als Organtrnger ist die Muttergesellschaft fmr von der
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Organgesellschaft bezogene Gewinnausschmttungen anrechnungsberechtigt,
wenn bei dieser die Beteiligungsvoraussetzungen vorliegen (§ 19 Abs. 1).
Auslendische Tochtergesellschaft: Die ausschmttende Gesellschaft muß Sitz
(§ 11 AO) und Geschnftsleitung (§ 10 AO) im Ausland haben. Es muß sich um
eine KapGes. handeln. Dies bestimmt sich nach Maßgabe eines Typenver-
gleichs; entscheidend ist, ob die auslnnd. Gesellschaft nach ihrer zivilrechtlichen
Struktur und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung mit einer deutschen KapGes. ver-
gleichbar ist (vgl. Betriebsstnttenerlaß, BMF v. 24.12.1999, BStBl. I 1999, 1076
Tab. 1 und 2; s. auch Anm. 16).
Beteiligungsvoraussetzungen: Die Muttergesellschaft muß ununterbrochen
seit mindestens 12 Monaten vor dem Ende des VZ oder des davon abweichen-
den Gewinnermittlungszeitraums zu mindestens 10 vH unmittelbar am Nenn-
kapital der Tochtergesellschaft beteiligt sein. Eine Beteiligung an den Stimm-
rechten oder mber Genußrechte ist nicht ausreichend. Es muß sich um eine
unmittelbare Beteiligung handeln, dh. die Zwischenschaltung einer KapGes.
oder einer PersGes. schließt die Unmittelbarkeit aus (vgl. BFH v. 15.6.1988 –
II R 224/84, BStBl. II 1988, 761). Der Zwqlfmonatszeitraum ist grds. auch fmr
den Hinzuerwerb von Anteilen an der Tochtergesellschaft und fmr Kapitalerhq-
hungen, bei denen sich die Beteiligungsquote erhqht, relevant (vgl. Abschn. 76
Abs. 6 Satz 3 KStR 1995; aA zum Teil im Schrifttum: vgl. MOller-Dott in
FWB, § 26 Rn. 313; Maas in Frotscher/Maas, § 26 Rn. 57). Bei Erwerben zum
Jahreswechsel kqnnen sowohl der Vernußerer als auch der Erwerber die Erfml-
lung der zwqlfmonatigen Besitzzeit fmr sich geltend machen (vgl. den sog. Mit-
ternachtserlaß, BMF v. 8.1.1976, DStZ/B 1976, 62; FinMin. Nds. v. 19.2.1976,
DB 1976, 511). Bei Vermqgensmbergnngen unter Buchwertfortfmhrung wird die
Besitzzeit der mbertragenden Gesellschaft bei der mbernehmenden Gesellschaft
angerechnet (vgl. § 12 Abs. 3 UmwStG).
Aktive Tetigkeit der Tochtergesellschaft: Die Bruttoertrnge der Tochterge-
sellschaft mmssen ausschließlich oder fast ausschließlich aus aktiven Tntigkeiten
iSd. § 8 Abs. 1 Nr. 1–6 AStG und/oder aus Beteiligungen iSd. § 8 Abs. 2 AStG
aF stammen. Finanzierungseinkmnfte iSv. § 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG sind somit
schndlich. Maßgeblich fmr die Aktivitntsanforderungen ist das Wj., fmr das die
Tochtergesellschaft ausschmttet (Gewinnverteilungsbeschluß; bei vGA und Vor-
abausschmttungen das Wj., in das die Ausschmttung fnllt), nicht das Wj., in dem
ausgeschmttet wird. Fast ausschließlich meint Bruttoertrnge aus aktivem Erwerb
von mindestens 90 vH (vgl. BFH v. 30.8.1995 – I R 112/94, BStBl. II 1996, 122;
Abschn. 76 Abs. 9 KStR 1995). Das bedeutet, sobald die Tochtergesellschaft
mehr als 10 vH ihrer Bruttoertrnge aus passiven Tntigkeiten (dh. Tntigkeiten, die
nicht unter die o.g. Bestimmungen des AStG fallen) erwirtschaftet, ist die indi-
rekte StAnrechnung vollstnndig ausgeschlossen („Infektionswirkung“ der passi-
ven Bruttoertrnge; krit. Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 2. Aufl. 1998,
Rn. 15173). Der nach Abs. 4 Nr. 1 erforderliche Nachweis mber die Herkunft
der Bruttoertrnge aus aktiven Tntigkeiten kann durch eine hinreichend geglie-
derte Gewinn- und Verlustrechnung der Tochtergesellschaft erbracht werden
(vgl. Abschn. 76 Abs. 8 KStR 1995; BMF v. 14.5.2004, BStBl. I 2004 Son-
derNr. 1 Tz. 9.0.1).
Steuer auf den ausschdttbaren Gewinn:
E Gewinnsteuer : Anrechnungsfnhig ist nur eine auslnnd. Steuer, die der deutschen
KSt. entspricht (vgl. Anm. 26). Erfaßt werden auch Steuern auf den Gewinn der
Tochtergesellschaft, die in Drittstaaten oder im Inland erhoben werden. Wird
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die Quellensteuer im Ansnssigkeitsstaat der Tochtergesellschaft angerechnet,
dann ist fmr die indirekte StAnrechnung nur die Steuer zu bermcksichtigen, die
nach Anrechnung der Quellensteuer verbleibt. Die Steuer muß festgesetzt und
gezahlt sein und darf keinem Ermnßigungsanspruch mehr unterliegen (s. dazu
Anm. 30 ff.). Die Umrechnung in DM erfolgte zum Devisenkurs des Tages der
Zahlung (Abschn. 76 Abs. 11 Satz 3 KStR 1995). Maßgebend ist die Steuer der
Tochtergesellschaft, die fmr das Wj. erhoben wird, fmr das die Tochtergesellschaft
die Gewinnausschmttung vorgenommen hat.
E Ausschdttbarer Gewinn ist der nach den handelsrechtlichen Vorschriften des An-
snssigkeitsstaats ermittelte Gewinn der Tochtergesellschaft fmr das maßgebende
Wj. Der ausschmttbare Gewinn ist um die zu Lasten des Gewinns gebildeten
Rmcklagen zu erhqhen und um die zugunsten des Jahresgewinns aufgelqsten
Rmcklagen zu vermindern. „Ausschmttbarer Gewinn“ ist somit nicht der ausge-
wiesene Bilanzgewinn, sondern der Jahresmberschuß. Rmcklagenvernnderungen
nach auslnnd. Recht werden dann nicht bermcksichtigt, wenn sie sich ergebnis-
wirksam bei der Ermittlung des Steuerbilanzgewinns und der auslnnd. Steuern
vom Einkommen ausgewirkt haben (Abschn. 76 Abs. 13 Satz 4 KStR 1995).
Gewinn- und Verlustvortrnge werden wie Rmcklagen behandelt, da sie sich be-
reits im Jahr, in dem sie entstanden sind, ausgewirkt haben. VGA sind hinzuzu-
rechnen, wenn sie im maßgebenden Wj. den Gewinn gemindert haben (Abs. 2
Satz 4). Der „ausschmttbare Gewinn“ ist durch Vorlage von Bilanzen und Er-
folgsrechnungen der Tochtergesellschaft nachzuweisen (Abs. 4 Nr. 2).

2. Rechtsfolgen
Liegen die Voraussetzungen vor, ist die auslnnd. Steuer der Tochtergesellschaft
auf Antrag von der inlnnd. KSt. der Muttergesellschaft auf die Gewinnanteile
abzuziehen. Der Antrag kann bis zum Abschluß der letzten Tatsacheninstanz
gestellt werden. Die Anrechnung wird durch verschiedene Faktoren begrenzt,
und zwar zum einen durch den Teil der auslnnd. Steuer, der anrechenbar ist, und
zum anderen durch den Hqchstbetrag der deutschen KSt., auf den angerechnet
werden kann.
Anrechenbarer Teil der auslendischen Steuer: Die im Ausland entrichtete
Steuer der Tochtergesellschaft ist nur insoweit anrechenbar, als sie auf tatsnch-
lich ausgeschmttete Gewinne entfnllt und der Beteiligungsquote der Muttergesell-
schaft entspricht.
E Begrenzung durch die effektive Ausschdttung: Anrechenbar ist nur der Teil der
Steuer, der dem Verhnltnis der tatsnchlichen Ausschmttung zu dem gesamten
ausschmttbaren Gewinn der Tochtergesellschaft entspricht.
E Begrenzung durch die Beteiligungsquote: Anrechenbar ist außerdem nur der Teil der
anrechnungsfnhigen Steuer, der dem Anteil der Muttergesellschaft am Nennka-
pital der Tochtergesellschaft entspricht. Diese Begrenzung wird nur relevant bei
einer nicht 100 vH-Beteiligung. Sie fmhrt bei vGA und Vorzugsdividenden idR
dazu, daß ein Teil der anrechnungsfnhigen Steuer fmr die indirekte Anrechnung
verloren geht.
E Ermittlung: Somit wird die anrechenbare Steuer nach folgender Formel ermit-
telt (vgl. Abschn. 76 Abs. 12 Satz 3 KStR 1995):
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Anrechenbare Steuer =

festgesetzte und gezahl-
te und keinem Ermnßi-
gungsanspruch mehr
unterliegende KSt. der
Tochtergesellschaft

v

Gewinnanteile der
Muttergesellschaft
ausschmttbarer Gewinn
der Tochtergesellschaft

Dabei ergibt sich der Gewinnanteil der Muttergesellschaft (Bruttobetrnge) aus
dem Ausschmttungsbetrag und der Beteiligungsquote der Muttergesellschaft.
Begrenzung durch den Anrechnungshgchstbetrag: Die anrechenbare
Steuer kann hqchstens auf den Teil der deutschen KSt. angerechnet werden, der
auf die Dividendeneinkmnfte entfnllt. Fmr die Ermittlung dieses Anteils sind die
Dividendeneinnahmen um die direkt zuzuordnenden BA (bzw. WK) zu kmrzen
(Abschn. 76 Abs. 15 KStR 1995).
E „Per-country-limitation“: Da Abs. 2 Satz 7 auf Abs. 1 verweist, gilt auch hier die
„Pro-Staat-Betrachtung“, dh. alle auslnnd. Einkmnfte aus einem Staat sind fmr
die direkte und indirekte StAnrechnung zusammenzufassen.
E Aufstockungsbetrag: Die Dividendeneinkmnfte sind um die anrechenbare Steuer
zu erhqhen (Abs. 2 Satz 5). Dieser sog. „Aufstockungsbetrag“ erhqht das kstl.
Einkommen der Muttergesellschaft. Zweck der Aufstockung ist, zu verhindern,
daß die auslnnd. Steuer einerseits nicht in der Bemessungsgrundlage der deut-
schen KSt. enthalten ist und andererseits aber auf die deutsche KSt. angerechnet
wird und damit im Ergebnis zweimal bermcksichtigt wmrde. Zutreffend ist die
Bermcksichtigung eines Aufstockungsbetrags in Hqhe der tatsnchlich anzurech-
nenden auslnnd. Steuer nach Bermcksichtigung einer direkten StAnrechnung
(vgl. Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 2. Aufl. 1998, Rn. 15182). Zwei-
felhaft ist, ob der Aufstockungsbetrag nur auf der Grundlage der auslnnd. Divi-
dendeneinkmnfte zu berechnen ist, oder ob alle auslnnd. Einkmnfte eines Staats
einzubeziehen sind (vgl. BlOmich/TNske, § 26 Rn. 126).

Beispiel: Die Muttergesellschaft ist zu 50 vH am Nennkapital der auslnnd. Tochterge-
sellschaft beteiligt. Der Handelsbilanzgewinn betrngt 100, die auslnnd. Ertragsteuer 40.
Ausgeschmttet werden 90, also 45 an die Muttergesellschaft. Die anrechenbare Steuer
betrngt 45 vH von 40 = 18. Auf die auslnnd. Beteiligung der Muttergesellschaft entfnllt
deutsche KSt. und damit als Hqchstbetrag der Anrechnung von 40 vH v (45 zzgl. 18
als Aufstockungsbetrag) = 25,2.

Begrenzung durch die direkte Steueranrechnung: Nach Abs. 2 Satz 6 ist die
direkte Anrechnung vor der indirekten Anrechnung durchzufmhren. Es ist also
zunnchst der Hqchstbetrag fmr den Gesamtbetrag der direkten und indirekten
StAnrechnung zu ermitteln. Von diesem Gesamtbetrag ist die direkt anrechen-
bare auslnnd. Steuer (zB Quellensteuer auf die Gewinnausschmttung) abzuzie-
hen. Die indirekte Anrechnung ist damit auf den nach Vornahme der direkten
Anrechnung verbleibenden Betrag der inlnnd. KSt. begrenzt.

V. Die indirekte Steueranrechnung nach Abs. 2a aF
(Sonderregelung fdr EU-Tochtergesellschaften)

1. Gesetzeszweck
Abs. 2a beruht auf Art. 4 der „Mutter-Tochter-Richtlinie“ v. 23.7.1990 (Richtli-
nie Nr. 90/435/EWG, ABl. EG Nr. L 225/6) und regelt die indirekte StAnrech-
nung fmr Gewinnausschmttungen von Tochtergesellschaften aus EU-Mitglied-
staaten ohne die einschrnnkende Voraussetzung einer aktiven Tntigkeit iSd. § 8
AStG der Tochtergesellschaft. Die Anrechnung wird also auch dann gewnhrt,
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wenn die EG-Tochtergesellschaft schndliche passive Einkmnfte erwirtschaftet.
Die Regelung hat allerdings nur dann praktische Bedeutung, wenn das jeweilige
DBA mit dem Mitgliedstaat keine Freistellung der Dividenden (DBA-Schachtel-
privileg ohne Aktivitntsklausel) vorsieht und die Anrechnung nach Abs. 2 nicht
mqglich ist, weil die EG-Tochtergesellschaft ihre Bruttoertrnge nicht fast aus-
schließlich aus unschndlichen Tntigkeiten und Beteiligungen (§ 8 Abs. 1 Nr. 1–6
und Abs. 2 AStG aF) bezieht.

2. Tatbestandsvoraussetzungen
Die Voraussetzungen entsprechen weitgehend denen des Abs. 2.
Begdnstigte Muttergesellschaft ist jede unbeschrnnkt stpfl. Kqrperschaft,
Personenvereinigung oder Vermqgensmasse (s. Anm. 153).
EU-Tochtergesellschaft ist eine Kqrperschaft, die abkommensrechtlich in ei-
nem anderen EU-Mitgliedstaat ansnssig ist und die eine der in Nr. 1 der Anlage
2 (frmher Anlage 7) zum EStG aufgefmhrten Rechtsformen aufweist.
Beteiligungsvoraussetzungen: s. Anm. 153. Zur Frage der EG-Rechtskonfor-
mitnt der Mindestbesitzzeit vgl. Schaumburg, DStJG Bd. 24 (2001), 225 (270).
Vorrangigkeit von DBA-StFreistellung fmr Gewinnausschmttungen und indi-
rekter StAnrechnung nach Abs. 2 und fiktiver indirekter Anrechnung nach
Abs. 3.
Ausschdttung von Gewinnanteilen sind offene und verdeckte Ausschmttun-
gen. Ausdrmcklich ausgeschlossen sind gem. Abs. 2a Satz 2 Bezmge, die infolge
der Herabsetzung des Kapitals oder nach Auflqsung der Gesellschaft (Auskeh-
rung von Liquidationsraten) anfallen.
Steuer auf den ausschdttbaren Gewinn: s. Anm. 153.

3. Rechtsfolge
Zur Durchfmhrung der Anrechnung verweist Abs. 2a auf die Regelungen in
Abs. 2 Sntze 2–7 (s. Anm. 154).

VI. Die indirekte Steueranrechnung nach Abs. 3 (Quasi-Schachtel-
privileg fdr Tochtergesellschaften in Entwicklungslendern)

1. Gesetzeszweck
Abs. 3 regelt eine Erweiterung von Abs. 2 fmr Gewinnausschmttungen von Toch-
tergesellschaften mit Sitz und Geschnftsleitung in einem Entwicklungsland. Fmr
diese wird eine fiktive StAnrechnung gewnhrt, die im wirtschaftlichen Ergebnis
dazu fmhrt, daß die Ausschmttungen von der inlnnd. Besteuerung freigestellt wer-
den. Dies wird gesetzestechnisch dadurch erreicht, daß die Ausschmttung der
Tochtergesellschaft zwar in das stpfl. Einkommen der Muttergesellschaft einbe-
zogen wird, jedoch fingiert wird, daß der vom Gewinn der Tochtergesellschaft
erhobene anrechenbare StBetrag der auf die bezogenen Gewinnanteile entfallen-
den deutschen KSt. entspricht. Gefqrdert werden soll der Kapitalexport in Ent-
wicklungslnnder; dort gewnhrte Steuervorteile sollen den Investoren erhalten
bleiben (Kapitalimportneutralitnt).
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2. Tatbestandsvoraussetzungen
Voraussetzungen des Abs. 2: Die Tochtergesellschaft muß die Voraussetzun-
gen des Abs. 2 erfmllen, also die Beteiligungsvoraussetzungen und Tntigkeitsan-
forderungen (vgl. Anm. 153).
Begdnstige Muttergesellschaften sind neben unbeschrnnkt kstpfl. Rechtssub-
jekten iSd. § 1 Abs. 1 auch beschrnnkt Stpfl., wenn die Gewinnanteile der Toch-
tergesellschaft aus dem Entwicklungsland Ertrag der inlnnd. Betriebsstntte der
Muttergesellschaft sind (vgl. Abs. 7).
Entwicklungsland: Die Tochtergesellschaft muß Geschnftsleitung und Sitz in
einem Entwicklungsland haben. Welche Staaten als Entwicklungslnnder gelten,
ist der Anlage zu § 5 KStDV 1994 zu entnehmen; Ermnchtigungsgrundlage ist
§ 53 Abs. 1 Nr. 3 KStG aF.

3. Rechtsfolge
Angerechnet wird eine fiktive auslnnd. Steuer, die in der Hqhe der inlnnd. KSt.
auf die bezogene (offene oder verdeckte) Gewinnausschmttung entspricht. Es
kommt somit nicht auf die tatsnchlich im Ausland entrichtete Steuer an. Nach
Verwaltungsauffassung ist auch – anders als bei der Anrechnung nach Abs. 2 –
ohne Bedeutung, ob die vGA die Bemessungsgrundlage bei der Tochtergesell-
schaft gemindert hat oder nicht; sie ist daher stets begmnstigt (vgl. Abschn. 76
Abs. 17 Satz 5 KStR 1995). Es wird fingiert, daß sich anzurechnende auslnnd.
Steuer und maßgebende deutsche KSt. betragsmnßig decken. Eine Hqchstbe-
tragsberechnung und die Ermittlung eines Aufstockungsbetrags ermbrigen sich.
Die Anrechnung einer fiktiven Steuer fmhrt damit zur StFreistellung der Ge-
winnanteile bei der Muttergesellschaft und steht wirtschaftlich einem nationalen
Schachtelprivileg gleich (aber keine Anwendung von § 3c EStG aF, da nicht als
sachliche StBefreiung, sondern als fiktive Anrechnung ausgestaltet; vgl. BFH v.
8.11.1989 – I R 21–22/86, BFH/NV 1990, 599).

VII. Die indirekte Steueranrechnung nach Abs. 5
(mittelbare Beteiligung)

1. Gesetzeszweck
Abs. 5 erweitert die Berechtigung zur indirekten Anrechnung unter bestimmten
Voraussetzungen auf die Ausschmttungen einer aktiv tntigen auslnnd. Enkelge-
sellschaft. Ziel der Regelung ist die Begmnstigung von Gewinnausschmttungen
aktiver Gesellschaften, die mber eine zwischengeschaltete Gesellschaft bezogen
werden (dreistufiger Konzernaufbau). Dabei wird fmr den Fall, daß Ausschmt-
tungen von der Enkelgesellschaft an die auslnnd. Tochtergesellschaft und Aus-
schmttungen von der Tochtergesellschaft an die inlnnd. Muttergesellschaft erfol-
gen, ein unmittelbarer Bezug der Dividenden der Enkelgesellschaft durch die
Muttergesellschaft fingiert. Bedeutung hat dieser fiktive Direktbezug der mittel-
bar bezogenen Gewinnanteile vor allem fmr zwei Fallkonstellationen:
p Mit dem Ansnssigkeitsstaat der Enkelgesellschaft besteht ein DBA, das die

StFreistellung von Schachteldividenden vorsieht (internationales Schachtelpri-
vileg ohne Aktivitntsklausel); mit dem Ansnssigkeitsstaat der Tochtergesell-
schaft besteht kein DBA oder ein DBA, das die Freistellung von Schachteldi-
videnden von bestimmten Voraussetzungen abhnngig macht.
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p Die Tochtergesellschaft erfmllt nicht die fmr die StAnrechnung nach Abs. 2 er-
forderlichen Aktivitntsvoraussetzungen (insbes. mehr als 10 vH der Bruttoer-
trnge aus passivem Erwerb; keine Landes- oder Funktionsholding iSd. § 8
Abs. 2 AStG aF), aber die Enkelgesellschaft erfmllt die Tntigkeitsvorausset-
zungen (Abs. 5 Satz 3 Nr. 1).

2. Tatbestandsvoraussetzungen
Begdnstigte Muttergesellschaft: s. Anm. 153.
Auslendische Tochtergesellschaft: Es mmssen die Beteiligungsvoraussetzun-
gen des Abs. 2 erfmllt sein, dh. die inlnnd. Muttergesellschaft muß mit minde-
stens 10 vH wnhrend der letzten zwqlf Monate vor dem Ende des VZ oder des
davon abweichenden Gewinnermittlungszeitraums unmittelbar am Nennkapital
der Tochtergesellschaft beteiligt sein. Welche Art von Tntigkeiten die Tochterge-
sellschaft ausmbt (aktiv oder passiv), ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeu-
tung (vgl. BlOmich/TNske, § 26 Rn. 139; MOller-Dott in FWB, § 26 Rn. 462;
Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 2. Aufl. 1998, Rn. 15.193).
Auslendische Enkelgesellschaft:
E Beteiligungsvoraussetzungen mmssen in zweifacher Hinsicht erfmllt sein: Die Toch-
tergeselschaft muß unmittelbar und die inlnnd. Muttergesellschaft mittelbar nach-
weislich seit mindestens 12 Monaten vor dem Ende des VZ oder des davon ab-
weichenden Gewinnermittlungszeitraums ununterbrochen zu mindestens 10 vH
am Nennkapital der Enkelgesellschaft beteiligt sein (Abs. 5 Satz 1 und Satz 3
Nr. 2). Eine unmittelbare Beteiligung der Muttergesellschaft an der auslnnd. En-
kelgesellschaft bleibt bei der Ermittlung der Mindestbeteiligungsquote unbe-
rmcksichtigt (vgl. BFH v. 21.8.1996 – I R 80/95, BStBl. II 1997, 434); Gleiches
gilt fmr mittelbare Beteiligungen mber andere Tochtergesellschaften. Ggf. kann
fmr die unmittelbare Beteiligung die StAnrechnung nach Abs. 2 geltend gemacht
werden.
E Tetigkeitsvoraussetzungen: Die Enkelgesellschaft muß in dem maßgebenden Wj.,
dh. in dem Wj., fmr das sie ausgeschmttet hat (Gewinnverteilungsbeschluß), ihre
Bruttoertrnge ausschließlich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1–6
AStG fallenden Aktivitnten und/oder aus einer Tntigkeit als „Landesholding“
iSv. § 8 Abs. 2 Nr. 1 AStG aF (aktive Beteiligungen von mindestens 25 vH aus
demselben Staat wie die Enkelgesellschaft) beziehen (Abs. 5 Satz 3 Nr. 2); die
Beteiligungsertrnge aus einer Funktionsholdingtntigkeit iSv. § 8 Abs. 2 Nr. 2
AStG aF sind nicht begmnstigt (anders bei Abs. 2).
Zeitlicher Zusammenhang der Ausschdttungen von Enkel- und Tochter-
gesellschaft: Die Ausschmttung der Enkelgesellschaft an die Tochtergesellschaft
und die Ausschmttung der Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft mmssen
in demselben fmr die Muttergesellschaft maßgebenden Wj. erfolgen. Hinter-
grund fmr dieses Erfordernis eines zeitlichen Ausschmttungszusammenhangs ist
die Zielsetzung der Vorschrift: Es sollen grds. nur die Ausschmttungen der En-
kelgesellschaft begmnstigt werden, die von der Tochtergesellschaft an die Mutter-
gesellschaft weitergeleitet werden. Da eine sachliche Identitnt des Ausschmt-
tungsbetrags aus praktischen Grmnden nicht verlangt werden kann, wird
jedenfalls ein zeitlicher Zusammenhang der Ausschmttungen gefordert. Keine
Bedeutung hat die zeitliche Reihenfolge der Ausschmttungen, sofern sie nur im
gleichen Wj. der Muttergesellschaft durchgefmhrt werden. Da Gewinnausschmt-
tungen grds. erst nach Ablauf des Wj. erfolgen, lnßt sich die Zeitgleichheit idR
nur bei vom Wj. der Muttergesellschaft abweichendem Wj. der Tochtergesell-
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schaft, durch Aktivierung des Gewinnanspruchs der Tochtergesellschaft bei der
Muttergesellschaft (phasengleiche Vereinnahmung unter besonderen Umstnn-
den; vgl. BFH v. 7.8.2000 – GrS 2/99, BStBl. II 2000, 632; BMF v. 1.11.2000,
BStBl. I 2000, 1510) und durch Vorabausschmttungen der Tochter- an die Mut-
tergesellschaft erreichen.
Begdnstigte Gewinnanteile: Erfaßt wird der Teil der Gewinnausschmttung der
Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft, der der Gewinnausschmttung der
Enkelgesellschaft entspricht, der nach der mittelbaren Beteiligung auf die Mut-
tergesellschaft entfnllt (Abs. 5 Satz 1). Die Hqhe der begmnstigten Gewinnanteile
ist somit in zweifacher Hinsicht begrenzt: zum einen durch die Hqhe der Ge-
winnausschmttung der Tochtergesellschaft und zum anderen durch die Hqhe der
Ausschmttung der Enkelgesellschaft, dh. den Anteil, der der mittelbaren Beteili-
gung der Muttergesellschaft entspricht. Maßgebend sind die Bruttobetrnge der
Ausschmttungen vor Abzug etwaiger BA (vgl. Abschn. 76 Abs. 22 Satz 2 KStR
1995).

Beispiel: Die Muttergesellschaft ist zu 90 vH an der Tochtergesellschaft und diese zu
50 vH an der Enkelgesellschaft beteiligt. Die Tochtergesellschaft schmttet 100 aus und
die Enkelgesellschaft 80. Der Anteil der Muttergesellschaft an der Gewinnausschmttung
der Tochtergesellschaft betrngt 90 vH, also 90; die mittelbare Beteiligung der Mutterge-
sellschaft an der Enkelgesellschaft betrngt (90 vH v 50 vH =) 45 vH, ihr Anteil an der
Gewinnausschmttung der Enkelgesellschaft also 36. In dieser Hqhe von 36 liegen be-
gmnstigte Gewinnanteile vor.

Bezieht die Tochtergesellschaft in dem maßgebenden Wj. neben der Gewinn-
ausschmttung der Enkelgesellschaft noch andere Ertrnge (zB aus Handelstntig-
keit), dann ist die Ausschmttung der Tochtergesellschaft nur insoweit begmnstigt,
als sie dem Verhnltnis der Bruttodividende der Enkelgesellschaft zu den gesam-
ten Bruttoertrngen der Tochtergesellschaft entspricht (Abs. 5 Satz 2; Abschn. 76
Abs. 24 KStR 1995). Es wird also davon ausgegangen, daß die Ertrnge aus Ge-
winnausschmttungen und die mbrigen Ertrnge der Tochtergesellschaft anteilig in
die Ausschmttung an die Muttergesellschaft eingeflossen sind. Weicht das Wj.
der Tochtergesellschaft von dem maßgebenden Wj. der Muttergesellschaft ab,
stellt die die FinVerw. vereinfachend auf das Wj. der Tochtergesellschaft ab, in
dem sie die Gewinnanteile von der Enkelgesellschaft bezogen hat (Abschn. 76
Abs. 24 Satz 7 KStR 1995).

3. Rechtsfolgen
Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden die begmnstigten Gewinnanteile stl.
so behandelt, als habe die Enkelgesellschaft diese Gewinnanteile unmittelbar an
die Muttergesellschaft ausgeschmttet.
Auswirkungen der Direktbezugsfiktion: Diese Fiktion des Direktbezugs der
Gewinnausschmttung kann verschiedene Rechtsfolgen haben:
p Ist die Enkelgesellschaft in einem Staat ansnssig, mit dem ein DBA mit inter-

nationalem Schachtelprivileg besteht, dann werden die begmnstigten Gewinn-
anteile der Tochtergesellschaft freigestellt (unter Bermcksichtigung von § 8b
Abs. 5 KStG aF, der die Mindestbeteiligung fmr Schachteldividenden auf
10 vH absenkte).

p Besteht kein DBA mit dem Ansnssigkeitsstaat der Enkelgesellschaft, sieht das
DBA kein Schachtelprivileg vor oder ist das Schachtelprivileg nicht anwend-
bar (zB Aktivitntsklausel), kann die auslnnd. Steuer auf den Gewinn der En-
kelgesellschaft, soweit sie auf die begmnstigten Gewinnanteile der Tochterge-
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sellschaft entfnllt, auf die KSt. der Muttergesellschaft angerechnet werden. In-
sofern findet Abs. 2 entsprechende Anwendung.

p Hat die Enkelgesellschaft Geschnftsleitung und Sitz in einem Entwicklungs-
land, kann die Gewinnsteuer der Enkelgesellschaft fiktiv in Hqhe der deut-
schen KSt. auf die begmnstigten Gewinnanteile der Tochtergesellschaft ange-
rechnet werden (entsprechende Anwendung von Abs. 3). Die indirekte
StAnrechnung nach Abs. 5 hat deshalb insbes. auch dann praktische Bedeu-
tung, wenn die Tochtergesellschaft nicht in einem Entwicklungsland ansnssig
ist und die Anrechnung nur nach Abs. 2 mqglich wnre.

Weitere Auswirkungen:
E Quellensteuer: Die Fiktion eines Direktbezugs der begmnstigten Gewinnanteile
unmittelbar von der Enkelgesellschaft hat auch Auswirkungen auf die Anrech-
nung von Quellensteuern. Quellensteuern auf Ausschmttungen der Tochterge-
sellschaft kqnnen nur insoweit nach Abs. 1 direkt angerechnet werden, als sie
auf den fiktiven Direktbezug entfallen (vgl. Abschn. 76 Abs. 25 KStR 1995).
Quellensteuern auf Ausschmttungen der Enkelgesellschaft bleiben nach hM au-
ßer Betracht (vgl. BlOmich/TNske, § 26 Rn. 150; aAMOller-Dott in FWB, § 26
Rn. 494, unter Hinweis auf die Reichweite der Fiktion des Abs. 5 Satz 1).
E Sonstige Bezdge: Soweit die Ausschmttungen der Tochtergesellschaft nicht zu ei-
nem fiktiven Direktbezug fmhren, liegt ein „sonstiger Bezug“ der Muttergesell-
schaft vor, der den allg. Besteuerungsregeln unterliegt. Ggf. kommt fmr diesen
Teil der Gewinnausschmttung die indirekte Anrechnung nach Abs. 2 in Betracht.
Anteilig hierauf entfallende Quellensteuern kqnnen nach Abs. 1 direkt angerech-
net werden, vorbehaltlich einer abkommensrechtlichen Freistellung von Ge-
winnausschmttungen der Tochtergesellschaft.

VIII. Die indirekte Steueranrechnung nach Abs. 7
(Betriebsstetten beschrenkt Steuerpflichtiger)

1. Gesetzeszweck
Abs. 7 erweitert die Berechtigung zur indirekten StAnrechnung auf beschrnnkt
stpfl. Kqrperschaften, soweit die Gewinnausschmttungen von einer auslnnd.
Tochtergesellschaft durch eine inlnnd. gewerbliche Betriebsstntte bezogen wer-
den. Die Vorschrift ergnnzt § 8b Abs. 4 aF, nach dem beschrnnkt stpfl. Kqrper-
schaften unter bestimmten Voraussetzungen das DBA-Schachtelprivileg fmr Be-
teiligungsertrnge gewnhrt wurde (vgl. § 8b Anm. 2).

2. Tatbestandsvoraussetzungen
Voraussetzungen des Abs. 2 und 3: Die Tochtergesellschaft muß die Voraus-
setzungen des Abs. 2 erfmllen, also die Beteiligungsvoraussetzungen und Tntig-
keitsanforderungen (vgl. Anm. 153).
Begdnstigte Kgrperschaft: Anrechnungsberechtigt sind nur beschrnnkt stpfl.
Kqrperschaften, die weder Sitz noch Geschnftsleitung im Inland haben (§ 2
Nr. 1). Das auslnnd. Rechtssubjekt muß einer deutschen KapGes. vergleichbar
sein (Typenvergleich). Auslnnd. Personenvereinigungen und Vermqgensmassen,
die keine Kqrperschaft sind, werden nicht erfaßt.
Inlendische gewerbliche Betriebsstette: Die beschrnnkt stpfl. Kqrperschaft
muß im Inland eine Betriebsstntte iSd. § 12 AO unterhalten und in dieser eine
gewerbliche Tntigkeit iSd. § 15 Abs. 2 EStG ausmben. Die Beteiligung an einer
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inlnnd. gewerblich tntigen PersGes. begrmndet regelmnßig eine inlnnd. Betriebs-
stntte.
Zugehgrigkeit der Beteiligung zum Betriebsvermggen der Betriebsstette:
Durch den Verweis auf die Voraussetzungen des § 8b Abs. 4 Satz 3 aF wird ge-
fordert, daß die Beteiligung an der auslnnd. Tochtergesellschaft ununterbrochen
mindestens seit 12 Monaten vor dem Ende des fmr die beschrnnkt stpfl. Kqrper-
schaft maßgebenden VZ oder abweichenden Gewinnermittlungszeitraums zum
BV der inlnnd. Betriebsstntte gehqrt hat. Eine Beteiligung gehqrt grds. zum BV
einer Betriebsstntte, wenn sie dort bilanziert ist (vgl. BFH v. 29.7.1992 – II R
39/89, BStBl. II 1993, 63; Betriebsstnttenerlaß, BMF v. 24.12.1999, BStBl. I
1999, 1076 Tz. 2.4). Die Mindesthaltefrist muß von der Betriebsstntte selbst und
kann nicht vom auslnnd. Stammhaus oder von anderen Betriebsstntten erfmllt
werden.

3. Rechtsfolgen
Die Rechtsfolgen der indirekten StAnrechnung ergeben sich aus Abs. 2 (s.
Anm. 154) und Abs. 3 (Entwicklungslnnder – Quasi-Schachtelprivileg; vgl.
Anm. 160).

K 65

Besteuerung auslnndischer Einkunftsteile Anm. 165–166 § 26 KStG

166



K 66 Lieber

KStG § 26 Besteuerung auslnndischer Einkunftsteile


